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1. Vorbemerkung 

Wie in fast allen Bundesländern stehen 

auch in Rheinland-Pfalz die Hilfen zur Er-

ziehung (§§ 27ff. SGB VIII) unter einem 

erhöhten Legitimationsdruck. Alljährlich 

steigende Fallzahlen und Ausgaben erfor-

dern tragfähige Erklärungen und fundierte 

Planungsstrategien. Das Land Rheinland-

Pfalz hat bereits im Jahr 2002 mit dem 

Projekt „Qualitätsentwicklung durch Be-

richtswesen“ eine landesweite Berichter-

stattung zu Entwicklungstrends und be-

darfsgenerierenden Einflussfaktoren im 

Bereich der Hilfen zur Erziehung imple-

mentiert, die ein kontinuierliches Monito-

ring und abgestimmte Planungsprozesse 

für Land und Kommunen ermöglichen sol-

len. Das Projekt befindet sich mit dem vor-

liegenden Bericht inzwischen im 14. Be-

richtsjahr und wird gemeinsam vom Minis-

terium für Familie, Frauen, Jugend, In-

tegration und Verbraucherschutz (MFFJIV) 

Rheinland-Pfalz und 40 Jugendämtern aus 

zwölf kreisfreien und fünf kreisangehöri-

gen Städten mit eigenem Jugendamt so-

wie 23 Landkreisen getragen. Sie beteili-

gen sich sowohl an der Datenerhebung als 

auch an der Finanzierung dieses Projek-

tes. Im Zusammenspiel von Land und al-

len Kommunen bei der Ausgestaltung ei-

ner Berichterstattung wird nachdrücklich 

zum Ausdruck gebracht, dass die Kinder- 

und Jugendhilfe nicht nur an Bedeutung 

gewonnen hat, sondern dass ihre Ausge-

staltung und Weiterentwicklung in gesamt-

staatlicher Verantwortung getragen wer-

den muss.  

Um die Jugendämter in Rheinland-Pfalz im 

Rahmen der kommunalen Steuerungsver-

antwortung und den Jugendhilfeplanungs-

prozessen in den Kommunen zu unter-

stützen, werden jährliche Jugendamtspro-

file angefertigt, in denen die Daten für jede 

einzelne Kommune in Relation zu landes-

weiten und regionalen Entwicklungen dar-

gestellt sind. Landesweite Entwicklungen 

sowie aggregierte Zahlen für Landkreise, 

kreisfreie und große kreisangehörige Städ-

te bilden einen Interpretationsrahmen für 

Fallzahlen, Eckwerte und Ausgaben für 

die Hilfen zur Erziehung im jeweiligen Ju-

gendamt. Dadurch wird ermöglicht, die 

eigenen Entwicklungen im Jugendamtsbe-

zirk im Vergleich zu landesweiten und re-

gionalen Trends zu betrachten. 

Allerdings gilt an dieser Stelle zu berück-

sichtigen, dass der vorliegende Bericht 

keine Bewertung der Qualität der Hilfen 

zur Erziehung vornimmt – dies soll und 

kann er auch nicht. Dieser Schritt von der 

quantitativen hin zur qualitativen Be-

schreibung ist ein zentraler Bestandteil der 

Qualitätsentwicklung in der Kinder- und 

Jugendhilfe und kann nur auf kommunaler 

Ebene geleistet werden. Nur im fachlichen 

Diskurs auf dieser Ebene lässt sich mit 

den berichteten Daten in Verbindung mit 

den Rahmenbedingungen vor Ort eine 

qualitative Bewertung vornehmen. Liegt 

ein Wert nun in einem Jugendamtsbezirk 

über oder unter dem landesweiten Durch-

schnitt, so lässt dies noch lange keine 
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Aussagen bezüglich "guter" oder "schlech-

ter" Jugendamtsarbeit zu. Die Auswertung 

und Interpretation der seit dem Jahr 2002 

in Rheinland-Pfalz bei allen Jugendämtern 

erhobenen Daten sowie weitere Erhebun-

gen in Baden-Württemberg, im Saarland 

und auf Bundesebene weisen darauf hin, 

dass der Bedarf und die Inanspruchnahme 

von Hilfen zur Erziehung von vielfältigen 

Faktoren beeinflusst werden. Die vorlie-

genden Daten gilt es daher stets in einem 

Gesamtzusammenhang dieser Einfluss-

faktoren zu interpretieren. Eine Bewertung 

der Jugendamtsarbeit setzt somit mindes-

tens die bereits beschriebene Verknüp-

fung von Daten, Einflussfaktoren und den 

Rahmenbedingungen vor Ort voraus.  

Was beeinflusst den Bedarf an Hil-
fen zur Erziehung? Das komplexe 
Einflussgeflecht auf die Nachfrage 
nach Erziehungshilfen 

Umfassende Analysen im Rahmen der 

Erhebung in Rheinland-Pfalz sowie in an-

deren Bundesländern und auf Bundes-

ebene deuten darauf hin, dass der Bedarf 

und die Inanspruchnahme von Leistungen 

und Angeboten der Kinder- und Jugendhil-

fe im Wesentlichen durch folgende zentra-

le Faktoren (mit)beeinflusst werden: 

Abbildung 1: Einflussfaktoren auf den Bedarf und die Inanspruchnahme von Leistungen und Angebo-
ten der Kinder- und Jugendhilfe 
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An dieser Stelle soll nur kurz auf die ein-

zelnen Einflussfaktoren eingegangen wer-

den. Eine ausführlichere Beschreibung ist 

im "5. Landesbericht über die Hilfen zur 

Erziehung in Rheinland-Pfalz" gegeben,  

der im November 2016 erschienen ist. 

 

Veränderte Bedingungen des Aufwach-

sens von Kindern, Jugendlichen und 

Familien 

Mittlerweile gilt als hinreichend belegt, 

dass der Bedarf an erzieherischen Hilfen 

unter anderem von den soziostrukturell 

gerahmten Lebenslagen von jungen Men-

schen und Familien beeinflusst wird. Mit 

anderen Worten: Je prekärer sich die Le-

benslagen von jungen Menschen und Fa-

milien in bestimmten sozialräumlichen 

Einheiten darstellen, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass im Zusammen-

spiel von materiellen und sozialen Be-

nachteiligungen auch Erziehungsprozesse 

scheitern. Armut kann insofern durchaus 

nachfragegenerierend auf den Bezug von 

Hilfen zur Erziehung wirken. Dieser Be-

fund bestätigt sich auch, wenn man einen 

Blick in die amtliche Kinder- und Jugend-

hilfestatistik wirft, in der ein Zusammen-

hang von Armutslagen auf der einen Seite 

und einem erhöhten Bedarf an Leistungen 

der Hilfen zur Erziehung auf der anderen 

Seite deutlich wird. Rund 60 % der Fami-

lien, die im Jahr 2014 eine Hilfe zur Erzie-

hung erhalten haben, sind vollständig bzw. 

teilweise auf Transferleistungen angewie-

sen; bezogen nur auf die alleinerziehen-

den Hilfeempfängerinnen und -empfänger 

liegt der Anteil bei rund 70 % (vgl. Arbeits-

stelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 

2016b). Die Erziehungshilfen werden so 

zu einer Ausfallbürgschaft für gesamtge-

sellschaftlich verursachte Problemlagen 

von Familien mit Kindern.  

 

Die Anforderungen anderer gesell-

schaftlicher Teilsysteme an die Kinder- 

und Jugendhilfe -Selektionseffekte und 

Zuständigkeitsverschiebungen  

Die Kinder- und Jugendhilfe ist in den letz-

ten Jahrzehnten zu einem wesentlichen 

Akteur für das Aufwachsen von Kindern 

und Jugendlichen geworden. Zunehmend 

arbeitet und wirkt sie an allen Orten, an 

denen Kinder und Jugendliche sind, mit 

allen wichtigen gesellschaftlichen Instituti-

onen und Personen zusammen (z. B. Fa-

milien, Gesundheitswesen, Schulen, Poli-

zei, Gerichten, Arbeitsagenturen) (vgl. 

Kurz-Adam 2015: 14). Die Aufgaben der 

Kinder- und Jugendhilfe sind folglich im-

mer öfter an den Schnittstellen zu anderen 

Institutionen und gesellschaftlichen Teil-

systemen verortet. Damit wird die Kinder- 

und Jugendhilfe der Tatsache gerecht, 

dass im Zuge gesellschaftlicher Verände-

rungen und immer spezialisierterer Ar-

beitsweisen von Institutionen erkennbar 

wird, dass bestimmte Funktionslogiken 

gesellschaftlicher und institutioneller Aus-

differenzierungen an ihre Grenzen kom-

men.  

Dabei zeigt sich: Je ausdifferenzierter sich 

gesellschaftliche Systeme gestalten, desto 

bedeutsamer werden komplementäre und 



 

10 
 

kooperative Arbeitszusammenhänge an 

den Systemgrenzen. Für unterschiedliche 

gesellschaftliche Teilsysteme sind die An-

gebote und Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe mittlerweile ein Instrument zur 

Bearbeitung kinder- oder jugendtypischer 

Bewältigungsaufgaben, -

benachteiligungen und -krisen, sei es bei 

Auffälligkeiten in der Schule, bei schwieri-

gen familiengerichtlichen Verfahren, Ju-

genddelinquenz, psychischen Auffälligkei-

ten oder der Sicherstellung von Ausbil-

dung. Damit wird deutlich, dass sich der 

durch die Ausweitung von Angeboten und 

Adressatenkreis entstandene Handlungs-

druck, mit dem sich die Kinder- und Ju-

gendhilfe konfrontiert sieht, auch aus Se-

lektionsprozessen anderer Sozialleis-

tungsbereiche und aus Anforderungen 

ergibt, die aus anderen gesellschaftlichen 

Teilsystemen an das System der Kinder- 

und Jugendhilfe herangetragen werden. 

Die Kinder- und Jugendhilfe fungiert zu-

nehmend auch als Dienstleister für andere 

gesellschaftliche Teilsysteme und Organi-

sationen des Sozialen (Bildung, Arbeit, 

Justiz, Integration, Inklusion).  

 

Die Kinderschutzdebatte – erhöhte 

Sensibilität für Not- und Problemlagen 

von Kindern und Jugendlichen 

Die bundesweite Kinderschutzdebatte hat 

die Kinder- und Jugendhilfe nachhaltig 

beeinflusst und deutliche Spuren hinter-

lassen. Die Kinderschutzgesetze der Län-

der und des Bundes erklären die Kinder-

schutzarbeit zu einer gesamtgesellschaft-

lichen Querschnittsaufgabe und regeln 

über Netzwerke und Kooperationsver-

pflichtungen ausgewählter Institutionen die 

Schnittstellen und ein institutionenüber-

greifendes Kinderschutzmanagement. 

Diese Einführung von Kinderschutzgeset-

zen auf Landes- und Bundesebene und 

damit verbunden der politische Wille, Kin-

der und Jugendliche vor Gefahren für ihr 

Wohl zu schützen, sowie die öffentlich 

geführte Kinderschutzdebatte und die me-

diale Aufbereitung der Fälle von Kindes-

wohlgefährdungen führen zu einer gestei-

gerten öffentlichen Sensibilität für Not- und 

Problemlagen von Kindern und Jugendli-

chen und in der Konsequenz einerseits zu 

einem veränderten Meldeverhalten bei 

den Jugendämtern, andererseits aber 

auch zu einer veränderten Wahrnehmung 

in der Fachpraxis. Etwa 1 % aller Minder-

jährigen waren im Jahr 2014 Gegenstand 

einer Gefährdungseinschätzung in Folge 

einer Gefährdungsmeldung nach 

§ 8a SGB VIII. In rund zwei Drittel der Fäl-

le, in denen eine Gefährdungseinschät-

zung gem. § 8a SGB VIII durchgeführt 

wurde, wurde entweder eine Kindeswohl-

gefährdung oder aber zumindest ein Hilfe- 

und Unterstützungsbedarf erkennbar. Ent-

sprechende Maßnahmen zum Schutz des 

Kindeswohls oder auch Hilfs- bzw. Unter-

stützungsangebote für die Eltern waren 

die Folge (Statistisches Bundesamt 2015). 

Ein verbesserter Kinderschutz führt somit 

immer auch dazu, dass gegebenenfalls 

Hilfebedarf früher sichtbar wird. Dies bleibt 

nicht ohne Auswirkungen auf die Fallzah-
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len im Bereich der Hilfen zur Erziehung 

und den damit verbundenen Ausgaben. 

 

Ausbaugrad der sozialen Infrastruktur 

sowie Hilfegewährungs- und Entschei-

dungsprozesse im Jugendamt  

Weitere Einflussfaktoren auf die Gewäh-

rung und Inanspruchnahme von Hilfen zur 

Erziehung sind der Ausbaugrad der sozia-

len Infrastruktur in den Kommunen (z. B. 

im Bereich der Frühen Hilfen, Kinderta-

gesstätten, Familienbildung, Beratungsan-

geboten), die Entscheidungspraxen und -

kulturen in den jeweiligen Jugendämtern, 

die Infrastrukturressourcen (einschließlich 

der Personalausstattung) sowie Aspekte 

von Aufbau-, Ablauforganisation und Füh-

rungsverhalten (vgl. Wabnitz 2014: 41f.).  

Die Qualität und Quantität der gewährten 

Hilfen in einem Jugendamtsbezirk wird 

maßgeblich von der fachlichen Kompetenz 

der Fachkräfte innerhalb der Sozialen 

Dienste mit beeinflusst. Für die fachliche 

Steuerung, das frühzeitige Erkennen von 

Hilfebedarf, das genaue Ergründen von 

Bedarfslagen von Familien und die Initiie-

rung von passgenauen Hilfen sowie deren 

kontinuierliche Überprüfung und gegebe-

nenfalls Anpassung ist eine gute und aus-

kömmliche Personalausstattung zentral. 

Die Erhebungen im Rahmen der Integrier-

ten Berichterstattung in Rheinland-Pfalz 

und im Saarland weisen darauf hin, dass 

je mehr Fälle eine Fachkraft im Sozialen 

Dienst zu bearbeiten hat, desto weniger 

zeitliche Ressourcen bleiben ihr für eine 

qualifizierte Hilfebedarfsabklärung und 

Hilfeplanung und desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass Hilfen früher ein-

geleitet und weniger zielgerichtet gestaltet 

werden. Insofern stellt auch die Personal-

ausstattung der Jugendämter einen be-

darfsgenerierenden Faktor dar.  

Ob und welche Hilfen gewährt werden, 

hängt jedoch immer auch von der Verfüg-

barkeit bedarfsgerechter Angebote in den 

einzelnen Jugendamtsbezirken ab. Ein 

ausdifferenziertes Angebotsspektrum vor 

Ort ist daher unerlässlich, um einzelfallbe-

zogen die notwendige und geeignete Hilfe 

bei Vorliegen der Leistungsvoraussetzun-

gen gewähren zu können. In diesem Zu-

sammenhang ist auch die Bedeutung ei-

ner bedarfsgerecht ausgestatteten Regel-

struktur in der Kinder- und Jugendhilfe zu 

betonen, die zunächst für alle Kinder gute 

Startchancen ins Leben sichern und die 

Folgen von Benachteiligungen mildern 

oder gar kompensieren soll. Insofern 

hängt der Bedarf an einzelfallbezogenen 

und intervenierenden Erziehungshilfen 

auch davon ab, ob und wie die Regelstruk-

turen von der Kindertagesstätte bis hin zur 

Schulsozialarbeit und der Jugendarbeit in 

einer Kommune ausgestattet sind. 

 

Gesetzliche Bestimmungen auf Bun-

des- und Länderebene  

Seit Einführung des SGB VIII vor gut 25 

Jahren gab es zahlreiche Veränderungen 

in den Rechtsgrundlagen für die Kinder- 

und Jugendhilfe. Die wohl bedeutendsten 

und für die Kinder- und Jugendhilfe folgen-

reichsten Veränderungen ergeben sich 
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dabei durch den Rechtsanspruch auf ei-

nen Kindergartenplatz für Kinder ab dem 

dritten Lebensjahr (1996) und auf Betreu-

ung und frühe Förderung ab Vollendung 

des ersten Lebensjahrs (2013), durch das 

Bundeskinderschutzgesetz (2012) sowie 

ganz aktuell durch das Gesetz zur Ver-

besserung der Unterbringung, Versorgung 

und Betreuung ausländischer Kinder und 

Jugendlicher (2015). Mitunter werden da-

bei im Recht fachliche Entwicklungen ge-

setzgeberisch vollzogen und damit „kodifi-

ziert“, häufig lösen aber auch umgekehrt 

rechtliche Neuregelungen fachliche Ver-

änderungen, Innovationen und zusätzliche 

finanzielle Anstrengungen aus (vgl. Wab-

nitz 2013: 10).  

Letzteres zeigt sich besonders eindrück-

lich im Hinblick auf den initiierten Rechts-

anspruch auf eine Kinderbetreuung ab 

dem dritten Lebensjahr bzw. ab dem ers-

ten Lebensjahr und der damit verbunde-

nen weitreichenden Expansion der Kinder- 

und Jugendhilfe im Bereich der Kinderta-

gesbetreuung. Vor allem für Kinder unter 

drei Jahren ist das Betreuungsangebot 

deutlich ausgeweitet worden, aber auch 

eine Zunahme der Betreuungszeiten so-

wie deren zeitliche Flexibilisierung, die 

Bedeutungszunahme von Bildung in der 

frühen Kindheit, die Stärkung der Zusam-

menarbeit der Kindertagesstätten mit den 

Grundschulen sowie die zunehmende Er-

weiterung der Kindertagesstätten zu Fami-

lien- bzw. Eltern-Kind-Zentren sind kenn-

zeichnend für diese Expansion (vgl. 

BMFSFJ 2013: 307).  

Die eben kurz beschriebenen Einflussfak-

toren machen deutlich, dass das Einfluss-

gefüge auf die Höhe der Inanspruchnah-

me von Hilfen und Leistungen der Kinder- 

und Jugendhilfe und damit entsprechend 

auch auf die Ausgaben in den Bereichen 

multifaktoriell ist. Darüber hinaus ist die 

Betrachtung der Einflussfaktoren auch im 

Hinblick auf die Planungs- und Steue-

rungsverantwortung der Jugendämter 

zentral, denn schnell zeigt sich, dass die 

Kinder- und Jugendhilfe einige dieser Ein-

flussfaktoren nur bedingt bzw. in Koopera-

tion mit anderen Partnern steuern und 

planen kann.  

Möglichkeiten und Grenzen der Pla-
nung und Steuerung durch den öf-
fentlichen Jugendhilfeträger 

Die Datengrundlage bietet eine Voraus-

setzung, um steuerbare, bedingt steuerba-

re und nicht steuerbare Einflussfaktoren 

auf den Bedarf an Jugendhilfeleistungen 

genauer in den Blick zu nehmen. Um der 

Steuerungsverantwortung des öffentli-

chen Jugendhilfeträgers (§ 79 SGB VIII) 

nachzukommen, benennt das Kinder- und 

Jugendhilfegesetz eine ganze Reihe an 

Möglichkeiten, die 25 Jahre nach Inkraft-

treten des Gesetzes hinreichend ausgear-

beitet sind. Im Bereich der Hilfen zur Er-

ziehung stellt die Hilfeplanung 

(§ 36 SGB VIII) das zentrale Steuerungs-

instrument im Einzelfall dar. Eine qualifi-

zierte Hilfeplanung wirkt sich nachweislich 

auf die Qualität und damit auch auf die 

Effizienz einer Hilfe aus. Dieser Zusam-
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menhang ist ausreichend belegt (vgl. 

BMFSFJ 1998; DJI 2006; ISA 2009). 

Rechtlich verankert ist ebenfalls das In-

strument der Jugendhilfeplanung 

(§ 80 SGB VIII) mit einer Fülle von konkre-

ten Gestaltungsoptionen für eine bedarfs-

gerechte Infrastrukturentwicklung (vgl. 

Maykus/Schone 2010). Im § 78 a-g 

SGB VIII werden Elemente für prozesshaf-

te Qualitätsentwicklungsverfahren veran-

kert, die nicht nur auf eine technokratische 

Qualitätssicherung zielen, sondern auf 

einen partnerschaftlichen Dialog zwischen 

öffentlichen und freien Trägern. Der öffent-

liche Jugendhilfeträger ist in der Planungs- 

und Steuerungsverantwortung 

(§ 79 SGB VIII). Die zu planenden und zu 

steuernden Aufgaben wachsen kontinuier-

lich an, da der Kinder- und Jugendhilfe 

immer neue Aufgaben aufgetragen wer-

den. Je begrenzter die öffentlichen Mittel 

und je breiter das Aufgabenspektrum, des-

to notwendiger werden eine qualifizierte 

Fachplanung, Steuerung und Qualitäts-

entwicklung im Verantwortungsbereich 

des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Ne-

ben den hier genannten Steuerungsmög-

lichkeiten gibt es jedoch zentrale Bereiche, 

auf welche die Kinder- und Jugendhilfe nur 

begrenzt Einfluss hat.  

 

Abbildung 2 Durch das Jugendamt steuerbare und nicht steuerbare Einflussfaktoren, die sich be-
darfsgenerierend auf die Hilfen zur Erziehung auswirken 
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Zu den vom öffentlichen Jugendhilfeträger 

und der Kinder- und Jugendhilfe nicht 

steuerbaren Bereichen gehören gesell-

schaftliche, politische und ökonomi-

sche Rahmenbedingungen, die die Le-

benslagen, Biographien und familialen 

Settings des Aufwachsens von jungen 

Menschen vorstrukturieren. Wie sich die 

demographische Entwicklung darstellt, wie 

sich in einer globalisierten Welt Armutsla-

gen ausprägen und wie sich familiale Mus-

ter des Zusammenlebens gestalten, ist 

nicht unmittelbar von der Kinder- und Ju-

gendhilfe zu beeinflussen. Vielmehr stellt 

sich die Situation genau anders dar. Die 

Kinder- und Jugendhilfe ist subsidiär ver-

fasst und greift dann, wenn alle anderen 

Institutionen keine Verantwortung über-

nehmen (können). Die Kinder- und Ju-

gendhilfe kann ebenso wenig Kinderarmut 

verhindern, wie sie auch gesellschaftliche 

Modernisierungsprozesse (z. B. Verände-

rungen sozialer Nahräume) nicht aufhalten 

oder rückgängig machen kann. Die Kin-

der- und Jugendhilfe ist als Ausfallbürge 

für bestimmte gesellschaftliche Entwick-

lungen allerdings mit den Folgen konfron-

tiert und muss bei Vorliegen der Leis-

tungsvoraussetzungen darauf reagieren 

und bedarfsorientierte Hilfen für Kinder, 

Jugendliche und Familien anbieten. Auch 

rechtliche und politische Entscheidungen - 

wie beispielsweise die Neuerungen durch 

das seit 2012 geltende Bundeskinder-

schutzgesetz - führen zu Veränderungen 

der zu erbringenden Leistungen der kom-

munalen Kinder- und Jugendhilfe. Allzu 

häufig wird für wachsende und hohe Aus-

gaben die Kinder- und Jugendhilfe selbst 

verantwortlich gemacht, ohne danach zu 

fragen, vor welchem gesellschaftlichen 

Hintergrund sich welche Aufgaben und 

Bedarfslagen zeigen. 

Wie bereits beschrieben, sind die Aufga-

ben der Kinder- und Jugendhilfe gerade 

an den Schnittstellen zu anderen Insti-

tutionen oder gesellschaftlichen Teil-

systemen in den letzten Jahrzehnten 

deutlich gewachsen. Will die Kinder- und 

Jugendhilfe nicht nur entlang der Entwick-

lungsaufgaben und Bewältigungsanforde-

rungen von jungen Menschen und Fami-

lien gute Einzelfallhilfen bereitstellen, son-

dern insgesamt auf positive Lebens- und 

Sozialisationsbedingungen hinwirken, so 

ist sie hierbei auf die partnerschaftliche 

Kooperation mit anderen gesellschaftli-

chen Teilsystemen und Institutionen an-

gewiesen. Das Kinder- und Jugendhilfe-

gesetz verpflichtet die Träger der Jugend-

hilfe zu lebensweltbezogener Angebots-

planung und im Zuge dessen auch zu ei-

ner ausdrücklichen Zusammenarbeit mit 

anderen Stellen und öffentlichen Einrich-

tungen, deren Tätigkeit sich auf die Le-

benssituation junger Menschen und ihrer 

Familien auswirkt (§ 81 SGB VIII). Ge-

nannt werden hierbei unter anderem 

Schulen, Einrichtungen und Stellen des 

öffentlichen Gesundheitswesens, Fami-

lien- und Jugendgerichte, Staatsanwalt-

schaften aber auch Polizei- und Ord-

nungsbehörden. Aufgrund dieser und wei-

terer gesetzlicher Verpflichtungen zur Zu-
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sammenarbeit, aber nicht zuletzt auch 

aufgrund knapper Ressourcen der Kosten-

träger sind Vernetzung und Kooperation 

mittlerweile zu einem Kernaufgabenfeld 

der Kinder- und Jugendhilfe geworden, um 

bedarfsgerecht planen, steuern und quali-

tativ nützliche Angebote vorhalten zu kön-

nen. Doch so selbstverständlich der Appell 

an Kooperation auch klingen mag, so vo-

raussetzungsreich ist allerdings ihre politi-

sche, fachliche und organisatorische Aus-

gestaltung (vgl. Maykus 2012: 71ff.). An-

gefangen bei der Frage, wer überhaupt für 

welche Aufgabe oder welchen Fall zu-

ständig ist, bis hin zum Umgang mit 

Machtasymmetrien bei den Partnern erfor-

dert eine gelingende Netzwerk- und Ko-

operationsarbeit geklärte Arbeits-, Kompe-

tenz- und Kommunikationsstrukturen ver-

bunden mit den entsprechenden Zeitres-

sourcen. Sind die Rahmenbedingungen 

nicht geklärt, dann birgt Kooperation oder 

Netzwerkarbeit immer auch das Risiko, 

dass Aufgaben verschoben werden oder 

im Dickicht von Unzuständigkeiten liegen 

bleiben.  

Die Ausführungen verdeutlichen: Bei der 

Interpretation der Entwicklungen der Fall-

zahlen und Ausgaben im Leistungsbereich 

der Hilfen zur Erziehung und der Entwick-

lung angrenzender Maßnahmen müssen 

Potenziale und Grenzen der Steuerungs-

möglichkeiten der Jugendämter gleicher-

maßen berücksichtigt werden. Es gibt eine 

ganze Reihe an Steuerungsmöglichkeiten 

der Kinder- und Jugendhilfe (Jugendhilfe-

planung, Hilfeplanverfahren, Hilfegewäh-

rungspraxis im Jugendamt, Ziel-, Leis-

tungs- und Entgeltverfahren sowie Pro-

zesse der Qualitätsentwicklung u. a.), die 

es dem öffentlichen Jugendhilfeträger er-

lauben, mit öffentlichen Geldern verant-

wortlich umzugehen und sicherzustellen, 

dass alle Kinder, Jugendlichen und Fami-

lien, die jeweils notwendige und geeignete 

Hilfe erhalten. Dennoch finden sich auch 

Grenzen der Steuerungsbemühungen des 

öffentlichen Kinder- und Jugendhilfeträ-

gers, die vor allem an den Schnittstellen 

zu anderen gesellschaftlichen Teilsyste-

men offenkundig werden und die nur 

durch gemeinsame Kooperationsbemü-

hungen überwunden werden können. Ins-

besondere die gesamtgesellschaftlichen 

Entwicklungen führen zu einer steigenden 

Bedarfslage von Familien, auf die das Ju-

gendamt durch passgenaue Angebote 

reagieren muss. 

Eine fundierte Planung des Leistungsbe-

reichs der Hilfen zur Erziehung wird durch 

die beschriebenen Zusammenhänge er-

schwert. Die Anzahl der jungen Menschen 

und Familien, die im kommenden Jahr 

einen Antrag auf die notwendige und ge-

eignete Hilfe zur Erziehung stellen wer-

den, lässt sich im Unterschied zum Kinder-

tagesstättenbereich nicht vorhersagen. 

Daraus darf allerdings nicht die Konse-

quenz gezogen werden, dass der Leis-

tungsbereich der Hilfen zur Erziehung 

nicht steuerbar oder planbar sei. Dem Ge-

genstand der Erziehungshilfen angemes-

sen, braucht es ein differenziertes Pla-

nungsverständnis, das den Ursachen von 
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Hilfebedarfen ebenso Rechnung trägt, wie 

den fachlich-rechtlichen Steuerungsmög-

lichkeiten im Verantwortungsbereich des 

öffentlichen Jugendhilfeträgers. 

Die Integrierte Berichterstattung in Rhein-

land-Pfalz stellt eine valide Datengrundla-

ge bereit, die Transparenz über einen 

zentralen Leistungsbereich der Kinder- 

und Jugendhilfe sowie die Analyse von 

Wechselwirkungen zwischen der Inan-

spruchnahme von Hilfen und gesellschaft-

lichen Rahmenbedingungen ermöglichen 

soll. Mittels einer kontinuierlichen Bericht-

erstattung über die Jahre hinweg können 

zentrale Entwicklungen im Verlauf der 

Jahre beschrieben und interpretiert wer-

den. Dadurch ergeben sich Hinweise auf 

eine veränderte Jugendamtspraxis und 

dementsprechend weitere Impulse für 

fachpolitische Planung und Steuerung vor 

Ort. 
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2. Datenkonzept und me-
thodisches Vorgehen 

Ziel einer integrierten Berichterstattung ist 

die Schaffung einer qualifizierten Wis-

sensbasis über Jugendhilfeleistungsstruk-

turen zur Abbildung des Leistungsspekt-

rums der Jugendämter. Die Daten bieten 

eine Grundlage für eine bedarfsgerechte 

und qualifizierte, aber auch an ökonomi-

schen Kriterien orientierte Weiterentwick-

lung der Hilfesysteme auf Landesebene 

und in den einzelnen Kommunen in Rhein-

land-Pfalz. Hierzu bedarf es einerseits 

einer großen Transparenz über Leistun-

gen der Kinder- und Jugendhilfe unter 

rechtlichen, fachlichen und ökonomischen 

Kriterien, andererseits auch den Blick auf 

die Bedarfslagen der jungen Menschen 

und ihrer Familien, um die Jugendhilfepra-

xis angemessen weiterentwickeln zu kön-

nen.  

Woher stammen die Daten?  

Seit Beginn des Projektes im Jahr 2002 

werden im Rahmen der Datenerfassung 

nicht nur die Leistungsbereiche der Hilfen 

zur Erziehung nach Maßgabe der §§ 27 

Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII und darüber 

hinaus reichende Leistungsbereiche erho-

ben, sondern auch mögliche Einflussfakto-

ren auf die Inanspruchnahme von Hilfen 

zur Erziehung.  

Der Hauptteil der Daten stammt dabei aus 

einer jährlichen vom Institut für Sozialpä-

dagogische Forschung Mainz (ism 

gGmbH) durchgeführten Erhebung bei den 

rheinland-pfälzischen Jugendämtern. Die 

Datenerfassung umfasst seit dem Jahr 

2002 im Kern die folgenden Merkmale: 

 Organisation und personelle Aus-

stattung in den Sozialen Diensten 

der Jugendämter 

 Personelle Ausstattung in den Be-

reichen Jugendarbeit und Jugend-

sozialarbeit 

 Vorhandene bzw. belegte Plätze im 

Bereich der Kindertagesbetreuung 

 Fallzahlen erzieherischer Hilfen 

gem. §§ 27 Abs. 2, 29 bis 35 

SGB VIII, i.V. § 41 SGB VIII 

 Fallzahlen von Hilfen bzw. Leistun-

gen gem. §§ 35a, 19, 42 SGB VIII  

 Personelle Ausstattung und Vor-

gänge im Bereich der Jugendge-

richtshilfe 

 Bruttoausgaben der Jugendämter 

Des Weiteren werden soziostrukturelle 

und demographische Daten in den Blick 

genommen, da gesamtgesellschaftliche 

Entwicklungen (Langzeitarbeitslosigkeit, 

Armut, Wandel der Familienformen) den 

Rahmen bilden, vor dem Jugendhilfeleis-

tungen notwendig werden. Die hier zu-

grundeliegenden Daten werden jährlich 

seitens des Statistischen Landesamtes 

Rheinland-Pfalz, der Bundesagentur für 

Arbeit und der Einwohnermeldebehörden 

der rheinland-pfälzischen Städte und Ver-

bandsgemeinden zur Verfügung gestellt. 

Auch die Bevölkerungsvorausberechnung 

für alle kreisfreien Städte und Landkreise 



 

18 
 

bis zum Jahr 2025 stammt vom Statisti-

schen Landesamt in Rheinland-Pfalz.  

Bezüglich der Daten zur Bevölkerungs-

entwicklung gilt zu berücksichtigen, dass 

der bundesweit von allen statistischen 

Landesämtern durchgeführte Zensus 2011 

bei der Bereitstellung der Bevölkerungs-

zahlen für das Jahr 2013 zu Verzögerun-

gen geführt hatte. In Abstimmung mit den 

Jugendamtsleitungen der rheinland-

pfälzischen Jugendämter wurden daher 

bei der Berechnung der Eckwerte im Da-

tenprofil 2013 die Bevölkerungszahlen des 

Jahres 2012 verwendet. Es wurde ein-

stimmig entschieden, dass auch für die 

folgenden Erhebungsjahre jeweils die Be-

völkerungszahlen des Vorjahres verwen-

det werden sollen. Die Eckwerte im vorlie-

genden Datenprofil 2015 sind somit auf 

Grundlage der Bevölkerungszahlen des 

Jahres 2014 berechnet.  

Seit Einführung des Berichtswesenspro-

jektes im Jahr 2002 gab es sowohl struktu-

relle als auch konzeptionelle Veränderun-

gen. Neben punktuellen Erweiterungen 

der Erfassungsmerkmale sind im Jahr 

2012 zwei weitere zentrale Erhebungs-

bausteine hinzugekommen: 

 Integrationshilfen nach 

§ 35a SGB VIII in Schulen 

(schulbezogen) und in Kinderta-

gesstätten (jugendamtsbezogen) 

sowie die zugehörigen Aufwen-

dungen 

Aufgrund der enormen Dynamik im 

Bereich der Integrationshilfen nach 

§ 35a SGB VIII wurde im Jahr 2012 

erstmals die Erfassung dieser Hil-

fen an Schulen und Kindertages-

stätten sowie die entsprechenden 

Aufwendungen für diese Hilfen in 

die Erhebung aufgenommen.  

 Hilfen für unbegleitete minder-

jährige Ausländer sowie die zu-

gehörigen Aufwendungen 

Im Zuge der aktuellen Fluchtbewe-

gungen und damit verbunden der 

ansteigenden Anzahl unbegleiteter 

minderjähriger Ausländer (umA) 

wurden im Jahr 2012 erstmals 

auch die Fallzahlen und Ausgaben 

für unbegleitete minderjährige Aus-

länder in den Hilfen nach §§ 33, 34 

und 42 SGB VIII erfasst. Im Erhe-

bungsjahr 2015 wurde die Erfas-

sung der Fallzahlen und Ausgaben 

für unbegleitete minderjährige Aus-

länder ausgeweitet auf alle Hilfen 

und Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe. Damit wird die Inte-

grierte Berichterstattung in Rhein-

land-Pfalz mit Inkrafttreten des Ge-

setzes zur Verbesserung der Un-

terbringung, Versorgung und Be-

treuung ausländischer Kinder und 

Jugendlicher die Entwicklungen in 

diesem Bereich abbilden können. 

Das vorliegende Jugendamtsprofil 

enthält damit erstmalig ein Kapitel 

mit ausgewählten Daten zu den 

Hilfen für unbegleitete minderjähri-

ge Ausländer.  
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Wie werden die Daten berechnet 
und bewertet?  

Um die jeweiligen Informationen der rhein-

land-pfälzischen Jugendamtsbezirke mit-

einander vergleichen zu können, wurde 

ein Großteil der Daten in Eckwerte umge-

rechnet, also in der Regel bezogen auf je 

1.000 im Landkreis/ in der Stadt lebende 

Kinder und Jugendliche bis unter 18 bzw. 

bis unter 21 Jahre. Ein Eckwert von 20 

bedeutet, dass von 1.000 Kindern und 

Jugendlichen der jeweiligen Altersgruppe 

20 Kinder/ Jugendliche die entsprechende 

Leistung – etwa eine erzieherische Hilfe – 

erhalten haben. Darüber hinaus werden – 

um etwas über den Stellenwert einzelner 

Hilfen im Gesamtleistungsspektrum erzie-

herischer Hilfen aussagen zu können – 

prozentuale Anteilswerte ausgewiesen.  

Da im Erhebungsjahr 2015 erstmalig die 

Daten zu den Hilfen für unbegleitete min-

derjährige Ausländer erhoben wurden, 

sind die im vorliegenden Profil ausgewie-

senen Daten - bis auf das Kapitel "4.12 

Exkurs unbegleitete minderjährige Aus-

länder" - ohne die Daten zu den Hilfen für 

umA dargestellt. Nur so konnte eine Ver-

gleichbarkeit der Daten mit den Vorjahren 

und somit eine Fortschreibung der lang-

fristigen Entwicklung gewährleistet wer-

den. In den folgenden Erhebungsjahren 

gilt es die Entwicklungen im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe sowie die Flucht-

bewegungen genau im Auge zu behalten 

und vor diesen Hintergründen zu prüfen, 

ob diese Darstellung der Daten weiterhin 

beibehalten werden soll oder ob eine ver-

änderte Darstellung notwendig erscheint.  

Beachte: Die in Kapitel 3, 4 und 5 darge-

stellten Daten, sind bis auf das Kapitel 

"4.12 Exkurs unbegleitete minderjährige 

Ausländer, ohne die Fallzahlen, Dauern 

und Aufwendungen für Hilfen, die für un-

begleitete minderjährige Ausländer ge-

währt werden, ausgewiesen! 

Welche Vergleichsmöglichkeiten 
bieten die Daten?  

Zum interkommunalen Vergleich ausge-

wählter Indikatoren bieten die vorstehen-

den Darstellungen zwei Möglichkeiten:  

Bei der Darstellung der einzelnen Indikato-

ren wird jeweils der höchste und der nied-

rigste Wert aller Jugendämter in Rhein-

land-Pfalz berichtet, des Weiteren der 

höchste und niedrigste Wert innerhalb der 

Gruppe der kreisfreien Städte, der Land-

kreise und der kreisangehörigen Städte. 

Weiterhin werden die durchschnittlichen 

Eck- und Anteilswerte für Rheinland-Pfalz, 

die Landkreise, die kreisfreien und die 

großen kreisangehörigen Städte darge-

stellt. Für den Fall, dass interkommunale 

Vergleiche angestellt werden, ist es sinn-

voll, den Wert des eigenen Jugendamtes 

in Relation zum Durchschnittswert der 

eigenen Bezugsgruppe zu setzen: Land-

kreise messen sich demnach mit den im 

Profil berichteten Durchschnitten der 

Landkreisjugendämter und Städte mit den 

Durchschnitten der Stadtjugendämter. 

Durch die Darstellung der quantitativen 

Entwicklung der Eck- und Anteilswerte 
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zwischen 2014 und 2015 bzw. zwischen 

2002 und 20151 bietet sich zudem die 

Möglichkeit des zeitlichen Vergleichs.  

Bei der Interpretation der prozentualen 

Entwicklung der im Profil dargestellten 

Eckwerte gilt zu berücksichtigen, dass sich 

durch den jährlichen Rückgang bei der 

Bevölkerung der unter 21-Jährigen größe-

re Entwicklungen ergeben, als bei einer 

Betrachtung der Fallzahlen.  

Weitergehende Vergleichsmöglichkeiten 

bietet die Z-Transformation: Dieses Ver-

fahren ist notwendig, um unterschiedlich 

verteilte Eckwerte, Indikatoren oder In-

dices miteinander vergleichen zu können, 

indem die unterschiedlichen Werteberei-

che aufeinander abgestimmt – also stan-

dardisiert – werden. Im Vergleich mit an-

deren Verfahren der Standardisierung bie-

tet die Z-Transformation den Vorteil eines 

genau definierbaren Durchschnittswertes, 

was die Einordnung eines Jugendamtes in 

eine Gruppe von Jugendämtern erleich-

tert. Die Besonderheit der Z-

Transformation besteht darin, dass der 

Mittelwert einer solchermaßen transfor-

mierten Variablen immer den Wert „0“ 

aufweist und theoretisch nach oben oder 

unten einen unbegrenzten Wertebereich 

aufweist. Je größer die Abweichung vom 

Wert „0“, desto stärker ist auch die Abwei-

chung vom Mittelwert. Da in die Berech-

nung einer z-standardisierten Variable der 

Erwartungswert (ugs. Mittelwert) und die 

dazugehörige Standardabweichung ein-

gehen, liegen erfahrungsgemäß  

 68 Prozent aller Ausprägungen ei-

ner Variablen im Bereich zwischen 

-1 und +1 

 95 Prozent aller Ausprägungen ei-

ner Variablen im Bereich zwischen 

-2 und +2  

 und 99,7 Prozent aller Ausprägun-

gen einer Variablen im Bereich 

zwischen -3 und +3.  

Vor diesem Hintergrund lassen sich z-

transformierte Eckwerte, Indikatoren oder 

Indices folgendermaßen interpretieren: 

 Werte kleiner als -1,0 gelten als 

deutlich unterdurchschnittlich 

 Werte im Bereich von -1,0 bis -0,11 

gelten als unterdurchschnittlich 

 Werte im Bereich zwischen -0,1 

und +0,1 gelten als durchschnittlich 

 Werte im Bereich von +0,11 bis 

+1,0 gelten als überdurchschnittlich 

 Werte größer als +1,0 gelten als 

deutlich überdurchschnittlich 

Die Z-Transformation wird in diesem Profil 

für ausgewählte Eck- und Anteilswerte 

sowie für Gruppen von Eckwerten bzw. 

Indikatoren durchgeführt, die zu einem 

Index zusammengefasst werden (sozio-

struktureller Belastungsindex, Interven-

tionsindex). Die Transformation erfolgt 

immer getrennt für die 24 Landkreise und 

die 17 großen kreisangehörigen bzw. 

kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz. 
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3. Entwicklung ausgewähl-
ter Leistungen der Kinder- 
und Jugendhilfe in Rhein-
land-Pfalz 

Das Projekt "Qualitätsentwicklung durch 

Berichtswesen" befindet sich mittlerweile 

im 14. Berichtsjahr. Durch die kontinuierli-

che Berichterstattung seit dem Jahr 2002 

ist es im Rahmen des Projekts möglich, 

landesweite und regionale Entwicklungs-

trends auch vor dem Hintergrund zentraler 

fachpolitischer sowie fachplanerischer 

Neuerungen über einen längerfristigen 

Zeitraum abzubilden. Die in Kapitel 2 be-

schriebenen Erfassungsmerkmale machen 

deutlich, dass mittlerweile im Rahmen des 

Projektes "Qualitätsentwicklung durch Be-

richtswesen" ein breites Spektrum der 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

abgebildet werden kann. In dem vorlie-

genden Profil wird für die einzelnen rhein-

land-pfälzischen Kommunen ein Großteil 

dieser Daten aufbereitet und abgebildet. 

Im Rahmen des Projektes wird damit allen 

rheinland-pfälzischen Jugendämtern eine 

einheitliche Datengrundlage zur Verfügung 

gestellt, die fachplanerisches Handeln und 

Steuern vor Ort unterstützt.  

Der Wandel und die Bedeutung der 
Kinder- und Jugendhilfe  

Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe ist es, 

alle jungen Menschen in ihrer individuellen 

und sozialen Entwicklung zu fördern und 

Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder zu 

beraten und zu unterstützen. Außerdem ist 

es ihre Aufgabe, Benachteiligungen zu 

vermeiden und Kinder und Jugendliche 

vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. 

Hierzu steht der Kinder- und Jugendhilfe 

mit den Vorgaben des Sozialgesetzbuches 

VIII eine breite Palette an familienunter-

stützenden, familienergänzenden und fa-

milienersetzenden Hilfeangeboten zur Ver-

fügung. Die Ausgestaltung dieses ausdif-

ferenzierten Angebots erfolgt in den 

Kommunen unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Bedarfslagen und Strukturen.  

Die Kinder- und Jugendhilfe weist in ihren 

zentralen Strukturelementen eine hohe 

Kontinuität auf und ist in all ihren Hand-

lungsfeldern und Leistungsbereichen in 

den letzten Jahrzehnten deutlich gewach-

sen. Sie wird in ihren verschiedenen Funk-

tionen öffentlich derzeit so stark wahrge-

nommen und von so vielfältigen Akteuren 

als Partner ins Boot geholt wie noch nie 

zuvor. Auch aus Sicht der Adressatinnen 

und Adressaten sind weite Teile der Inan-

spruchnahme von Angeboten der Kinder- 

und Jugendhilfe, wie beispielsweise Kin-

derbetreuung, Erziehungsberatung, 

Schulsozialarbeit und Jugendarbeit, fast 

zu einer "biographischen Selbstverständ-

lichkeit" geworden (vgl. BMFSFJ 

2013: 251). Mit ihren Angeboten und Leis-

tungen der Beratung, Bildung, Förderung 

und individuellen erzieherischen Hilfen 

stellt die Kinder- und Jugendhilfe heute ein 

unabdingbares soziales Infrastruktur- und 

Unterstützungsangebot dar, das allen jun-

gen Menschen und Familien in einer 

Kommune zu Gute kommt. 
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Dieser strukturelle Bedeutungszuwachs 

der Kinder- und Jugendhilfe ist Ausdruck 

des politischen Willens und neuer Erwar-

tungen, zugleich aber auch Folge verän-

derter Lebensverhältnisse und wachsen-

der Bedarfe vor Ort. Im Bereich der Hilfen 

zur Erziehung haben sich die Fallzahlen 

und Ausgaben in den vergangenen zehn 

Jahren deutlich erhöht, die Eingliede-

rungshilfen nach § 35a SGB VIII nehmen 

ebenfalls kontinuierlich zu und werden zu 

Schnittstellen- und Inklusionshilfen an 

Schulen. Für eine wachsende Anzahl un-

begleiteter minderjähriger Ausländer müs-

sen neue Konzepte entwickelt werden; 

Kindertagesstätten werden zu Familien-

zentren ausgebaut. Die Kinder- und Ju-

gendhilfe entwickelt sich weiter zu einem 

zentralen Bestandteil kommunaler Bil-

dungslandschaften und familienfreundli-

cher Kommunen. Kaum eine bedeutsame 

gesellschaftspolitische Herausforderung 

wie beispielsweise die Gestaltung des 

demografischen Wandels, die Integration 

von Kindern, Jugendlichen und Familien 

mit Migrationshintergrund, die Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskonvention, die 

Bearbeitung von Armutslagen oder die 

Verbesserung der Bildungsbedingungen 

lassen sich ohne eine gut ausgebaute und 

konzeptionell entwicklungsfähige Kinder- 

und Jugendhilfe bearbeiten.  

Unter dem Strich zeugt diese Entwicklung 

von einer weiteren "Normalisierung", die 

dazu führt, dass die Kinder- und Jugend-

hilfe in der "Mitte der Gesellschaft" ange-

kommen ist und ein zentrales Feld der 

Kommunalpolitik darstellt. Diese Normali-

sierung und eng damit verbunden die 

Ausdifferenzierung des Leistungsspekt-

rums machen Planung und Steuerung zu 

zentralen Handlungsstrategien der Kinder- 

und Jugendhilfe. Nur durch eine qualifi-

zierte einzelfallbezogene sowie einzelfall-

übergreifende Planung und Steuerung 

kann ein verantwortungsvoller und geziel-

ter Umgang mit begrenzten öffentlichen 

Mitteln im sozialen Bereich sichergestellt 

und gleichzeitig gewährleistet werden, 

dass Kommunen die notwendigen und 

geeigneten Hilfe- und Unterstützungs-

maßnahmen für alle Kinder, Jugendlichen 

und Familien vorhalten.  

Zentrale Befunde und Entwicklun-
gen in Rheinland-Pfalz 

Die Herausforderungen, die sich für die 

Jugendämter in Rheinland-Pfalz vor dem 

Hintergrund der skizzierten Entwicklungen 

der Kinder- und Jugendhilfe im Hinblick 

auf Steuerungs- und Planungsaufgaben 

ergeben, sind vielfältig. Grundlage einer 

jeden Planung und einer daraus abgeleite-

ten fachlichen Steuerung ist dabei eine 

solide Berichterstattung der quantitativen 

Entwicklungen in den jeweiligen Kommu-

nen. Im Folgenden werden daher zu-

nächst ausgewählte landesweite Trends 

und Kernbefunde aus dem Erhebungsjahr 

2015 dargestellt. Die Darstellung dieser 

zentralen Befunde bildet den Rahmen, um 

die jugendamtsspezifischen Daten der 

einzelnen Kommunen (vgl. Kapitel 4) in 

den Landesvergleich einzuordnen und 
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Abweichungen bzw. Parallelen vor dem 

Hintergrund regionaler Spezifika zu veror-

ten. 

An dieser Stelle sei noch einmal darauf 

verwiesen, dass aufgrund der Vergleich-

barkeit der Daten mit den vorherigen Er-

hebungsjahren im Folgenden die Fallzah-

len, Eckwerte, Anteile und Ausgaben in 

den genannten Leistungsbereichen der 

Kinder- und Jugendhilfe ohne die Hilfen, 

die für unbegleitete minderjährige Auslän-

der gewährt wurden, ausgewiesen wer-

den. Vereinzelt wird an den entsprechen-

den Stellen jedoch auf die Fallzahlen und 

Aufwendungen für diese Hilfen verwiesen.  

Erstmalig Fallzahlrückgang seit Be-
ginn der Erhebung im Jahr 2002 

Von 2014 auf 2015 ist nach dem über Jah-

re hinweg kontinuierlichen Anstieg der 

Fallzahlen erstmals ein leichter Fallzahl-

rückgang für die Hilfen zur Erziehung gem. 

§§ 27.2, 29-35, 41 SGB VIII in Rheinland-

Pfalz festzustellen. Nachdem die Inan-

spruchnahmequote insbesondere im Zeit-

raum von 2002 bis 2010 deutlich ange-

stiegen war und sich für die Folgejahre 

zunächst eine Konsolidierungsphase be-

obachten ließ, ist im Erhebungsjahr 2015 

ein Fallzahlrückgang gegenüber dem Vor-

jahr um 379 Hilfen bzw. 1,4 % zu ver-

zeichnen. Im Jahr 2015 wurden somit ins-

gesamt 26.141 Hilfen zur Erziehung gem. 

§§ 27.2, 29-35, 41 SGB VIII von den rhein-

land-pfälzischen Jugendämtern gewährt. 

Die Frage, ob es sich bei dem erstmals zu 

beobachtenden Fallzahlrückgang um eine 

Trendwende hinsichtlich der Inanspruch-

nahme der Hilfen zur Erziehung handelt, 

kann zu diesem Zeitpunkt jedoch noch 

nicht beantwortet werden. Erst in den 

kommenden Jahren wird sich zeigen, ob 

sich dieser Befund durch eine längerfristig 

anhaltende Verringerung der Fallzahlen 

bestätigt oder ob es sich lediglich um eine 

temporäre Schwankung der Fallzahlen 

handelt.  

Ausgehend von dem landesweit zu be-

obachtenden Fallzahlenrückgang im Be-

reich der Hilfen zur Erziehung kann nicht 

automatisch auf die Entwicklung der ein-

zelnen rheinland-pfälzischen Kommunen 

geschlossen werden. Wie schon in den 

Berichtsjahren zuvor, fallen die Fallzahl-

entwicklungen in den rheinland-

pfälzischen Jugendamtsbezirken sehr un-

terschiedlich aus: So weisen eine ganze 

Reihe der rheinland-pfälzischen Jugend-

ämter einen teils deutlichen Fallzahlan-

stieg von bis zu 23,0 % auf, während zahl-

reiche andere Kommunen gleichzeitig 

Fallzahlrückgänge um bis zu 21,1 % zu 

verzeichnen haben.   

Wie bereits erwähnt wurden für das Jahr 

2015 darüber hinaus erstmals alle Hilfen 

zur Erziehung für unbegleitete minderjäh-

rige Ausländer erhoben. Im Jahr 2015 

wurden von den rheinland-pfälzischen 

Jugendämtern, zusätzlich zu den 26.141 

erzieherischen Hilfen, 691 Hilfen zur Er-

ziehung gem. §§ 27.2, 29-35, 41 SGB VIII 

für unbegleitete minderjährige Ausländer 

gewährt. Das entspricht einem Anteil von 
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2,6 % aller in Rheinland-Pfalz gewährten Hilfen zur Erziehung.  

 

Abbildung 3 Entwicklung der Hilfen zur Erziehung (§§ 27.2, 29 bis 35, 41 SGB VIII) in Rheinland-
Pfalz in den Jahren 2002 bis 2015 (Fallzahlen und Eckwerte (je 1.000 unter 21-Jähriger) der am 
31.12. laufenden und im jeweiligen Jahr beendeten Hilfen 

 

Rund 3 % der jungen Menschen un-
ter 21 Jahren erhalten eine Hilfe zur 
Erziehung 

Setzt man die Fallzahlen in Relation zur 

relevanten Bevölkerungsgruppe unter 21 

Jahren, so ergibt sich landesweit im Jahr 

2015 ein Wert von 33,7 Hilfen je 1.000 

unter 21-Jährige. Damit erhielten in Rhein-

land-Pfalz etwa 34 von 1.000 jungen Men-

schen im Alter von unter 21 Jahren eine 

Hilfe zur Erziehung nach §§ 27.2, 29-35, 

41 SGB VIII. Bedingt durch den demogra-

fischen Wandel und die damit einherge-

hende Verkleinerung der relevanten Al-

tersgruppe der unter 21-Jährigen ist der 

Eckwert der erzieherischen Hilfen seit dem 

Jahr 2002 stärker gestiegen als die Fall-

zahlen und hat sich in diesem Zeitraum 

etwa verdoppelt. Im Jahresvergleich 

2014/2015 sinkt der Eckwert der erzieheri-

schen Hilfen in Rheinland-Pfalz jedoch um 

1,4 %. Aufgrund der eher geringen Verän-

derung der Anzahl der unter 21-Jährigen 

im entsprechenden Zeitraum, entspricht 

das auch dem prozentualen Fallzahlrück-

gang. Für das Jahr 2015 zeigen sich, wie 

bereits in den vorherigen Berichtsjahren, 

in den einzelnen Jugendamtsbezirken 

deutliche interkommunale Unterschiede 

bezüglich des Eckwertes. Während in ei-

nem Jugendamtsbezirk im Jahr 2015 rund 

80 erzieherische Hilfen je 1.000 junger 

Menschen unter 21 Jahren gewährt wur-

den, waren es in einem anderen Jugend-

amtsbezirk nur knapp 18 Hilfen.  
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Fallzahlveränderungen nach Hilfeart 
- erstmalig Fallzahlrückgang im Be-
reich der ambulanten Hilfen 

Betrachtet man die Entwicklung der Fall-

zahlen nach den unterschiedlichen Hil-

fesegmenten, so zeigt sich, dass die am-

bulanten Hilfen (§§ 27 Abs. 2 amb., 29-31, 

35 amb., 41 amb. SGB VIII) im Jahresver-

gleich 2014/2015 erstmalig seit Beginn der 

Erhebung (2002) einen Rückgang von 

14.243 Hilfen im Jahr 2014 auf 13.815 

Hilfen im Jahr 2015 verzeichnen. Dies 

entspricht einem Minus von 3,0 %. Der 

Fallzahlrückgang ist dabei für Hilfen nach 

§§ 29, 30 und 31 nahezu gleichermaßen 

zu beobachten, betrifft also keine der am-

bulanten Hilfen besonders stark. Trotz 

dieser Entwicklung ist die Anzahl der am-

bulanten Hilfen seit 2002 insgesamt um 

rund 168 % angestiegen. Die vorliegenden 

Daten zeigen, dass auf die gestiegene 

Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen in 

den vergangenen Jahren hauptsächlich 

mit einem Ausbau im ambulanten Hil-

fesegment reagiert wurde (vgl. Abbildung 

4). Dieser sowohl rechtlich intendierte als 

auch fachlich gut begründbare Paradig-

menwechsel zu einer Angebotsstruktur, 

die verstärkt familienunterstützende Hilfen 

vorhält, führt zu einer veränderten Praxis 

entlang des Bedarfs von jungen Menschen 

und deren Familien, die stärker an den 

lebensweltlichen Bezugssystemen orien-

tiert ist. 

Abbildung 4 Entwicklung der Fallzahlen nach Hilfesegmenten (ambulant, teilstationär, stationär und 
Vollzeitpflege) in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 bis 2015 (absolute Fallzahlen) 

 

Für den Bereich der Vollzeitpflege ist im 

Jahresvergleich 2014/2015 hingegen ein 

Plus der Fallzahlen von 3,1 % festzustel-

len. Seit Beginn der Erhebung im Jahr 

2002 ist im Bereich der Vollzeitpflege 

damit eine kontinuierliche Steigerung der 

Inanspruchnahmequote zu beobachten. 

Wurden im Jahr 2002 noch 3.266 Hilfen 
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gem. § 33 SGB VIII gewährt, so waren es 

im Jahr 2015 insgesamt 4.852 Hilfen. 

Das entspricht einem Wachstum der Fall-

zahlen von 48,6 %. Die Anzahl der stati-

onären Hilfen gem. §§ 27.2 stat., 34, 

35 stat., 41 stat. SGB VIII ist das dritte 

Jahr in Folge gesunken. Im Jahr 2015 

wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 

5.656 stationäre Hilfen gewährt, was im 

Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang 

um 1,8 % entspricht. Im Bereich der teil-

stationären Hilfen ist bereits seit dem 

Erhebungsjahr 2009 ein Rückgang der 

Fallzahlen zu beobachten. Im Jahresver-

gleich 2014/2015 ist jedoch eine minima-

le Steigerung um 10 Fälle bzw. 0,6 % 

festzustellen.  

Über die Hälfte der Hilfen entfallen 
auf den ambulanten Bereich  

Auch im Jahr 2015 verändert sich die 

Verteilung der Anteile der einzelnen Hil-

fesegmente im Gesamtleistungsspektrum 

der erzieherischen Hilfen kaum. Hier ver-

deutlicht sich weiterhin der in den letzten 

Jahren in der gesamten Kinder- und Ju-

gendhilfe sichtbar gewordene Paradig-

menwechsel. Gewährt werden zuneh-

mend familienunterstützende statt fami-

lienersetzende Maßnahmen, die den 

Präventionsgedanken vor den Interventi-

onsgedanken stellen. Rund 60 % aller 

erzieherischen Hilfen werden im Jahr 

2015 diesem Paradigma folgend im am-

bulanten (52,8 %) oder teilstationären 

(7,0 %) Bereich - folglich unter Beibehal-

tung und Stärkung des familialen Bezu-

ges - gewährt. Nur in knapp jedem fünf-

ten Fall erfolgt die Unterbringung in einer 

stationären Einrichtung (21,6 %). Dage-

gen wird in 18,6 % der Fälle der junge 

Mensch in einer geeigneten Pflegefamilie 

untergebracht (ohne Abbildung).  

Hilfen für unbegleitete minderjähri-
ge Ausländer werden überwiegend 
im stationären Bereich gewährt 

Abbildung 5 zeigt zusätzlich zur Vertei-

lung der Hilfen auf die einzelnen Hil-

fesegmente im Jahr 2015 auch die Ver-

teilung der gewährten Hilfen für unbeglei-

tete minderjährige Ausländer. Mit 564 

Fällen findet sich der Großteil der Hilfen 

für umA im stationären Bereich. Damit 

sind rund 82 % der 691 Hilfen zur Erzie-

hung für umA dem stationären Bereich 

zuzuordnen. Im ambulanten Bereich der 

Hilfen zur Erziehung wurden 108 Hilfen 

gewährt, was einem Anteil von 15,6 % 

aller gewährten Hilfen für umA entspricht. 

Lediglich 18 Hilfen für umA sind in der 

Vollzeitpflege zu finden, im Segment der 

teilstationären Hilfen ist es sogar nur ein 

einziger Fall. 
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Abbildung 5 Hilfen zur Erziehung nach Hilfesegmenten (ambulant, teilstationär, stationär und Voll-
zeitpflege) in Rheinland-Pfalz im Jahr 2015 (absolute Fallzahlen) 

 

Immer mehr junge Menschen wer-
den in Pflegefamilien untergebracht  

Wie bereits beschrieben vollzieht sich im 

Jahresvergleich 2014/2015 der Fallzahl-

rückgang nicht in allen Hilfesegmenten im 

Bereich der Hilfen zu Erziehung. Wäh-

rend im ambulanten und stationären Be-

reich leichte Rückgänge der Fallzahlen 

zu beobachten sind, ist der Bereich der 

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) im Ver-

gleich zum Vorjahr mit einem Plus von 

144 Hilfen und damit mit rund 3 % am 

stärksten angestiegen. Damit setzt sich 

der kontinuierliche Ausbau der Vollzeit-

pflege in Rheinland-Pfalz fort.  

Wie schon angedeutet, ist in Rheinland-

Pfalz in den letzten 14 Erhebungsjahren 

ein Anstieg der Fallzahlen im Bereich der 

Vollzeitpflege um 1.586 Hilfen bzw. rund 

49 % zu beobachten. Die Vollzeitpflege 

weist damit in der langfristigen Betrach-

tung, nach den ambulanten Hilfen, den 

größten Ausbau auf. Mit Blick auf die 

rheinland-pfälzischen Kommunen weisen 

die Landkreise mit einem Plus von rund 

59 % die stärksten Fallzahlzuwächse auf, 

gefolgt von den kreisangehörigen Städten 

mit 58 %. In den kreisfreien Städten fällt 

hingegen der Zuwachs mit rund 32 % 

deutlich niedriger aus. 
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Abbildung 6 Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII in eigener Kos-
tenträgerschaft) in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 bis 2015 

 

Zunehmende Annäherung der Voll-
zeitpflege und der Heimerziehung  

Der kontinuierliche Ausbau der Vollzeit-

pflege hat schließlich in den letzten Jah-

ren dazu geführt, dass sich der Stellen-

wert der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 

und der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) 

im Gesamtleistungsspektrum der Hilfen 

zur Erziehung annähern (vgl. Abbildung 

17). Zwar weisen beide Hilfeformen durch 

den enormen Ausbau der ambulanten 

Hilfen in den letzten Jahren einen Rück-

gang der Anteilswerte an allen erzieheri-

schen Hilfen auf, im Bereich der Vollzeit-

pflege fällt dieser jedoch durch aufgrund 

einer stärkeren Zunahme der Hilfen in 

den letzten 10 Jahren (plus 49 %) nicht 

ganz so stark aus, wie im Bereich der 

Heimerziehung, wo im gleichen Zeitraum 

ein Fallzahlzuwachs von 40 % zu ver-

zeichnen ist.   

Die vorliegenden Daten zeigen deutlich, 

dass die Vollzeitpflege zunehmend an 

Bedeutung gewonnen hat und weiterhin 

gewinnt. Die Vollzeitpflege ist – neben 

der Heimerziehung – eines der traditions-

reichsten Handlungsfelder der Kinder- 

und Jugendhilfe. Durch die Ausgestaltung 

der einzelnen Hilfen im Kontext quasi-

normaler Familiensettings wird im Rah-

men der Vollzeitpflege besonders deut-

lich, wie gesamtgesellschaftlich wichtige 

Aufgaben im Zusammenwirken von Pro-

fession und bürgerlichem Engagement 

wahrgenommen werden können. Aller-

dings zeigen sich auch im Bereich der 

Vollzeitpflege weiterhin vielfältige Poten-

ziale zur Weiterentwicklung. Dabei darf 

die Vollzeitpflege weder bei ihrer Weiter-

entwicklung mit professionellen Struktu-

ren überdeckt werden, noch sollte sie sie 

als Produkt in standardisierten Leis-

3.266

3.676 3.796 3.817
4.107

4.259
4.424 4.438

4.637 4.642 4.708
4.852

1.251
1.425 1.428 1.413 1.465 1.566 1.569 1.535 1.632 1.617 1.642 1.650

1.754
1.996 2.096 2.120

2.335 2.369
2.528 2.544 2.652 2.665 2.695 2.791

261 255 272 284 307 324 327 359 353 360 371 411

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RLP kreisfreie Städte Landkreise kreisangehörige Städte



 

29 
 

tungsbeschreibungen neben den anderen 

Hilfen verschwinden. Ziel muss sein, ihre 

Möglichkeiten und Grenzen klarer zu pro-

filieren und auf die dazu erforderlichen 

Rahmenbedingungen hinzuarbeiten (vgl. 

Rock, Moos, Müller 2008: S. 245 f.). 

 

 

Abbildung 7 Anteil der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII, in eigener KT) und der Heimerziehung 
(§ 34 SGB VIII) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) in Rheinland-Pfalz in 
den Jahren 2005 bis 2015 

 

Jugendämter bauen das Personal 
in den Sozialen Diensten weiter aus  

Das Jugendamt hat sich mittlerweile zu 

einer bedeutsamen Fachbehörde für Kin-

der, Jugendliche und Familien entwickelt. 

Ob es um den Ausbau der Kindertages-

betreuung oder der Frühen Hilfen geht, 

die Verbesserung von Bildungschancen 

durch schulbezogene Jugendhilfeange-

bote oder präventive Ansätze zur Ver-

meidung von Jugendkriminalität, so 

kommt dem Jugendamt hier in besonde-

rer Weise eine fachplanerische Gestal-

tungsaufgabe zu. Über das Jugendamt 

wird fachlich geplant, gesteuert und kon-

zeptionell entwickelt, was an öffentlicher 

Verantwortung für das Aufwachsen jun-

ger Menschen in einer Kommune zur 

Verfügung gestellt werden soll. Eine be-

darfsorientierte Infrastrukturentwicklung, 

die sich sozialräumlich auf konkrete Le-

benslagen junger Menschen und Fami-

lien bezieht, setzt fachlich starke Jugend-

ämter voraus. Angesichts des gesamtge-

sellschaftlichen Bedeutungsgewinns der 

Kinder- und Jugendhilfe, des qualitativen 

und quantitativen Zuwachses an Aufga-

ben und Anforderungen bezeichnet der 

14. Kinder- und Jugendbericht die Ju-

gendämter in Deutschland als das orga-

nisatorische „Herzstück“ der Kinder- und 

Jugendhilfe: als Agentur des Helfens, 

institutionalisierter Ausdruck des staatli-

chen Wächteramtes, Akteur im Sozial-
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raum, aber insbesondere als Dienstleister 

für junge Menschen und Familien (vgl. 

BMFSFJ 2013: 42).  

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des 

Jugendamts stellt in diesem Zusammen-

hang einen zentralen Bestandteil der so-

zialen Infrastruktur einer Kommune dar. 

Als Organisationseinheit des öffentlichen 

Jugendhilfeträgers obliegt es dem ASD, 

seinen Möglichkeiten und Aufgaben ent-

sprechend, günstige Sozialisationsbedin-

gungen für junge Menschen zu schaffen, 

bzw. dort auf ihre Erhaltung hinzuwirken, 

wo sie gefährdet sind. Für Eltern und 

soziale Einrichtungen im Gemeinwesen 

bildet der ASD eine zentrale Anlaufstelle, 

wenn es um Fragen der Erziehung und 

Sozialisation junger Menschen geht. 

Im Jahr 2015 gab es landesweit rund 682 

Personalstellen in den Sozialen Diensten 

der Jugendämter, während es im Vorjahr 

noch etwa 652 Personalstellen waren 

(vgl. Abbildung 8). Im Jahresvergleich 

2014/2015 gab es dementsprechend eine 

Steigerung um 30 Vollzeitäquivalente 

bzw. 4,6 %. Berücksichtigt wurden hierbei 

alle Personalstellen, die in den Arbeitsbe-

reichen Allgemeiner Sozialer Dienst, Ju-

gendgerichtshilfe, Pflegekinderdienst, 

Trennungs- und Scheidungsberatung und 

Heimkinderdienst des öffentlichen Ju-

gendhilfeträgers liegen, sowie die Stellen 

im Rahmen der Netzwerkkoordination 

Kinderschutz. 

Zu den 682 Personalstellen in den Sozia-

len Diensten kommen im Jahr 2015 wei-

tere 31 Personalstellen hinzu, die explizit 

für die Begleitung und Unterstützung von 

unbegleiteten minderjährigen Ausländern 

ausgewiesen sind.  

 

 

Abbildung 8 Entwicklung der Personalstellen in den Sozialen Diensten der Jugendämter (ASD, PKD, 
JGH, HiH, TuS) in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 bis 2015  
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Setzt man die Personalstellen in Bezug 

zur Bevölkerungsgruppe der unter 21-

Jährigen ergeben sich für Rheinland-

Pfalz 0,88 Personalstellen pro 1.000 Kin-

der und Jugendliche unter 21 Jahren. Im 

Vergleich zum Vorjahr lässt sich damit 

eine Eckwertsteigerung um 4,6 % erken-

nen. Seit dem ersten Jahr der Integrierten 

Berichterstattung (2002) ist der Personal-

stelleneckwert um 86,9 % gestiegen (oh-

ne Abbildung). Allerdings ist auch im Hin-

blick auf diesen Stellenausbau landesweit 

eine große interkommunale Spannbreite 

zu erkennen. Seit dem Jahr 2002 lässt 

sich in den kreisangehörigen Städten die 

deutlichste Zunahme an Personalstellen 

je 1.000 unter 21-Jährige verzeichnen 

(plus 119,4 %). Daneben steigen die Per-

sonalstelleneckwerte im gleichen Zeit-

raum in den Landkreisen um 114,7 %, in 

den kreisfreien Städten um 44,5 %. Hier-

bei gilt es jedoch auch das unterschiedli-

che Ausgangsniveau der Städte und 

Landkreise zu berücksichtigen. Seit Be-

ginn der Erhebung im Jahr 2002 ist die 

Gesamtzahl der Personalstellen in den 

kreisfreien und kreisangehörigen Städten 

bezogen auf die Bevölkerung unter 21 

Jahren nach wie vor deutlich höher als in 

den Landkreisen.  

Personalaufstockungen führen zu 
einem Rückgang der Fallbelastung  

Abbildung 9 verdeutlicht, dass seit dem 

Jahr 2009 die Personalaufstockungen in 

den Sozialen Diensten trotz des weiteren 

Anstiegs der Fallzahlen der Hilfen zur 

Erziehung zu einer stetigen Reduzierung 

der Fallbelastung geführt haben.  

 

Abbildung 9 Entwicklung der Personalstellen in den Sozialen Diensten der Jugendämter, Entwicklung 
der Fallzahl der Hilfen zur Erziehung und Entwicklung des Fallbelastungsindikators (Fälle pro Vollzeit-
stelle) in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 bis 2015 (2002=100 %, Angaben in %) 
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Im Jahr 2015 hatte eine vollzeitbeschäf-

tigte Fachkraft in den Sozialen Diensten 

in Rheinland-Pfalz durchschnittlich 38,3 

Fälle (Hilfen zur Erziehung gem. 

§§ 27.2, 29 bis 35, 41 SGB VIII) zu be-

treuen, in den Städten waren es etwas 

weniger Fälle (35,2), in den Landkreisen 

und kreisangehörigen Städten etwas 

mehr Fälle (39,5 bzw. 44,0). Mit Blick auf 

die einzelnen Jugendamtsbezirke zeigt 

sich jedoch eine erhebliche Spannbreite 

bzgl. der Fallbelastung: So liegt der nied-

rigste Wert bei 19,9 Fällen in einem 

Landkreis, der höchste hingegen bei 67,8 

Hilfen pro Vollzeitstelle ebenfalls in einem 

Landkreis. Mit Blick auf die Entwicklung 

der Fallbelastung im Jahresvergleich 

2014/2015 verzeichnen die Landkreise 

den stärksten Rückgang der Fallbelas-

tung um 7,1 %. In den kreisfreien Städten 

ist ebenfalls ein Rückgang der Fallbelas-

tung um 6,7 % zu beobachten, während 

die Anzahl der Hilfen pro Vollzeitstelle in 

den kreisangehörigen Städten hingegen 

um rund 11 % gestiegen ist.  

Bei der Interpretation der Fallbelastung 

ist stets zu berücksichtigen, dass hier nur 

ein Ausschnitt des Aufgabenbereiches 

der Fachkräfte in den Sozialen Diensten 

in die Berechnung mit einbezogen wird. 

Des Weiteren gilt es zu bedenken, dass 

die Quantität der Fälle wenig aussage-

kräftig im Hinblick auf das tatsächliche 

Arbeitsvolumen ist. Je nach Komplexität 

des Einzelfalls variiert der Aufwand, der 

notwendig ist, um abzuklären welche 

Probleme und Ressourcen die Familie 

hat, welche Hilfekonstrukte sinnvoll sind, 

in welcher Intensität eine Hilfe angemes-

sen ist und welche einzelnen Schritte 

hierzu notwendig sind.  

Erweitert man die Betrachtung der Fallbe-

lastung über die Hilfen zur Erziehung 

(§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) hinaus 

um die Hilfen für seelisch behinderte jun-

ge Menschen (§ 35a SGB VIII) sowie die 

(vorläufige) Inobhutnahmen nach §§ 42, 

42a SGB VIII, so wurden im Jahr 2015 in 

den rheinland-pfälzischen Jugendämtern 

inklusive der Hilfen für unbegleitete min-

derjährige Ausländer 35.301 Fälle in die-

sen Bereichen gewährt. Im Durchschnitt 

kamen damit in Rheinland-Pfalz 50 Fälle 

auf ein Vollzeitstellenäquivalent in den 

Sozialen Diensten2 (vgl. Tabelle 1). Auch 

hier zeigt sich eine breite Streuung zwi-

schen den Jugendämtern. Während in 

dem Jugendamt mit der niedrigsten Fall-

belastung etwa 25 Fälle pro Fachkraft zu 

bearbeiten waren, lag der höchste Wert 

eines Jugendamtes bei etwa 98 Fällen 

pro Stelle. 
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Gebietskörperschaft Fallzahl absolut 
Fallzahl pro Vollzeit-

stellenäquivalent 

Rheinland-Pfalz 35.301 49,5 

Niedrigster Wert eines Jugendamtes 254 24,8 

Höchster Wert eines Jugendamtes 2.087 98,3 

Tabelle 1 Fallzahlen aus den Bereichen §§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII, § 35a SGB VIII sowie § 42 
und 42a SGB VIII (je inkl. der Hilfen für umA) je Vollzeitstelle in den Sozialen Diensten im Jahr 2015 in 
Rheinland-Pfalz 

 

Rheinland-pfälzische Jugendämter 
wenden 380 Millionen Euro für Hil-
fen zur Erziehung auf 

Für eine fachlich gut abgestimmte Steue-

rung und Planung im Jugendamt sind 

neben Fallzahlveränderungen und der 

Personalausstattung die Entwicklungen 

der Aufwendungen für die gewährten 

Leistungen entscheidend. Im Jahr 2015 

wurden in Rheinland-Pfalz rund 380 Milli-

onen Euro für Hilfen zur Erziehung nach 

§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII ausge-

geben. Im Vergleich zum Vorjahr ist die-

ser Wert um 1,8 Millionen Euro gestie-

gen. Das entspricht einer Steigerungsrate 

von plus 0,5 %. Mit Blick auf die langfris-

tige Entwicklung der Ausgaben zeigt sich 

im Jahresvergleich 2014/2015 in den 

letzten zehn Jahren die niedrigste Steige-

rung der Aufwendungen (vgl. Abbildung 

10).  

Die Aufwendungen sind an dieser Stelle - 

analog der Fallzahlen - ohne die Aufwen-

dungen für unbegleitete minderjährige 

Ausländer dargestellt. Hierbei gilt aller-

dings zu berücksichtigen, dass drei Ju-

gendämter die Aufwendungen für Hilfen 

für unbegleitete minderjährige Ausländer 

nicht oder nur teilweise gesondert aus-

weisen konnte, so dass diese Aufwen-

dungen in den 380 Millionen Euro enthal-

ten sind. Die Aufwendungen ohne Be-

rücksichtigung der erzieherischen Hilfen 

für unbegleitete minderjährige Ausländer 

dieser drei Jugendämter dürften somit im 

Jahr 2015 noch etwas niedriger ausfallen. 

Die Entwicklung der Aufwendungen folgt 

damit annähernd der Entwicklung der 

Fallzahlen (minus 1,4 %).  

Neben diesen 380 Millionen Euro wurden 

in Rheinland-Pfalz weitere 13,1 Millionen 

Euro für Hilfen zur Erziehung 

(§§ 27 Abs. 2, 29-35 SGB VIII) für unbe-

gleitete minderjährige Ausländer aufge-

wendet.  
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Abbildung 10 Entwicklung der Ausgaben für erzieherische Hilfen (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) 
in den Jahren 2005 bis 2015 in Rheinland-Pfalz (Angaben in Mio. Euro) 

 

Pro Kind/Jugendlichem unter 21 
Jahren werden 499 Euro für erzie-
herische Hilfen ausgegeben 

Bezieht man nun die Ausgaben auf die 

Bevölkerung unter 21 Jahren, ergibt sich 

für Rheinland-Pfalz ebenfalls eine leichte 

Erhöhung bei den Pro-Kopf-Ausgaben für 

erzieherische Hilfen (ohne umA). So wur-

den landesweit durchschnittlich rund 499 

Euro pro Kind/Jugendlichem unter 21 

Jahren ausgegeben - dies entspricht ei-

ner Steigerung im landesweiten Durch-

schnitt um 2,3 % im Jahresvergleich 

2014/2015.  

Analog zu den Fallzahlen im Bereich der 

Hilfen zur Erziehung zeigen sich auch 

hinsichtlich der Pro-Kopf-Ausgaben deut-

liche Unterschiede zwischen kreisfreien 

bzw. kreisangehörigen Städten und 

Landkreisen. Die kreisangehörigen und 

kreisfreien Städte weisen mit rund 798 

bzw. 674 Euro pro Kind/Jugendlichem 

unter 21 Jahren deutlich höhere Pro-

Kopf-Ausgaben auf als die Landkreise mit 

rund 404 Euro (vgl. Abbildung 9). Im Ver-

gleich zum Vorjahr sind die Pro-Kopf-

Ausgaben in den kreisangehörigen Städ-

ten mit einem Plus von rund 4 % am 

stärksten angestiegen, gefolgt von den 

Landkreisen mit einer Zunahme von rund 

1 %. In den kreisfreien Städten ist hinge-

gen Jahresvergleich 2014/2015 ein 

Rückgang der Pro-Kopf-Ausgaben von 

rund 2,5 % zu beobachten.  
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Abbildung 11 Entwicklung der Pro-Kopf-Ausgaben für erzieherische Hilfen (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 
41 SGB VIII) je Kind/Jugendlichem unter 21 Jahren in den Jahren 2005 bis 2015 in Rheinland-Pfalz 
(Angaben in Euro) 

 

Unter Berücksichtigung der Tari-
fentwicklungen steigen die Ausga-
ben im Vergleich zu den Fallzahlen 
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Vergleicht man den Anstieg der Fallzah-

len aller erzieherischen Hilfen 

(§§ 27 Abs. 2, 29 bis 35, 41 SGB VIII) 
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was umgangssprachlich auch als „Inflati-

onsrate“ bezeichnet wird. Mit Hilfe des 

VPI kann die Ausgabenentwicklung für 

die Hilfen zur Erziehung also um die Infla-

tion im gleichen Zeitraum bereinigt wer-

den. Da der VPI zudem als Orientie-

rungsmaßstab bei Lohnverhandlungen 

gilt, wird damit auch der Tarifentwicklung 

Rechnung getragen (vgl. Statistisches 

Bundesamt 2016a). 

Die Entwicklung des VPI sowie die Ent-

wicklung der entsprechend bereinigten 

Aufwendungen sind in Abbildung 10 dar-

gestellt. Vergleicht man die Zunahme der 

Fallzahlen seit 2005 mit der Entwicklung 

der inflationsbereinigten Ausgaben, so 

wird ersichtlich, dass sich die Relation 

der Aufwendungen in Euro zur Anzahl 

der Fälle – unter Berücksichtigung der 

Geldwertentwicklung – verändert hat. Die 

Fallzahlen sind wie bereits beschrieben in 

diesem Zeitraum um 51 % gestiegen, die 

Entwicklung der bereinigten Ausgaben für 

Hilfen zur Erziehung beträgt 42 % (im 

Vergleich zu den nicht bereinigten Aus-

gaben mit einer Steigerung von 64 %). 

Damit wird deutlich, dass unter Berück-

sichtigung der Geldwertentwicklung in 

Deutschland im Verlauf der letzten Jahre 

die Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung 

weniger stark angestiegen sind als die 

Fallzahlen in diesem Bereich.  

Abbildung 12 Entwicklung der Fallzahlen und Ausgaben der Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-
35, 41 SGB VIII) in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2005 bis 2015 (Angaben in %; 2005=100%) 
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Über die Hälfte der Ausgaben ent-
fallen auf stationäre Hilfen  

Betrachtet man die Anteile, die die ein-

zelnen Hilfesegmente im Gesamtspekt-

rum der Aufwendungen der Hilfen zur 

Erziehung einnehmen, ergibt sich folgen-

des Bild: Im Berichtsjahr 2015 entfallen 

16,7 % aller Ausgaben auf Unterbringun-

gen in Pflegefamilien (§ 33 SGB VII) und 

9,2 % auf teilstationäre Hilfen. Nur etwa 

19,4 % aller Ausgaben werden für die 

ambulanten Hilfen aufgewendet. Zum 

Vergleich: der Anteil der ambulanten 

Fallzahlen an allen Fallzahlen gem. 

§§ 27.2, 29-35, 41 SGB VIII beträgt rund 

52,8 %. Der größte Teil aller Ausgaben 

entfällt mit 53,1 % auf den Bereich der 

stationären Hilfen, die im Hinblick auf die 

Fallzahlen der erzieherischen Hilfen nur 

einen Anteil von 21,6 % aufweisen.  

 

 

Abbildung 13 Anteil der Ausgaben für die einzelnen Hilfesegmente an allen Ausgaben für die Hilfen 
zur Erziehung in Rheinland-Pfalz in 2015 (Angaben in %)
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Weiterer Anstieg der Fallzahlen im 
Bereich der Eingliederungshilfen 
gem. § 35a SGB VIII 

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 33.212 

erzieherische Hilfen (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 

41 SGB VIII) sowie Eingliederungshilfen 

gem. § 35a SGB VIII gewährt. Davon 

entfällt etwa ein Fünftel auf Eingliede-

rungshilfen. Ein Blick auf die langfristige 

Entwicklung der Hilfen seit dem Jahr 

2002 zeigt, dass nach einem leichten 

Rückgang der Fallzahlen zwischen den 

Jahren 2005 bis 2007 fast durchgängig 

ein Fallzahlanstieg der Eingliederungshil-

fen zu beobachten ist. Waren es im Jahr 

2002 noch 5.494 Hilfen gem. 

§ 35a SGB VIII (inklusive der Frühförder-

fälle), so ergeben sich für das Jahr 2015 

nach einer Fallzahlsteigerung um 28,7 % 

insgesamt 7.071 Eingliederungshilfen für 

Kinder und Jugendliche mit (drohender) 

seelischer Behinderung. Im Vergleich 

zum Vorjahr sind die Fallzahlen noch 

einmal um 390 Hilfen (113 Eingliede-

rungshilfen, 277 Frühförderfälle) bzw. 

5,8 % gestiegen. Damit weisen die Ein-

gliederungshilfen nach § 35a SGB VIII 

abermals deutlich stärkere Fallzahlan-

stiege auf die erzieherischen Hilfen, in 

denen sogar ein Rückgang der Fallzahlen 

um rund 1,4 % zu beobachten ist.  

Die 7.071 im Jahr 2015 gewährten Hilfen 

gem. § 35a SGB VIII setzen sich dabei 

aus 2.302 Frühförderfällen und 4.769 

Eingliederungshilfen zusammen.  

 

 

Abbildung 14 Entwicklung der Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII inkl. Frühförderfälle) sowie der 
Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 bis 
2015 (Fallzahlen / ohne umA) 
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Rund 1 % der unter 21-Jährigen 
erhält eine Eingliederungshilfe 
nach § 35 SGB VIII 

Setzt man die Fallzahlen in Bezug zur 

relevanten Bevölkerungsgruppe, so ergibt 

sich insgesamt im Bereich der Eingliede-

rungshilfe ein Eckwert von rund 9,1 Hilfen 

pro 1.000 junger Menschen unter 21 Jah-

ren (inklusive Frühförderfälle). Im Ver-

gleich zum Vorjahr steigt der Eckwert der 

Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 

um 0,5 Eckwertpunkte - dies entspricht 

einer Steigerung von 5,8 %. Seit Beginn 

der Integrierten Berichterstattung im Jahr 

2002 hat sich der Eckwert der Hilfen 

gem. § 35a SGB VIII insgesamt um 

51,8 %.  

Auch bei den Hilfen nach § 35a SGB VIII 

zeigen sich hohe interkommunale Dispa-

ritäten bei der Hilfegewährungs- und In-

anspruchnahmepraxis innerhalb der 

rheinland-pfälzischen Jugendamtsbezir-

ke: Die Spannbreite reicht dabei im Jahr 

2015 von 3,0 Hilfen je 1.000 Kinder und 

Jugendliche unter 21 Jahren in einem 

Landkreis bis hin zu 18,9 Hilfen ebenfalls 

in einem Landkreis. Diese große inter-

kommunale Spannbreite lässt sich zum 

Teil auch auf Abgrenzungsschwierigkei-

ten der Eingliederungshilfe zu den erzie-

herischen Hilfen zurückführen. Zudem 

können bestimmte Verweisungspraxen 

(z. B. durch Schulen, Ärzte, Anbieter) 

einen Einfluss auf die Hilfenachfrage ha-

ben. 

Etwa ein Fünftel der Hilfen nach 
§ 35 SGB VIII werden als Integrati-
onshilfen an Kindertagesstätten 
und Schulen gewährt 

Bei der Betrachtung der Struktur der Ein-

gliederungshilfe im Jahr 2015 wird deut-

lich, dass landesweit der größte Anteil 

der Hilfen nach § 35a SGB VIII ambulant 

erfolgt: Zusammen mit den Integrations-

hilfen in den Schulen und Kindertages-

stätten sind dies 57,7 %. Dagegen liegt 

der Anteil der Frühförderfälle an allen 

Eingliederungshilfen im Jahr 2015 bei 

32,9 %. Die Anteile der im Jahr 2015 teil-

stationär und stationär durchgeführten 

Eingliederungshilfen liegen landesweit 

bei 2,4 % bzw. 7,0 % aller gewährten 

Eingliederungshilfen (vgl. Abbildung 15).  

Durch die seit dem Erhebungsjahr 2012 

zusätzlich durchgeführte Erhebung der 

Integrationshilfen in Schulen und Kinder-

tagesstätten wird deutlich, dass diese 

Hilfen unter anderem zu den Fallzahl- 

und Kostenanstiegen im Bereich der Ein-

gliederungshilfen nach § 35a SGB VIII 

beitragen. Im Jahr 2015 wurden von den 

insgesamt 7.071 gewährten Eingliede-

rungshilfen 1.274 als Integrationshilfen an 

Schulen und Kindertagesstätten durchge-

führt. Im Vergleich zum Jahr 2012 sind 

die Integrationshilfen an Schulen und 

Kindertagesstätten damit um 314 Hilfen 

bzw. 32,7 % angestiegen (ohne Abbil-

dung).  

Der Anteil der Eingliederungshilfen, die 

als Integrationshilfen in Schulen oder 

Kindertagesstätten gewährt werden, ist 
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von 14,7 % im Jahr 2012 auf insgesamt 

18,3 % im Jahr 2015 gestiegen. Dabei 

hat sich jedoch die strukturelle Verteilung 

innerhalb der Integrationshilfen noch 

einmal verändert. Im Rahmen der Ein-

gliederungshilfen nach § 35a SGB VIII 

sind in der jüngsten Vergangenheit ins-

besondere die Integrationshilfen in Schu-

len in den Fokus der Aufmerksamkeit 

geraten. Diese haben im Jahr 2015 im 

Landesdurchschnitt einen Anteil von 

16,3 % an allen Hilfen nach 

§ 35a SGB VIII. Im Jahr 2015 liegt der 

Anteil der Integrationshilfen in Kitas bei 

2,2 % aller gewährten Eingliederungshil-

fen. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese 

Anteilswerte annähernd unverändert ge-

blieben (vgl. Abbildung 15). 

Im Hinblick auf die Struktur der Eingliede-

rungshilfe zeigen sich im interkommuna-

len Vergleich zwischen Städten und 

Landkreisen in Rheinland-Pfalz deutliche 

Unterschiede. Im Vergleich zum rhein-

land-pfälzischen Durchschnitt weisen vor 

allem die kreisangehörigen Städte mit 

einem Anteil von rund 50 % einen deut-

lich überdurchschnittlichen Anteil ambu-

lanter Eingliederungshilfen gem. 

§ 35a SGB VIII (ohne Integrationshilfen 

an Schulen und Kitas) auf. Dagegen wei-

sen die Landkreise mit 38,4 % einen 

überdurchschnittlichen Anteil an Frühför-

derfällen sowie den geringsten Anteil 

teilstationär und stationär gewährter Hil-

fen gem. § 35a SGB VIII auf. Richtet man 

den Blick auf die kreisfreien Städte, so ist 

mit 19,4 % vor allem der überdurch-

schnittlich hohe Anteil von Integrationshil-

fen in Schulen sowie der im Vergleich 

zum landesweiten Durchschnitt höhere 

Anteil stationär gewährter Hilfen in die-

sem Bereich auffällig.  

 

Abbildung 15 Struktur der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in Rheinland-Pfalz im Jahr 2015 
(Angaben in %) 
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Weiterer Anstieg der Ausgaben für 
Eingliederungshilfen auf 56,5 Milli-
onen Euro 

Mit dem beschriebenen Anstieg der Fall-

zahlen geht auch eine Steigerung der 

Aufwendungen im Bereich der Hilfen 

gem. § 35a SGB VIII einher. Im Jahr 

2015 wurden insgesamt 56,5 Millionen 

Euro für Hilfen gem. § 35a SGB VIII (in-

klusive der Frühförderfälle) aufgewendet. 

Das sind 3,5 Millionen mehr als noch im 

Jahr 2014 und somit ein Anstieg der Auf-

wendungen um 6,6 %. Damit folgt der 

Ausgabenanstieg in etwa dem Fallzahl-

anstieg im Bereich der Eingliederungshil-

fen von rund 5,8 %.  

Betrachtet man die Ausgaben für den 

Bereich der Hilfen zur Erziehung gemein-

sam mit den Aufwendungen für den Be-

reich § 35a SGB VIII (inkl. Frühförderfäl-

le), so ergibt sich für das Jahr 2015 ein 

Gesamtausgabenvolumen von 437 Milli-

onen Euro.  

Rheinland-pfälzische Jugendämter 
wenden für Eingliederungshilfen 
nach § 35a SGB VIII 73 Euro pro 
Kind/Jugendlichem unter 21 Jahren 
auf  

Setzt man die Ausgaben für Eingliede-

rungshilfen nach § 35a SGB VIII in Bezug 

zur Bevölkerung unter 21 Jahren, so er-

geben sich landesweit im Jahr 2015 Pro-

Kopf-Ausgaben in Höhe von rund 

73 Euro pro Kind/Jugendlichem unter 21 

Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt 

sich damit in diesem Bereich ein weiterer 

Anstieg der Pro-Kopf-Ausgaben um rund 

6,6 %. Auch in diesem Bereich zeigen 

sich deutliche interkommunale Unter-

schiede. Während die kreisfreien Städte 

im Durchschnitt Pro-Kopf-Ausgaben von 

rund 103 Euro je Kind/Jugendlichem un-

ter 21 Jahren aufweisen, liegen die ent-

sprechenden Ausgaben in den kreisan-

gehörigen Städten mit rund 67 Euro und 

in den Landkreisen mit etwa 62 Euro 

deutlich darunter. Im Vergleich zum Vor-

jahr weisen jedoch abermals die Land-

kreise mit einem Plus von rund 11 % die 

größten Ausgabenzuwächse im Bereich 

der Hilfen nach § 35a SGB VIII. Die Pro-

Kopf-Ausgaben in den kreisfreien Städten 

sind annähernd unverändert geblieben 

(plus 0,5 %), während die kreisangehöri-

gen Städte einen leichten Rückgang der 

Aufwendungen verzeichnen (minus 

1,5 %).  

Ein Blick auf die langfristige Entwicklung 

zeigt, dass seit dem Jahr 2005 die Pro-

Kopf-Ausgaben für Eingliederungshilfen 

nach § 35a SGB VIII stärker angestiegen 

sind als die zugrundeliegenden Eckwerte. 

Abbildung 15 verdeutlicht, dass während 

die Pro-Kopf-Ausgaben für Hilfen nach 

§ 35a SGB VIII in den letzten zehn Jah-

ren um rund 197 % gestiegen sind, sind 

die Eckwerte im gleichen Zeitraum "nur" 

um 54 % angestiegen.
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Abbildung 16 Entwicklung des Eckwerts für Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII inkl. Frühförderfäl-
le) pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jahren und der Bruttoausgaben für Hilfen gem. § 35a SGB VIII 
pro Kind/Jugendlichem unter 21 Jahren in den Jahren 2005 bis 2015 (Angaben in %; 2005=100 %) 

 

Betrachtet man die Pro-Kopf-Ausgaben 

für Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 

29-35, 41 SGB VIII) und Eingliederungs-

hilfen (§ 35a SGB VIII) gesamt, so wur-

den im Berichtsjahr 2015 in Rheinland-

Pfalz rund 563 Euro pro jungem Mensch 

unter 21 Jahren ausgegeben. Der Ver-

gleichswert aus dem Vorjahr beträgt etwa 

556 Euro und liegt damit um rund 7 Euro 

bzw. 1,3 % unter dem Wert aus 2015.  

 

Der Anteil der Aufwendungen für 
Hilfen nach § 35a SGB VIII nimmt 
kontinuierlich zu  

Der Anstieg der Ausgaben für die Ein-

gliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in 

den letzten Jahren führt auch zu einer 

weiteren Verschiebung der Relation der 

Ausgaben für Eingliederungshilfen und 

der Ausgaben für Hilfen zur Erziehung 

gemäß §§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII 

im Spektrum der einzelfallbezogenen 

Unterstützungsformen. Im Jahr 2005 lag 

der Anteil der Ausgaben für Maßnahmen 

nach § 35a SGB VIII an allen Ausgaben 

für Hilfen zur Erziehung und Eingliede-

rungshilfen bei 8,6 % und ist bis zum Jahr 

2015 auf 12,9 % gestiegen.  
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Abbildung 17 Relation der Ausgaben von Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII, inkl. Frühförderfälle) 
und Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) in Rheinland-Pfalz von 2005 bis 2015 
(Angaben in %) 

 

Steuerung und Planung als Zu-
kunftsaufgabe der Weiterentwick-
lung der Kinder- und Jugendhilfe 

Die dargestellten Befunde aus dem Jahr 

2015 in Rheinland-Pfalz verdeutlichen 

erneut den gesamtgesellschaftlichen Be-

deutungszuwachse der Kinder- und Ju-

gendhilfe sowie die Ausdifferenzierung 

ihrer Angebote und Leistungen. 

Betrachtet man alle einzelfallbezogenen 

Hilfen, so wurden im Jahr 2015 insge-

samt 26.832 Hilfen zur Erziehung gem. 

§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII (inkl. 

Hilfen für umA), 7.071 Eingliederungshil-

fen gem. § 35a SGB VIII sowie 26.449 

Beratungen und Betreuungen durch die 

Jugendämter in Rheinland-Pfalz gewährt. 

Hinzukommen noch weitere 22.946 Bera-

tungen durch die Erziehungsberatungs-

stellen bzw. Ehe-, Familien-, und Le-

bensberatungsstellen und Integrierte Be-

ratungsstellen. In der Summe sind es 

83.298 Einzelfallhilfen, die im Jahr 2015 

landesweit jungen Menschen und deren 

Familien gewährt wurden. Neben den 

erzieherischen Hilfen mit einem Gesamt-

eckwert von rund 34 Hilfen pro 1.000 

jungen Menschen unter 21 Jahren stehen 

den Kindern und Jugendlichen sowie 

ihren Familien in Rheinland-Pfalz die 

Leistungen der Beratungsstellen zur Ver-

fügung, die mit einem Gesamteckwert 

von rund 34 Beratungen gem. §§ 16, 17 

und 18, 28 SGB VIII pro 1.000 unter 18-

Jähriger und mit rund 5 Beratungen je 

1.000 18- bis unter 21-Jähriger nach 

§ 41 SGB VIII im Jahr 2015 ebenso von 

großer Bedeutung sind. Weitere Leistun-

gen des öffentlichen Jugendhilfeträgers 

sind unter anderem die formlosen Bera-

tungen durch die Jugendämter mit einer 

Inanspruchnahmequote von rund 38 Be-

ratungen pro 1.000 Personen unter 21 

Jahren. Betrachtet man in einer Gesamt-

schau ausgewählte familienunterstützen-

de Hilfen, so zeigt sich, dass im Jahr 
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2015 mit den Hilfen zur Erziehung, den 

Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 

und den Beratungsleistung gem. §§ 16, 

17, 18 oder 28 SGB VIII eine Vielzahl an 

Kinder und Jugendlichen erreicht werden 

konnte.   

Angesichts des gesamtgesellschaftlichen 

Bedeutungsgewinns der Kinder- und Ju-

gendhilfe, des qualitativen und quantitati-

ven Zuwachses an Aufgaben und Anfor-

derungen, stellt sich die Frage, wie die 

rheinland-pfälzischen Jugendämter den 

damit einhergehenden anspruchsvollen 

und weitreichenden Planungsaufgaben 

und ihrer Steuerungsverantwortung ge-

recht werden können. Hier gilt es die Ju-

gendämter zu „strategischen Zentren“ 

weiterzuentwickeln. Eine wesentliche 

Zielperspektive im Rahmen der künftigen 

Weiterentwicklung der Kinder- und Ju-

gendhilfe stellt somit die Stärkung der 

fachlichen Steuerungsmöglichkeiten des 

öffentlichen Jugendhilfeträgers dar. Vor 

dem Hintergrund einer weitreichenden 

Aufgaben- und Verantwortungsauswei-

tung der kommunalen Jugendämter be-

darf es einer Neudefinierung der fachli-

chen Steuerungsmöglichkeiten sowie 

einer Gesamtkonzeption für die Jugend-

ämter als fachlich-strategische Steue-

rungszentren in den Kommunen.  

Der 14. Kinder- und Jugendbericht kon-

statiert, dass die Jugendämter noch stär-

ker zu strategischen Zentren einer Ge-

staltung des Aufwachsens von Kindern 

und Jugendlichen werden müssen, damit 

ressortübergreifende Gestaltung möglich 

ist (vgl. BMFSFJ 2013: 42). 
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4. Profil für das Ministeri-
um für Familie, Frauen, 
Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz Rhein-
land-Pfalz

4
 

In Kapitel 4 werden die Daten für das 

Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, 

Integration und Verbraucherschutz 

Rheinland-Pfalz dargestellt und kommen-

tiert.  

Bei der Interpretation der Daten gilt zu 

berücksichtigen, dass neben soziostruk-

turellen und demographischen Faktoren, 

die in den Abschnitten 4.1 und 4.2 dieses 

Kapitels beschrieben werden, auch die 

jeweilige Hilfegewährungspraxis und die 

konzeptionelle Ausrichtung der einzelnen 

Jugendämter die Inanspruchnahmequo-

ten der verschiedenen Hilfen maßgeblich 

mitbestimmen.  

4.1 Soziostrukturelle Belas-
tungsfaktoren  

Nachfolgend werden ausgewählte sozio-

strukturelle Indikatoren dargestellt, von 

denen angenommen wird, dass sie in 

einem Zusammenhang mit der Inan-

spruchnahme erzieherischer Hilfen ste-

hen. Dieser Zusammenhang basiert auf 

der Annahme, dass Familien, die (mög-

licherweise auch mehreren) spezifischen 

soziostrukturellen Belastungen ausge-

setzt sind, eher erzieherischen Unterstüt-

zungsbedarf gegenüber dem Jugendamt 

haben als Familien, die unter vergleichs-

weise privilegierten Rahmenbedingungen 

ihre Kinder erziehen (können).  

Insbesondere von den drei folgenden 

Indikatoren wird angenommen, dass sie 

deutlich mit dem Bedarf an erzieheri-

schen Hilfen im Zusammenhang stehen: 

Sowohl der Bezug von Arbeitslosengeld I 

und Arbeitslosengeld II (für Personen im 

erwerbsfähigen Alter zwischen 15 bis 

unter 65 Jahren) als auch der Bezug von 

Sozialgeld (für Kinder bis unter 15 Jah-

ren) sind mögliche Indikatoren für Armut. 

Familien, die auf öffentliche Unterstüt-

zung angewiesen sind bzw. in Armut le-

ben, stehen materielle Möglichkeiten zur 

Kompensation individueller Erziehungs-

schwächen weniger offen. Armut kann 

insofern durchaus nachfragegenerierend 

auf den Bezug von Hilfen zur Erziehung 

wirken. Dieser Befund bestätigt sich 

auch, wenn man einen Blick in die amtli-

che Kinder- und Jugendhilfestatistik wirft, 

in der ein Zusammenhang von Armutsla-

gen auf der einen Seite und einem erhöh-

ten Bedarf an Leistungen der Hilfen zur 

Erziehung auf der anderen Seite deutlich 

wird. Rund 60 % der Familien, die im 

Jahr 2014 eine Hilfe zur Erziehung erhal-

ten haben, sind vollständig bzw. teilweise 

auf Transferleistungen angewiesen; be-

zogen nur auf die alleinerziehenden Hil-

feempfängerinnen und -empfänger liegt 

der Anteil bei rund 70 % (vgl. Arbeitsstel-

le Kinder- und Jugendhilfestatistik 2016). 

Die Erziehungshilfen werden so zu einer 

Ausfallbürgschaft für gesamtgesellschaft-
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lich verursachte Problemlagen von Fami-

lien mit Kindern.  

Beachte: In der Vergangenheit setzte 

sich die Zahl der in Bedarfsgemeinschaf-

ten lebenden Personen im Wesentlichen 

aus Empfängerinnen und Empfängern 

von ALG II und Sozialgeld zusammen, so 

dass von einer Parallelität zwischen in 

Bedarfsgemeinschaften lebenden Perso-

nen sowie Empfängerinnen und Empfän-

gern von ALG II und Sozialgeld ausge-

gangen werden konnte. Diese Parallelität 

ist nicht mehr gegeben: Eine rückwirken-

de Revision der zugrundeliegenden Sta-

tistik der Bundesagentur für Arbeit im 

Jahr 2016 beinhaltet, dass die Gruppe 

der Kinder ohne individuellen Leistungs-

anspruch nicht mehr in die Haushalte mit 

Sozialgeld-Bezug eingerechnet wird. Kin-

der ohne Leistungsanspruch sind minder-

jährige Kinder in Bedarfsgemeinschaften, 

die ihren individuellen Bedarf durch eige-

nes Einkommen (z. B. Unterhaltsleistun-

gen) decken können, also individuell nicht 

hilfebedürftig sind (vgl. Bundesagentur für 

Arbeit 2016: 9). Die Herausnahme dieser 

Personengruppe hat einen Rückgang des 

Sozialgeld-Bezugs in der nachfolgenden 

Statistik zur Folge. Ein zentraler Indikator 

zur Armutsgefährdung ist daher der Indi-

kator "Personen in Bedarfsgemeinschaf-

ten", da in diesem weiterhin alle relevan-

ten Personengruppen abgebildet werden. 

Im Hinblick auf den Bezug von Arbeitslo-

sengeld II und Sozialgeld zeigen sich 

deutliche Unterschiede zwischen den 

Landkreisen einerseits und den kreis-

freien und großen kreisangehörigen Städ-

ten andererseits (siehe folgende Abbil-

dung). Während in den rheinland-

pfälzischen Landkreisen 43 Menschen 

pro 1.000 Personen zwischen 15 und 

unter 65 Jahren Arbeitslosgengeld II bzw. 

rund 78 Menschen pro 1.000 unter 15-

Jährige Sozialgeld empfangen haben, 

liegt der diesbezügliche Eckwert in den 

kreisfreien Städten mit etwa 94 bzw. 192 

und in den kreisangehörigen Städten mit 

rund 107 bzw. 195 deutlich höher.  
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Abbildung 18 Eckwerte von Arbeitslosengeld I-Empfänger_Innen, Arbeitslosengeld II-
Empfänger_Innen und Sozialgeld-Empfänger_Innen in den kreisfreien Städten, großen kreisangehöri-
gen Städten und den Landkreisen in Rheinland-Pfalz im Jahr 2015 (Angaben pro 1.000 Personen 
zwischen 15 und unter 65 Jahren bzw. unter 15 Jahren) 

 

Insgesamt weisen die kreisfreien und 

großen kreisangehörigen Städte zwei- 

bzw. zweieinhalb Mal so hohe Eckwerte 

wie die Landkreise auf. Dieser Unter-

schied spiegelt sich auch in der Inan-

spruchnahme von Hilfen zur Erziehung 

wider. Vergleichbar mit den höheren 

Eckwerten im Hinblick auf den Bezug von 

Arbeitslosengeld II und Sozialgeld haben 

die kreisfreien und großen kreisangehöri-

gen Städte ebenso einen wesentlich hö-

heren Eckwert bezüglich der Hilfen zur 

Erziehung zu verzeichnen (siehe Ab-

schnitt 4.3).  
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Bezug von Arbeitslosengeld I 

Nach dem deutlichen Anstieg des Eck-

werts der Arbeitslosengeld  I-

EmpfängerInnen und Empfänger zwi-

schen den Jahren 2008 und 2009 durch 

die Wirtschaftskrise, ist der Eckwert der 

Personen, die Arbeitslosengeld I emp-

fangen, zwischen den Jahren 2009 und 

2013 wieder gesunken. Zwischen 2014 

und 2015 setzt sich dieser Trend fort. 

Dies gilt insbesondere für die kreisange-

hörigen Städte, die einen Rückgang um 

7,3 % zu verzeichnen haben.  

Allerdings weisen die kreisangehörigen 

Städte nach wie vor den höchsten Eck-

wert hinsichtlich des Bezugs von Arbeits-

losengeld I auf. Landesweit ist die Quote 

der Arbeitslosengeld I-Beziehenden zwi-

schen 2014 und 2015 um 5 % gesunken. 

Der durchschnittlich höchste Eckwert 

findet sich wie in den Vorjahren mit 17,1 

Eckwertpunkten in den großen kreisan-

gehörigen Städten in Rheinland-Pfalz, 

der niedrigste mit 14,4 Eckwertpunkten in 

den Landkreisen.  

Tabelle 2 Bezug von Arbeitslosengeld ALG I (EmpfängerInnen pro 1.000 EinwohnerInnen 

zwischen 15 und unter 65 Jahren) im Jahr 2015 

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2007 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 12,3 / 22,4     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
12,3 / 22,4   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
14,9 / 18,7   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
12,4 / 17,8     

Ø kreisfreie Städte 15,5 -4,9 -11,3 

Ø kreisangehörige Städte 17,1 -7,3 -17,5 

Ø Landkreise 14,4 -4,9 -22,1 

Ø RLP gesamt 14,8 -5,0 -19,2 

Der durchschnittliche Eckwert für das 

Jahr 2015 liegt in Rheinland-Pfalz bei 

14,8. Den niedrigsten Wert von 12,3  

weist eine kreisfreie Stadt auf, den 

höchsten Wert von 22,4 ebenfalls eine 

kreisfreie Stadt. 
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Bezug von Arbeitslosengeld II 

Der Eckwert des Bezugs von Arbeitslo-

sengeld II hat sich landesweit zwischen 

2014 und 2015 kaum verändert (plus 

0,3 %). Die Trendwende, die sich in den 

Jahren 2008 bis 2010 durch die stagnie-

rende Anzahl der Empfängerinnen und 

Empfänger von Arbeitslosengeld II sowie 

durch den erstmaligen Rückgang dieser 

Anzahl an Personen im Jahr 2012 ange-

kündigt hat, scheint sich seit dem Jahr 

2014 folglich nicht fortzusetzen.  

Zwischen den Jahren 2014 und 2015 

verzeichnen jedoch ausschließlich die 

kreisfreien Städte einen leichten Anstieg 

von 1,2 %. Demgegenüber sind ein ge-

ringer Rückgang an ALG II-Bezug in den 

Landkreisen (minus 0,3 %) und ein etwas 

stärkerer Rückgang mit 3,4 % in den 

kreisangehörigen Städten zu beobachten. 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass der 

Eckwert in den kreisangehörigen Städten 

mit 106,6 Punkten nach wie vor am 

höchsten ist, während die Landkreise mit 

43 Eckwertpunkten den niedrigsten Eck-

wert haben. 

Tabelle 3 Bezug von Arbeitslosengeld ALG II (EmpfängerInnen pro 1.000 EinwohnerInnen 

zwischen 15 und unter 65 Jahren) im Jahr 2015 

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2007 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 27,5 / 148,0     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
58,9 / 148,0   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
70,5 / 128,5   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
27,5 / 60,7     

Ø kreisfreie Städte 93,6 1,2 -5,0 

Ø kreisangehörige Städte 106,6 -3,4 -16,6 

Ø Landkreise 43,0 -0,3 -23,8 

Ø RLP gesamt 59,2 0,3 -16,7 

Der durchschnittliche Eckwert für das 

Jahr 2015 liegt in Rheinland-Pfalz bei 

59,2. Den niedrigsten Wert von 27,5  

weist ein Landkreis auf, den höchsten 

Wert von 148,0 eine kreisfreie Stadt. 

 

  



 

50 
 

Bezug von Sozialgeld 

Der Eckwert des Bezugs von Sozialgeld 

von jungen Menschen bis unter 15 Jahre 

hat sich zwischen den Jahren 2014 und 

2015 landesweit um 7,2 % reduziert5. 

Verantwortlich für diese deutliche Ent-

wicklung ist vor allem der Rückgang von 

jeweils rund 10 % in den kreisangehöri-

gen Städten und Landkreisen.  

Wie schon die Jahre zuvor, weisen auch 

im Jahr 2015 die kreisangehörigen Städte 

den höchsten diesbezüglichen Eckwert 

auf (rund 195), gefolgt von den kreis-

freien Städten mit einem Eckwert von 

rund 192, während dieser in den Land-

kreisen mit rund 78 Beziehenden je 1.000 

Personen unter 15 Jahren weiterhin deut-

lich niedriger ausfällt. 

Tabelle 4 Sozialgeld-Bezug (Sozialgeld-BezieherInnen pro 1.000 junger Menschen bis 

unter 15 Jahre) im Jahr 2015 

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2007 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 48,7 / 271,3     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
115,3 / 271,3   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
114,6 / 235,7   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
48,7 / 112,5     

Ø kreisfreie Städte 191,9 -4,4 -6,7 

Ø kreisangehörige Städte 194,9 -10,8 -16,3 

Ø Landkreise 78,3 -9,7 -24,9 

Ø RLP gesamt 112,4 -7,2 -16,6 

Der durchschnittliche Eckwert für das 

Jahr 2015 liegt in Rheinland-Pfalz bei 

112,4. Den niedrigsten Wert von 48,7  

weist ein Landkreis auf, den höchsten 

Wert von 271,3 eine kreisfreie Stadt. 
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Junge Arbeitslose 

Der Eckwert junger arbeitsloser Men-

schen in der Altersgruppe von 15 bis 24 

Jahren wurde seit dem Berichtsjahr 2008 

mit in die Zusammenstellung von sozio-

strukturellen Indikatoren aufgenommen, 

da auch hier angenommen wird, dass 

dieser Indikator in einem Zusammenhang 

mit der Inanspruchnahme von Hilfen zur 

Erziehung steht. 

Wie schon in den Jahren zuvor, ist der 

Eckwert junger Arbeitsloser zwischen den 

Jahren 2014 und 2015 gesunken - lan-

desweit um 4,7 %. Der Rückgang fällt in 

den kreisangehörigen Städten mit 9,8 % 

besonders deutlich aus.

 

Tabelle 5 Junge Arbeitslose (Arbeitslose im Alter zwischen 15 und 24 Jahren pro 1.000 

junger Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren) im Jahr 2015 

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2007 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 14,2 / 68,8     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
21,8 / 68,8   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
25,1 /59,2   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
14,2 / 30,8     

Ø kreisfreie Städte 30,8 -2,3 -20,1 

Ø kreisangehörige Städte 40,2 -9,8 -18,4 

Ø Landkreise 22,3 -5,6 -29,3 

Ø RLP gesamt 25,5 -4,7 -25,4 

Im Landesdurchschnitt waren im Jahr 

2015 ca. 26 je 1.000 junger Menschen in 

der Altersgruppe von 15 bis unter 25 Jah-

ren arbeitslos gemeldet, dabei ist die in-

terkommunale Varianz mit rund 55 Eck-

wertpunkten im Land relativ hoch.  

 

Den niedrigsten Eckwert arbeitsloser Ju-

gendlicher weist dabei ein Landkreis auf, 

den höchsten diesbezüglichen Eckwert 

eine kreisfreie Stadt. 
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Personen in Bedarfsgemeinschaf-

ten 

Die in Bedarfsgemeinschaften lebenden 

Personen setzen sich im Wesentlichen 

aus denjenigen Personengruppen zu-

sammen, die Sozialgeld oder ALG II be-

ziehen. 

Der Eckwert der in Bedarfsgemeinschaf-

ten lebenden Personen je 1.000 Perso-

nen unter 65 Jahren ist zwischen den 

Jahren 2014 und 2015 landesweit um 

4,2 % angestiegen6. Den stärksten Zu-

wachs verzeichnen die kreisfreien Städte 

(plus 4,8 %), gefolgt von den Landkreisen 

(plus 3,8 %). Den höchsten durchschnitt-

lichen Eckwert weisen wie im Vorjahr 

jedoch mit rund 131 Eckpunkten die 

kreisangehörigen Städte auf. Er ist damit 

knapp 2,5-mal so hoch wie derjenige in 

den Landkreisen. 

Tabelle 6 Personen in Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Menschen im Alter zwischen 0 

und 64 Jahren im Jahr 2015 

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2007 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 33,6 / 179,8     

niedrigster/höchster Wert 
kreisfreie Städte 

73,4 / 179,8   

niedrigster/höchster Wert 
kreisangehörige Städte 

86,5 /156,9   

niedrigster/höchster Wert 
Landkreise 

33,6 / 72,0     

Ø kreisfreie Städte 115,8 4,8 1,4 

Ø kreisangehörige Städte 130,9 0,6 -9,5 

Ø Landkreise 52,9 3,8 -12,3 

Ø RLP gesamt 72,9 4,2 -5,9 

Im Landesdurchschnitt lebten im Jahr 

2015 rund 73 Personen im Alter von un-

ter 65 Jahren je 1.000 Personen in einer 

Bedarfsgemeinschaft. Der niedrigste  

Eckwert (33,6) findet sich dabei in einem 

Landkreis, der höchste Eckwert (179,8) 

demgegenüber in einer kreisfreien Stadt. 
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Mobilität 

Mobilität ist ein Kennzeichen moderner 

Gesellschaften. Die Summe der Zu- bzw. 

Fortzüge in einer Stadt bzw. einem Land-

kreis, die in dem sogenannten „Mobilitäts-

faktor“ abgebildet werden, ist ein Indika-

tor für sozialen Wandel und damit einher-

gehenden Anforderungen für die Kinder- 

und Jugendhilfe. 

Bei genauerer Betrachtung lassen sich in 

Bezug auf diesen Indikator die folgenden 

Entwicklungen feststellen: Im Landes-

durchschnitt hat die Mobilität zwischen 

den Jahren 2013 und 2014 noch einmal 

deutlich zugenommen (plus 8,2 %). Lan-

desweit gibt es im Jahr 2014 rund 109 

Zu- und Fortzüge pro 1.000 Einwohne-

rInnen. 

Es liegen hinsichtlich des Mobilitätsfak-

tors deutliche interkommunale Unter-

schiede vor: Die Zunahme der Mobilität 

fällt in den kreisfreien Städten im Ver-

gleich zu den kreisangehörigen Städten 

und Landkreisen deutlich höher aus. Mit 

durchschnittlich 161 Zu- und Fortzügen 

pro 1.000 EinwohnerInnen in den großen 

kreisfreien Städten ist dieser Eckwert fast 

doppelt so hoch wie in den Landkreisen, 

auch wenn bei letzteren im Zeitraum von 

2013 bis 2014 die Mobilitätsrate um 

6,6 % angestiegen ist. 

Tabelle 7 „Mobilitätsfaktor“ (Zu- und Fortzüge pro 1.000 EinwohnerInnen im Jahr 2014)7  

 2014 2013 bis 2014 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 68,8 / 344,6   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
107,2/ 344,6  

niedrigster/höchster Wert kreisan-

gehörige Städte 
104,4 / 140,2  

niedrigster/höchster Wert Land-

kreise 
68,8 / 106,5   

Ø kreisfreie Städte 161,0 11,6 

Ø kreisangehörige Städte 118,9 0,2 

Ø Landkreise 88,3 6,6 

Ø RLP gesamt 108,6 8,2 

Landesweit liegt der Mobilitätseckwert bei 

108,6 Personen. Den niedrigsten Eckwert 

von 68,8 weist dabei ein Landkreis auf,  

den höchsten Eckwert von 344,6 eine 

kreisfreie Stadt.
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Allerdings kann die Darstellung von Mobi-

lität, die nicht nach Altersgruppen unter-

scheidet, zu falschen Schlussfolgerungen 

führen. Dies hängt damit zusammen, 

dass ein hoher Mobilitätseckwert ver-

schiedene Gründe haben kann: Die Uni-

versitätsstädte im Land weisen insbeson-

dere in der Altersgruppe der unter 30-

Jährigen eine große Bevölkerungsfluktua-

tion auf, während bestimmte Landkreise 

eine hohe Anziehungskraft auf ältere 

Menschen im Ruhestand ausüben kön-

nen. Um solche und weitere Einflüsse zu 

begrenzen, ist es im Zusammenhang mit 

der Inanspruchnahme von erzieherischen 

Hilfen sinnvoll, die Mobilität nur derjeni-

gen Personen zu betrachten, die jünger 

als 18 Jahre alt sind.  

Richtet man den Blick also auf die 0- bis 

unter 18-Jährigen, so zeigt sich, dass der 

Mobilitätsfaktor dieser Altersgruppe lan-

desweit mit einem Eckwert von rund 94 

geringer ausfällt als der der gesamten 

Bevölkerung mit rund 109. Auffällig ist, 

dass die Mobilität in dieser Altersgruppe 

landesweit im Jahresvergleich 2013/2014 

mit 10,2 % noch einmal deutlich zuge-

nommen hat. Der Trend der letzten Jahre 

einer ansteigenden Mobilitätsrate hält 

demnach an. Die kreisfreien Städte ver-

zeichnen 2013/2014 den größten Anstieg 

(plus 16,4 %). Demgegenüber ist die Mo-

bilität in dieser Altersgruppe in den kreis-

angehörigen Städten und den Landkrei-

sen um 4,5 % bzw. 6,9 % gestiegen. Ins-

gesamt weisen die kreisfreien Städte mit 

rund 137 diesbezüglich den höchsten 

durchschnittlichen Eckwert auf. 

 

 

Tabelle 8 „Mobilitätsfaktor“ der Personen im Alter von unter 18 Jahren (Zu- und Fortzüge 

pro 1.000 EinwohnerInnen im Alter von 0 bis unter 18 Jahren) im Jahr 2014 

 2014 2013 bis 2014 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 63,2 / 456,0   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
89,8 / 456,0  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
100,7 / 132,9  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 63,2 / 114,4   

Ø kreisfreie Städte 136,5 16,4 

Ø kreisangehörige Städte 113,5 4,5 

Ø Landkreise 78,3 6,9 

Ø RLP gesamt 94,3 10,2 
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Der Mobilitätseckwert der unter 18-

Jährigen liegt landesweit bei 94,3 Perso-

nen je 1.000 Personen der entsprechen-

den Altersgruppe. Der niedrigste Eckwert  

von 63,2 findet sich in einem Landkreis, 

der höchste Eckwert von 456,0 in einer 

kreisfreien Stadt. 



 

56 
 

Bevölkerungsdichte 

Die Bevölkerungsdichte eines Kreises 

stellt in den vorliegenden Darstellungen 

den letzten Indikator dar, der die rhein-

land-pfälzischen Städte und Landkreise 

aus einer sozialräumlichen Perspektive 

beschreiben soll. Erwartungsgemäß ist 

die Bevölkerungsdichte in den Städten 

deutlich höher als in den Landkreisen. 

Allerdings lassen sich innerhalb der je-

weiligen Gruppen wesentliche Unter-

schiede feststellen: So reicht etwa die 

Spanne innerhalb der kreisfreien Städte 

von rund 449 Personen je Quadratkilo-

meter im Jahr 2014 bis hin zu 2.112 Per-

sonen. In den Landkreisen leben zwi-

schen 59 und 492 Personen je Quadratki-

lometer.  

Betrachtet man die Daten zur Bevölke-

rungsdichte im Zeitvergleich der letzten 

12 Jahre, so ist zu erkennen, dass sich 

diese in den Landkreisen um 2,6 % leicht 

verringert hat. In den kreisangehörigen 

Städten gab es hinsichtlich der Bevölke-

rungsdichte kaum Veränderungen (plus 

0,3 %). Lediglich die kreisfreien Städte 

haben seit 2002 eine Zunahme der Be-

völkerungsdichte um 9,5 % zu verzeich-

nen. In den Jahren 2013/2014 ist die Be-

völkerungsdichte relativ stabil geblieben; 

nur in den kreisangehörigen Städten gab 

es einen leichten Anstieg von 2,6 %. 

 

Tabelle 9 Bevölkerungsdichte (EinwohnerInnen pro qkm)8 

 
2014 

2013 bis 2014 
in % 

2002 bis 2014 
in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
59,3 / 2.112,2     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
449,3 / 2.112,2   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
306,0 / 1.061,2   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
59,3 / 492,0     

Ø kreisfreie Städte 973,5 0,9 9,5 

Ø kreisangehörige Städte 562,9 2,6 0,3 

Ø Landkreise 151,0 0,1 -2,6 

Ø RLP gesamt 202,0 0,4 -1,0 
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Landesweit lebten im Jahr 2014 durch-

schnittlich 202 EinwohnerInnen auf einem 

Quadratkilometer. Erwartungsgemäß 

findet sich die landesweit niedrigste Be- 

völkerungsdichte von 59,3 EinwohnerIn-

nen in einem Landkreis, die höchste Be-

völkerungsdichte mit rund 2.112 Einwoh-

nerInnen in einer kreisfreien Stadt. 
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4.2 Demografische Trends – 
Bevölkerungsentwicklung und 
Bevölkerungsprognose  

Zentrale Komponenten des demografi-

schen Wandels, welche die zukünftige 

Bevölkerungsentwicklung und -struktur 

maßgeblich beeinflussen, sind neben der 

Geburtenentwicklung auch Alterungspro-

zesse sowie Wanderungsbewegungen 

(sowohl innerhalb Deutschlands als auch 

über die Landesgrenzen hinweg). Die 

stetig steigende Lebenserwartung führt in 

Deutschland in Verbindung mit rückläufi-

gen Geburtenzahlen zu einem Rückgang 

der Bevölkerung und gleichzeitig einer 

Alterung der Gesellschaft. Die relativ 

starken Wanderungsgewinne der Ver-

gangenheit wirken hier zwar abschwä-

chend, konnten diesen Effekt jedoch nicht 

kompensieren (vgl. BMFSFJ 2013: 80).  

Der Rückgang der Kinderzahlen im ers-

ten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts hat 

dazu geführt, dass der demografische 

Wandel als Rahmenbedingung für das 

Aufwachsen von Kindern und Jugendli-

chen, aber auch für die Planungen im 

Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe 

verstärkt in den Blick geraten ist (vgl. 

BMFSFJ 2013: 79ff.). Die Analyse der 

Bevölkerungsstruktur ist ein wesentlicher 

Bestandteil der Jugendhilfeplanung im 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Al-

lerdings bedeuten „mehr oder weniger 

Kinder“ nicht zwangsläufig „mehr oder 

weniger Hilfen zur Erziehung“ – zu viele 

andere Faktoren beeinflussen die Inan-

spruchnahme erzieherischer Hilfen.  

Der demografische Wandel führt auch in 

Rheinland-Pfalz zu Veränderungen der 

Bevölkerungsstruktur. Bis zum Jahr 2025 

ist mit einer weiteren Verkleinerung der 

Bevölkerungsgruppe der unter 21-

Jährigen zu rechnen, wie die Prognose 

des Statistischen Landesamtes in Rhein-

land-Pfalz aus dem Jahr 2015 zeigt (vier-

te regionalisierte Bevölkerungsvorausbe-

rechnung, Basisjahr 2013). 

Richtet sich der Fokus auf einen Ver-

gleich der verschiedenen Altersgruppen 

in den Hilfen zur Erziehung in Rheinland-

Pfalz in den Jahren 2005, 2008, 2011 

und 20149, so wird deutlich, dass die An-

teile der 9- bis unter 12-Jährigen, der 12- 

bis unter 15-Jährigen und der 15- bis 

unter 18-Jährigen zwar immer noch am 

größten sind, die einzelnen Anteilswerte 

von 2005 zu 2014 jedoch zurückgegan-

gen sind. Bei den jüngeren Altersgruppen 

(Kinder unter 3 Jahre, 3- bis unter 6-

Jährige sowie 6- bis unter 9-Jährige) zei-

gen sich demgegenüber in diesem Zeit-

raum Zunahmen des Anteilswertes (siehe 

folgende Abbildung).  

Kinder bis 3 Jahre sowie die Kinder im 

Alter von 3 bis unter 6 Jahren nehmen 

mit rund 15 % bzw. 12 % im Jahr 2014 

bereits ein Viertel aller Hilfen in An-

spruch. Es kann weiterhin davon ausge-

gangen werden, dass der Anteil der jün-

geren Altersgruppen an allen Hilfeemp-

fängern in Zukunft weiter steigen wird, 
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wenn der Blick der Kinder- und Jugend-

hilfe vermehrt gezielt auf jüngere Kinder 

und Familien gerichtet und damit Hilfebe-

darf ggf. zu einem früheren Zeitpunkt 

ersichtlich wird. 

 

Abbildung 19 Anteil der verschiedenen Altersgruppen in den Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz 
im Vergleich der Jahre 2005, 2008, 2011 und 2014 (Angaben in %) 

 

Im nachfolgenden Abschnitt werden de-

mografische Entwicklungen und Voraus-

berechnungen, differenziert nach Alters-

gruppen und unterschiedlichen Zeiträu-

men, dargestellt.10 

Beachte: Aufgrund der bereits beschrie-

benen Veränderung bei der Bereitstellung 

der Bevölkerungsdaten wurden im Da-

tenprofil 2015 die Bevölkerungszahlen für 

das Jahr 2014 verwendet. 
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Demografische Entwicklung der 0- 

bis unter 3-Jährigen  

Betrachtet man die Altersgruppe der un-

ter 3-Jährigen, so ist auffällig, dass zwi-

schen 2013 und 2014 erstmals wieder 

landesweit ein deutlicher Geburtenan-

stieg von 3,2 % zu verzeichnen ist, der 

sich mit dem bundesweiten Trend 

deckt11. Zu diesem Befund liegen keine 

interkommunalen Unterschiede vor. Der 

Blick auf die letzten drei Jahre zeigt, dass 

der Geburtenanstieg in den kreisfreien 

und -angehörigen Städten mit über 5 % 

geringfügig stärker ausfiel als in den 

Landkreisen mit 4,4 %. 

 

Tabelle 10 Demografische Entwicklung der 0- bis unter 3-Jährigen 

 
2013 bis 

2014 in % 
2011 bis 2014 

 in % 

Bevölkerungsvorausberechnung 
bis zum Jahr 2025 in % 

(Basisjahr 2013) 

niedrigster/höchster 

Wert RLP 
-5,3 / 9,3 -4,0 / 15,1 -10,3 / 9,0 

niedrigster/höchster 

Wert kreisfreie Städte 
-5,3 / 9,3 -4,0 / 11,0 -8,4 / 9,0 

niedrigster/höchster 

Wert kreisangehörige 

Städte 

1,0 / 7,6 2,8 / 6,2  

niedrigster/höchster 

Wert Landkreise 
-0,1 / 8,1 -3,9 / 15,1 -10,3 / -1,0 

Ø kreisfreie Städte 3,0 5,1 1,2 

Ø kreisangehörige 

Städte 
3,0 5,3 / 

Ø Landkreise 3,3 4,4 -4,5 

Ø RLP gesamt 3,2 4,7 -2,8 

Die Bevölkerungsvorausberechnung geht 

davon aus, dass sich in dieser Alters-

gruppe bis zum Jahr 2025 wenig ändert. 

Es wird damit gerechnet, dass sich die 

Altersgruppe der unter 3-Jährigen mit 

2,8 % landesweit geringfügig verkleinert.  

Die Prognose sieht nur für die kreisfreien 

Städte einen leichten Zuwachs von 1,2 % 

für diese Altersgruppe vor. 
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Demografische Entwicklung der 3- 

bis unter 6-Jährigen  

Richtet man den Blick auf die Altersgrup-

pe der 3- bis unter 6-Jährigen, so zeigt 

sich, dass sich diese seit dem Beobach-

tungszeitraum landesweit nicht verändert 

hat. Nur in den kreisfreien Städten kann 

zwischen 2011 und 2014 ein leichter An-

stieg von rund 2 % festgestellt werden, 

während es einen leichten Rückgang in 

der Altersgruppe von 1,5 % in den kreis-

angehörigen Städten gibt. 

Tabelle 11 Demografische Entwicklung der 3- bis unter 6-Jährigen 

 
2013 bis 

2014 in % 
2011 bis 2014 

in % 

Bevölkerungsvorausberechnung 
bis zum Jahr 2025 in % 

(Basisjahr 2013) 

niedrigster/höchster 

Wert RLP 
-8,8 / 3,4 -14,7 / 7,7 -8,1 / 11,5 

niedrigster/höchster 

Wert kreisfreie Städte 
-5,8 / 3,2 -3,4 / 7,7 -5,6 / 11,5 

niedrigster/höchster 

Wert kreisangehörige 

Städte 

-8,8 / 3,4 -14,7 / 3,3  

niedrigster/höchster 

Wert Landkreise 
-3,3 / 2,3 -7,1 / 6,1 -8,1 / 5,0 

Ø kreisfreie Städte 0,8 1,9 5,9 

Ø kreisangehörige 

Städte 
-0,1 -1,5 / 

Ø Landkreise -0,1 -0,4 -1,8 

Ø RLP gesamt 0,1 0,1 0,3 

Bis zum Jahr 2025 ist landesweit nur mit 

geringfügigen Veränderungen dieser Al-

tersgruppe zu rechnen (Anstieg um 

0,3 %), wobei diese interkommunal un-

terschiedlich ausfallen werden:  

Während in den Landkreisen mit einer 

weiteren leichten Abnahme der 3- bis 

unter 6-Jährigen zu rechnen ist (minus 

1,8 %), ist in den kreisfreien Städten eine 

Zunahme dieser Altersgruppe um rund 

6 % zu erwarten. 
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Demografische Entwicklung der 6- 

bis unter 9-Jährigen  

Die Anzahl der Kinder im Alter von 6 bis 9 

Jahren nahm in den Jahren 2011 bis 

2014 um 1,3 % landesweit ab. Der Rück-

gang ist vor allem auf die Landkreise zu-

rückzuführen (minus 2,7 %), während in 

den Städten diese Altersgruppe um et-

was über 2 % zugenommen hat. 

Tabelle 12 Demographische Entwicklung der 6- bis unter 9-Jährigen 

 
2013 bis 

2014 in % 

2011 bis 
2014 
in % 

Bevölkerungsvorausberechnung 
bis zum Jahr 2025 in % 

(Basisjahr 2013) 

niedrigster/höchster 

Wert RLP 
-4,9 / 5,6 -11,1 / 12,1 -11,3 / 11,0 

niedrigster/höchster 

Wert kreisfreie Städte 
-2,1 / 5,6 -6,4 / 6,8 -7,9 / 11,0 

niedrigster/höchster 

Wert kreisangehörige 

Städte 

-2,2 / 3,0 -0,7 / 12,1  

niedrigster/höchster 

Wert Landkreise 
-4,9 / 3,7 -11,1 / 4,6 -11,3 / 8,0 

Ø kreisfreie Städte 2,0 2,2 6,5 

Ø kreisangehörige Städ-

te 
1,9 2,4 / 

Ø Landkreise 0,7 -2,7 -1,6 

Ø RLP gesamt 1,1 -1,3 0,5 

Die Entwicklung der Altersgruppe der 6- 

bis unter 9-Jährigen korrespondiert mit 

derjenigen der 3- bis unter 6-Jährigen in 

der Bevölkerungsvorausberechnung. 

Landesweit wird sich diese Altersgruppe 

den Berechnungen zufolge kaum verän-

dern (Anstieg um 0,5 %).  

In den kreisfreien Städten kann jedoch 

eine deutliche Vergrößerung um rund 

7 % prognostiziert werden, demgegen-

über wird ein Rückgang von 1,6 % in den 

Landkreisen erwartet. 
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Demografische Entwicklung der 9- 

bis unter 12-Jährigen  

Richtet man den Fokus auf Kinder und 

Jugendliche im Alter von 9 bis unter 12 

Jahren, so ist in dieser Altersgruppe im 

Zeitraum zwischen 2011 und 2014 lan-

desweit ein Rückgang um 6,3 % zu ver-

zeichnen. Diese Gesamtentwicklung wird 

vor allem durch die Verkleinerung der 

Altersgruppe in den Landkreisen und den 

kreisangehörigen Städten von Rheinland-

Pfalz bestimmt (minus 8,2 % bzw. minus 

5,1 %), während in den kreisfreien Städ-

ten wenig Veränderung hinsichtlich dieser 

Altersgruppe zu beobachten ist (minus 

0,4 %). Im Jahresvergleich 2013/2014 hat 

sich diese Altersgruppe in den rheinland-

pfälzischen Landkreisen um 1,9 % ver-

kleinert. 

Tabelle 13 Demografische Entwicklung der 9- bis unter 12-Jährigen 

 
2013 bis 

2014 in % 

2011 bis 
2014 
in % 

Bevölkerungsvorausberechnung 
bis zum Jahr 2025 in % 

(Basisjahr 2013) 

niedrigster/höchster 

Wert RLP 
-5,3 / 5,1 -13,2 / 4,0 -12,7 / 12,8 

niedrigster/höchster 

Wert kreisfreie Städte 
-3,8 / 5,1 -11,3 / 4,0 -0,3 / 12,8 

niedrigster/höchster 

Wert kreisangehörige 

Städte 

-5,3 / 0,7 -13,1 / -0,1  

niedrigster/höchster 

Wert Landkreise 
-4,0 / 1,0 -13,2 / -2,5 -12,7 / 11,3 

Ø kreisfreie Städte 1,1 -0,4 7,4 

Ø kreisangehörige Städ-

te 
-1,2 -5,1 / 

Ø Landkreise -1,9 -8,2 -2,6 

Ø RLP gesamt -1,2 -6,3 -0,1 

Auch in dieser Altersgruppe geht die Be-

völkerungsvorausberechnung bis zum 

Jahr 2025 von keiner nennenswerten 

Veränderung auf Landesebene aus (Ver-

kleinerung um 0,1 %). Wird der Fokus 

jedoch auf die kreisfreien Städte gerich-

tet, dann fällt auf, dass hier ein Zuwachs  

von 7,4 % prognostiziert wird. Demge-

genüber geht die Vorausberechnung von 

einem Rückgang der Kinder im Alter zwi-

schen 9 und 12 Jahren von 2,6 % in den 

Landkreisen aus. 
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Demografische Entwicklung der 12- 

bis unter 15-Jährigen  

Die Altersgruppe der 12- bis unter 15-

Jährigen hat sich im Vergleich zwischen 

2011 und 2014 im Landesdurchschnitt 

um 8,4 % verkleinert. Der Rückgang die-

ser Altersgruppe fällt in den Landkreisen 

mit 9,5 % in diesem Zeitraum besonders 

deutlich aus. Im Jahresvergleich 

2013/2014 hat sich die Altersgruppe der 

12- bis unter 15-Jährigen landesweit um 

2,5 % verringert. Die Abnahme der rele-

vanten Bevölkerungsgruppe in den rhein-

land-pfälzischen Landkreisen fällt mit 

3,1 % insofern etwas größer aus. 

Tabelle 14 Demografische Entwicklung der 12- bis unter 15-Jährigen 

 
2013 bis 

2014 in % 
2011 bis 2014 

in % 

Bevölkerungsvorausberechnung 
bis zum Jahr 2025 in % 

(Basisjahr 2013) 

niedrigster/höchster 

Wert RLP 
-6,3 / 3,2 -17,6 / 0,0 -19,7 / 8,6 

niedrigster/höchster 

Wert kreisfreie Städte 
-4,5 / 3,2 -12,8 / 0,0 -11,2 / 8,6 

niedrigster/höchster 

Wert kreisangehörige 

Städte 

-6,1 / 2,8 -10,2 / -1,6  

niedrigster/höchster 

Wert Landkreise 
-6,3 / -0,8 -17,6 / -6,4 -19,7 / 4,4 

Ø kreisfreie Städte -0,4 -5,2 2,3 

Ø kreisangehörige 

Städte 
-2,4 -6,2 / 

Ø Landkreise -3,1 -9,5 -8,8 

Ø RLP gesamt -2,5 -8,4 -6,2 

Die Altersgruppe der 12- bis unter 15-

Jährigen ist die erste Gruppe in der Be-

völkerungsvorausberechnung, die bis 

zum Jahr 2015 landesweit mit 6,2 % 

deutlich abnehmen wird. Mit einem 

Rückgang in dieser Altersgruppe wird 

ausschließlich in den Landkreisen mit 

8,8 % gerechnet.  

 

Demgegenüber wird ein leichter Anstieg 

der 12- bis 15-Jährigen von 2,3 % in den 

kreisfreien Städten erwartet. 
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Demografische Entwicklung der 15- 

bis unter 18-Jährigen  

Die Altersgruppe der 15- bis unter 18-

Jährigen ist zwischen 2011 und 2014 im 

Landesdurchschnitt geringfügig ge-

schrumpft (minus 1,1 %). Die Unterschie-

de variieren interkommunal leicht: So ist 

auch hier der Rückgang in den kreisan-

gehörigen Städten (minus 2,1 %) und in 

den Landkreisen (minus 1,6 %) im Unter-

schied zu den kreisfreien Städten (plus 

0,9 %) tendenziell höher. Im Jahresver-

gleich 2013/2014 ist die Altersgruppe der 

15- bis unter 18-Jährigen landesweit ge-

ringfügig kleiner geworden (minus 1,4 %). 

Tabelle 15 Demografische Entwicklung der 15- bis unter 18-Jährigen 

 
2013 bis 2014 

in % 
2011 bis 

2014 in % 

Bevölkerungsvorausberechnung 
bis zum Jahr 2025 in % 

(Basisjahr 2013) 

niedrigster/höchster 

Wert RLP 
-8,4 / 4,3 -13,7 / 6,4 -27,3 / 4,4 

niedrigster/höchster 

Wert kreisfreie Städte 
-3,6 / 2,8 -4,7 / 4,9 -16,2 / 4,4 

niedrigster/höchster 

Wert kreisangehörige 

Städte 

-8,4 / 4,3 -13,7 / 6,4  

niedrigster/höchster 

Wert Landkreise 
-5,0 / 1,5 -8,2 / 5,9 -27,3 / -7,6 

Ø kreisfreie Städte -0,9 0,9 -4,0 

Ø kreisangehörige 

Städte 
-1,8 -2,1 / 

Ø Landkreise -1,6 -1,6 -17,0 

Ø RLP gesamt -1,4 -1,1 -14,1 

In der Altersgruppe der 15- bis unter 18-

Jährigen sind in der Bevölkerungsvo-

rausberechnung ähnliche Tendenzen wie 

in der vorhergehenden Altersgruppe zu 

beobachten - nur ausgeprägter. Im Lan-

desdurchschnitt wird ein Rückgang dieser 

Altersgruppe von rund 14 % prognosti-

ziert.  

 

Auch hier ist dieser drastische Rückgang 

vor allem auf die Abnahme von jungen 

Menschen in den Landkreisen zurückzu-

führen (minus 17 %). 
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Demografische Entwicklung der 18- 

bis unter 21-Jährigen  

Die Entwicklung der Altersgruppe der 18- 

bis unter 21-Jährigen verläuft ähnlich wie 

die der 15- bis unter 18-Jährigen. Im Zeit-

raum 2013/2014 ist diese Altersgruppe 

landesweit um 0,6 % kleiner geworden. 

Im interkommunalen Vergleich liegen 

keine größeren Unterschiede vor: In den 

Landkreisen und auch in den kreisange-

hörigen Städten zeigt sich ein leichter 

Rückgang der 18- bis unter 21-Jährigen 

von 1,2 % bzw. 1,6 %, während die kreis-

freien Städte einen leichten Anstieg von 

1,2 % aufweisen. 

Tabelle 16 Demografische Entwicklung der 18- bis unter 21-Jährigen 

 
2013 bis 2014 

in % 
2011 bis 

2014 in % 

Bevölkerungsvorausberechnung 
bis zum Jahr 2025 in % 

(Basisjahr 2013) 

niedrigster/höchster 

Wert RLP 
-6,3 / 6,5 -16,2 / 8,5 -27,1 / -6,5 

niedrigster/höchster 

Wert kreisfreie Städte 
-1,9 / 6,5 -7,4 / 8,5 -22,9 / -6,5 

niedrigster/höchster 

Wert kreisangehörige 

Städte 

-6,3 / 4,4 -16,2 / 3,3  

niedrigster/höchster 

Wert Landkreise 
-5,5 / 2,2 -13,4 / -1,8 -27,1 / -11,6 

Ø kreisfreie Städte 1,2 0,3 -11,0 

Ø kreisangehörige 

Städte 
-1,6 -7,6 / 

Ø Landkreise -1,2 -6,9 -20,0 

Ø RLP gesamt -0,6 -5,1 -17,6 

Nach den Prognosen der Bevölkerungs-

vorausberechnung werden die jungen 

Volljährigen bis zum Jahr 2025 am 

stärksten vom demografischen Wandel 

betroffen sein:  

 

 

 

 

Landesweit wird sich diese Altersgruppe 

um rund 18 % verkleinern. Dies gilt ins-

besondere für die Landkreise (Rückgang 

um 20 %). 
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Demografische Entwicklung der 

unter 21-Jährigen  

Im gesamten Land hat sich die Zahl jun-

ger Menschen im Alter von unter 21 Jah-

ren zwischen 2011 und 2014 um rund 

3 % verkleinert. Im Durchschnitt der 

Landkreise betrug dieser Rückgang rund 

4 % und im Durchschnitt der kreisange-

hörigen Städte 2,5 %. In den kreisfreien 

Städten hingegen ist sogar ein Wachstum 

dieser Altersgruppe von 0,6 % zu be-

obachten. 

Tabelle 17 Demografische Entwicklung der unter 21-Jährigen gesamt 

 
2013 bis 2014 

in % 
2011 bis 2014  

in % 

Bevölkerungsvorausberechnung 
bis zum Jahr 2025 in % 

(Basisjahr 2013) 

niedrigster/höchster 

Wert RLP 
-2,1 / 2,9 -7,6 / 3,0 -16,7 / 4,9 

niedrigster/höchster 

Wert kreisfreie Städte 
-0,8 / 2,9 -3,2 / 3,0 -10,8 / 4,9 

niedrigster/höchster 

Wert kreisangehörige 

Städte 

-1,7 / 0,7 -5,2 / 0,9  

niedrigster/höchster 

Wert Landkreise 
-2,1 / 0,6 -7,6 / -0,4 -16,7 / -0,7 

Ø kreisfreie Städte 0,9 0,6 0,6 

Ø kreisangehörige 

Städte 
-0,4 -2,5 / 

Ø Landkreise -0,7 -4,1 -8,9 

Ø RLP gesamt -0,3 -2,9 -6,5 

Landesweit wird sich die gesamte Alters-

gruppe der unter 21-Jährigen nach der 

Bevölkerungsvorausberechnung bis 2025 

um 6,5 % verkleinern. Von dem Rück-

gang sind vor allem die Landkreise be-

troffen, für die ein Minus von rund 9 %  

 

 

 

 

prognostiziert wird, während in den kreis-

freien Städten für diesen Zeitraum von 

einem minimalen Zuwachs in Höhe von 

0,6 % auszugehen ist. 
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4.3 Hilfen zur Erziehung  

Landesweit gab es im Jahr 2015 genau 

26.141 Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 

Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII. Dies ent-

spricht einer Fallzahlabnahme um 379 

Hilfen zur Erziehung (minus 1,4 %) im 

Vergleich zum Jahr 2014. Werden die 

Zahlen mit dem Jahr 2002 verglichen, 

ergibt sich bis zum Jahr 2015 eine Stei-

gerung um 10.771 Hilfen bzw. um rund 

70 %. 

 

Abbildung 20 Entwicklung der Fallzahlen der Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) 
in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 bis 2015 (absolute Werte) 

 

Beachte: Wie in Kapitel 2 "Datenkonzept 

und methodisches Vorgehen" beschrie-

ben, sind Hilfen für unbegleitete minder-

jährige Ausländer nicht in den Fallzahlen 

zu den Hilfen zur Erziehung, wie sie im 

Folgenden berichtet werden, eingerech-

net. Die Zahlen zu dieser Adressaten-

gruppe sind eigens in einem Exkurs aus-

gewiesen. 

Im folgenden Abschnitt wird näher auf die 

Inanspruchnahme der Hilfen zur Erzie-

hung gesamt und differenziert nach Hil-

fesegmenten sowie auf die Anteile der 

einzelnen Hilfearten an allen Hilfen zur 

Erziehung eingegangen, bevor in zwei 

weiteren Unterpunkten die durchschnittli-

che Dauer der im Jahr 2015 beendeten 

Hilfen zur Erziehung und die Pro-Kopf-

Bruttoausgaben für die Hilfen zur Erzie-

hung abgebildet werden. 
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4.3.1 Relative Inanspruchnahme 
(Eckwert) der Hilfen zur Erzie-
hung  

Im Zeitraum von 2002 bis 2015 ist die 

Inanspruchnahme der Hilfen zur Erzie-

hung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) 

pro 1.000 junger Menschen unter 21 Jah-

ren im Land Rheinland-Pfalz kontinuier-

lich angestiegen. Die Eckwerte sind in 

diesem Zeitraum von 16,8 im Jahr 2002 

auf 33,7 im Jahr 2015 gestiegen und ha-

ben sich somit in diesem Zeitraum ver-

doppelt (siehe folgende Abbildung).  

Wie bereits im Zuge der Beschreibung 

der soziostrukturellen Belastungsfaktoren 

(Abschnitt 4.1) kurz angesprochen, zei-

gen sich hier jedoch deutliche Unter-

schiede zwischen den Landkreisen sowie 

den kreisfreien und großen kreisangehö-

rigen Städten. Letztere weisen im Zeit-

raum zwischen 2002 bis 2015 durchweg 

einen fast doppelt so hohen Eckwert auf 

wie die Landkreise und haben sich um 

das 2,5-fache erhöht. Zudem liegt seit 

dem Jahr 2010 der Eckwert der kreisan-

gehörigen Städte über dem der kreis-

freien Städte. Insgesamt verzeichnen die 

rheinland-pfälzischen Landkreise kontinu-

ierlich seit dem Beginn der Berichterstat-

tung im Jahr 2002 die geringsten Eckwer-

te im Hinblick auf die relative Inanspruch-

nahme der Hilfen zur Erziehung, aber 

auch hier haben sich die Eckwerte im 

Beobachtungszeitraum verdoppelt. 

 

Abbildung 21 Entwicklung der Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) in den Land-
kreisen, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten in Rheinland-Pfalz und im Landesdurch-
schnitt in den Jahren 2002 bis 2015 (pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jahren)
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Landesweit liegt der Eckwert der erziehe-

rischen Hilfen im Jahr 2015 bei rund 34 

Hilfen pro 1.000 junger Menschen unter 

21 Jahren. Im Durchschnitt von Rhein-

land-Pfalz hat sich der Eckwert "Hilfen 

zur Erziehung gesamt" von 2002 bis 2015 

um rund 100 % erhöht. Im Vergleich fällt 

der Anstieg in den kreisangehörigen 

Städten mit rund 157 % besonders deut-

lich aus, während die kreisfreien Städte 

nur einen Anstieg um rund 62 % in die-

sem Zeitraum verzeichnen.  

Im Jahresvergleich 2014 und 2015 zeigt 

sich landesweit demgegenüber ein Rück-

gang des Eckwerts um 1,4 % - dies ins-

besondere in den kreisfreien Städten 

(minus 3,9 %) und Landkreisen (minus 

1,7 %), während die kreisangehörigen 

Städte in diesem Zeitraum einen deutli-

chen Anstieg des Eckwerts um 8,5 % 

verzeichnen. 

Tabelle 18 Hilfen zur Erziehung gesamt (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) pro 1.000 junger 

Menschen unter 21 Jahren 

 2015 2014 bis 2015 in % 2002 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
17,9 / 80,2     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
31,9 / 67,8   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
41,7 / 80,2   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
17,9 / 48,6     

Ø kreisfreie Städte 42,8 -3,9 61,9 

Ø kreisangehörige Städte 58,0 8,5 156,5 

Ø Landkreise 28,8 -1,7 115,3 

Ø RLP gesamt 33,7 -1,4 100,4 

Insgesamt erhielten im Jahr 2015 in 

Rheinland-Pfalz 33,7 pro 1.000 junger 

Menschen unter 21 Jahren eine Hilfe zur 

Erziehung. Den niedrigsten diesbezügli-

chen Eckwert verzeichnet ein rheinland- 

pfälzischer Landkreis (17,9), den höchs-

ten Eckwert demgegenüber eine kreisan-

gehörige Stadt (80,2).
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Ambulante Hilfen (§§ 27 Abs. 2 

amb., 29, 30, 31, 35 amb., 41 

SGB VIII) 

Durchschnittlich ist der Eckwert der am-

bulanten Hilfen im Zeitraum von 2002 bis 

2015 um etwa 218 % gestiegen. Der lan-

desweite Anstieg ist vor allem auf den 

Anstieg im Durchschnitt der Landkreise 

zurückzuführen - hier beträgt der Anstieg 

rund 233 %. Aber auch in den Städten 

hat sich der Eckwert der ambulanten Hil-

fen in diesem Zeitraum verändert - in den 

kreisfreien Städten um rund 163 %, in 

den kreisangehörigen Städten sogar um 

244 %.  

Im Jahresvergleich 2014 bis 2015 hat 

sich der Eckwert der ambulanten Hilfen 

demgegenüber reduziert landesweit um 

3,0 %. Dies insbesondere in den kreis-

freien Städten (Rückgang um 4,7 %) und 

Landkreisen (Rückgang um 4,0 %), wäh-

rend die kreisangehörigen Städte einen 

deutlichen Anstieg des Eckwerts um rund 

11 % verzeichnen. 

Tabelle 19 Ambulante Hilfen (§§ 27 Abs. 2 amb., 29, 30, 31, 35 amb., 41 SGB VIII) pro 

1.000 junger Menschen unter 21 Jahren 

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2002 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
7,3 / 37,1     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
10,7 / 28,7   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
22,9 / 37,1   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
7,3 / 31,8     

Ø kreisfreie Städte 20,5 -4,7 162,7 

Ø kreisangehörige Städte 30,6 10,9 244,0 

Ø Landkreise 16,0 -4,0 233,2 

Ø RLP gesamt 17,8 -3,0 217,8 

Im Jahr 2015 liegt der Eckwert der ambu-

lanten Hilfen landesweit bei 17,8 Hilfen je 

1.000 junger Menschen unter 21 Jahren. 

Den niedrigsten diesbezüglichen Wert 

verzeichnet ein rheinland-pfälzischer  

Landkreis (7,3), wohingegen eine kreis-

angehörige Stadt den höchsten Wert 

aufweist (37,1). 
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Teilstationäre Hilfen (§§ 27 Abs. 2 

teilstat., 32, 35 teilstat., 41 SGB VIII) 

Durchschnittlich ist in Rheinland-Pfalz der 

Eckwert "Teilstationäre Hilfen" zwischen 

2002 und 2015 um rund 6 % gestiegen. 

Der Anstieg fällt dabei allerdings in den 

kreisangehörigen Städten mit rund 156 % 

deutlich überdurchschnittlich aus. So be-

trägt der Anstieg in den Landkreisen in 

diesem Zeitraum nur rund 4 %, die kreis-

freien Städte verzeichnen sogar einen 

Rückgang um 4 %.  

Im Jahresvergleich ist der Trend landes-

weit konstant (Anstieg um 0,5 %) - dies 

allerdings mit Unterschieden: Während 

kreisfreie Städte einen Zuwachs um 

1,4 % verzeichnen, kreisangehörige 

Städte sogar einen deutlichen Zuwachs 

um 14,5 %, hat sich der Eckwert der teil-

stationären Hilfen im Durchschnitt der 

Landkreis um 3 % reduziert. 

Im Jahr 2015 liegt der Eckwert der teilsta-

tionären Hilfen landesweit bei 2,3 Hilfen 

je 1.000 junger Menschen unter 21 Jah-

ren. Den niedrigsten diesbezüglichen 

Wert verzeichnet ein rheinland- 

pfälzischer Landkreis (0,1), wohingegen 

eine kreisfreie Stadt den höchsten Wert 

aufweist (9,8).

 

 

  

Tabelle 20 Teilstationäre Hilfen (§§ 27 Abs. 2 teilstat., 32, 35 teilstat., 41 SGB VIII) pro 

1.000 junger Menschen unter 21 Jahren 

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2002 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
0,1 / 9,8     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
1,5 / 9,8   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
0,8 / 7,9   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
0,1 / 3,3     

Ø kreisfreie Städte 3,5 1,4 -4,0 

Ø kreisangehörige Städte 5,1 14,5 155,8 

Ø Landkreise 1,8 -3,0 3,7 

Ø RLP gesamt 2,3 0,5 6,4 
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Stationäre Hilfen (§§ 27 Abs. 2 stat., 

34, 35 stat., 41 SGB VIII) 

Im Durchschnitt von Rheinland-Pfalz ist 

der Eckwert der stationären Hilfen zwi-

schen 2002 und 2015 um etwa 35 % ge-

stiegen, dies besonders deutlich in den 

kreisangehörigen Städten (Zunahme um 

rund 97 %). Zum Vergleich: In den kreis-

freien Städten und Landkreisen fallen die 

Zuwächse mit rund 15 % bzw. 39 % deut-

lich geringer aus. Bei Betrachtung der 

Entwicklung des Eckwerts von 2014 auf 

2015 zeigt sich, dass der Eckwert der 

stationären Hilfen im Durchschnitt des 

Landes um rund 2 % gesunken ist, dies 

besonders in den kreisfreien Städten 

(Rückgang um rund 6 %).  

Die kreisfreien und die großen kreisan-

gehörigen Städte liegen mit Durch-

schnittswerten von 10,3 und 10,8 Hilfen 

pro 1.000 unter 21-Jährige über dem 

Landesdurchschnitt, die Landkreise mit 

6,0 Eckwertpunkten unter dem Durch-

schnitt von Rheinland-Pfalz (7,3). 

Tabelle 21 Stationäre Hilfen (§§ 27 Abs. 2 stat., 34, 35 stat., 41 SGB VIII) pro 1.000 junger 

Menschen unter 21 Jahren 

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2002 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
1,9 / 18,1     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
5,3 / 14,2   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
6,9 / 18,1   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
1,9 / 11,6     

Ø kreisfreie Städte 10,3 -6,2 14,5 

Ø kreisangehörige Städte 10,8 0,0 96,7 

Ø Landkreise 6,0 0,2 39,0 

Ø RLP gesamt 7,3 -1,8 34,9 

Im Jahr 2015 liegt der Eckwert der statio-

nären Hilfen landesweit bei 7,3 Hilfen je 

1.000 junger Menschen unter 21 Jahren. 

Den niedrigsten diesbezüglichen Wert 

verzeichnet ein rheinland-pfälzischer  

Landkreis (1,9), wohingegen eine kreis-

angehörige Stadt den höchsten Wert 

aufweist (18,1).
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Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII in ei-

gener Kostenträgerschaft) 

Im Zeitraum zwischen 2002 und 2015 ist 

der Eckwert der Vollzeitpflege im Durch-

schnitt der Landkreise mit rund 97 % 

stärker angestiegen als im landesweiten 

Durchschnitt (rund 74 %). In den kreis-

freien Städten hingegen fällt die Zunah-

me in diesem Zeitraum mit etwa 39 % 

unterdurchschnittlich aus. Im Jahresver-

gleich 2014/2015 ist der Eckwert der 

Vollzeitpflege landesweit um 3,0 % ange-

stiegen, dies besonders stark in den 

kreisangehörigen Städten (Anstieg um 

8,2 %).  

Im Jahr 2015 weisen die Landkreise mit 

5,1 Hilfen nach § 33 SGB VIII je 1.000 

unter 21-Jähriger den niedrigsten durch-

schnittlichen Eckwert auf. Die kreisfreien 

und kreisangehörigen Städte haben mit 

8,5 bzw. 11,4 deutlich höhere Durch-

schnittseckwerte. 

Tabelle 22 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII in eigener Kostenträgerschaft) pro 1.000 junger 

Menschen unter 21 Jahren 

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2002 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
2,6 / 19,6     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
4,8 / 15,8   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
5,6 / 19,6   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
2,6 / 12,4     

Ø kreisfreie Städte 8,5 -1,2 39,3 

Ø kreisangehörige Städte 11,4 8,2 84,3 

Ø Landkreise 5,1 4,3 96,6 

Ø RLP gesamt 6,3 3,0 73,6 

Im Jahr 2015 liegt der Eckwert der Voll-

zeitpflege landesweit bei 6,3 Hilfen je 

1.000 junger Menschen unter 21 Jahren. 

Den niedrigsten diesbezüglichen Wert 

verzeichnet ein rheinland-pfälzischer 

Landkreis (2,6), wohingegen eine kreis-

angehörige Stadt den höchsten Wert 

aufweist (19,6).
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Fremdunterbringung (§§ 27 Abs. 2 

stat., 34, 35 stat., 41, 33 SGB VIII in 

eigener Kostenträgerschaft) 

Landesweit hat sich der Eckwert aller 

Fremdunterbringungen zwischen 2002 

und 2015 um rund 50 % erhöht, dies be-

sonders stark im Durchschnitt der kreis-

angehörigen Städte (Anstieg um rund 

90 %), während die kreisfreien Städte nur 

einen Anstieg um etwa 25 % in diesem 

Zeitraum verzeichnen. 

Im Jahresvergleich 2014/15 hat sich der 

Eckwert landesweit nur geringfügig ver-

ändert (Anstieg um 0,4 %), dies aller-

dings mit Unterschieden zwischen Städ-

ten und Landkreisen: Während die Land-

kreise einen Anstieg um 2,0 % aufwei-

sen, die kreisangehörigen Städte sogar 

einen Anstieg um 4,1 %, ist dieser Eck-

wert im Durchschnitt aller kreisfreien 

Städte um 4 % gefallen.  

Insgesamt liegen die Landkreise mit ei-

nem Durchschnittseckwert von 11,1 unter 

dem landesweiten Durchschnitt, die kreis-

freien und kreisangehörigen Städte hin-

gegen über dem Durchschnitt (18,8 bzw. 

22,2). 

Im Jahr 2015 liegt der Eckwert aller 

Fremdunterbringungen landesweit bei 

13,5 Hilfen je 1.000 junger Menschen 

unter 21 Jahren. Den niedrigsten diesbe-

züglichen Wert verzeichnet ein rheinland- 

pfälzischer Landkreis (7,0), wohingegen 

eine kreisangehörige Stadt den höchsten 

Eckwert aufweist (37,8).

Tabelle 23 Fremdunterbringungen §§ 27 Abs. 2 stat., 34, 35 stat., 41, 33 SGB VIII in ei-

gener Kostenträgerschaft) pro 1.000 junger Menschen unter 21 Jahren 

 2015 2014 bis 2015 in % 2002 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
7,0 / 37,8     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
12,1 / 29,3   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
12,5 / 37,8   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
7,0 / 17,5     

Ø kreisfreie Städte 18,8 -4,0 24,5 

Ø kreisangehörige Städte 22,2 4,1 90,1 

Ø Landkreise 11,1 2,0 60,7 

Ø RLP gesamt 13,5 0,4 50,4 
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Hilfen gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII 

ambulant, teilstationär, stationär 

inkl. der Hilfen für junge Volljährige  

Im Jahr 2015 liegt der Eckwert der Hilfen 

gemäß § 27 Abs. 2 SGB VIII in Rhein-

land-Pfalz bei 1,1 Hilfen je 1.000 junger 

Menschen unter 21 Jahren und hat sich 

damit seit 2014 um 0,4 Eckwertpunkte 

erhöht. Diese Hilfen finden allerdings 

insbesondere in den kreisfreien Städten 

statt – der entsprechende Eckwert liegt 

im Jahr 2015 bei 2,0. 

 

Im gesamten Bundesland liegt der Eck-

wert der Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII 

im Jahr 2015 bei 1,1. Den höchsten Eck- 

wert weist mit 12,2 Eckwertpunkten ein 

Landkreis auf.

  

Tabelle 24 Hilfen gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII ambulant, teilstationär, stationär inkl. der 

Hilfen für junge Volljährige (pro 1.000 junger Menschen unter 21 Jahren) 

 2014 2015 

niedrigster/höchster Wert RLP 0,0 / 5,2 0,0 / 12,2 

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
0,0 / 5,2 0,0 / 4,0 

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
0,0 / 2,1 0,0 / 3,3 

niedrigster/höchster Wert Landkreise 0,0 / 1,2 0,0 / 12,2 

Ø kreisfreie Städte 2,1 2,0 

Ø kreisangehörige Städte 0,9 1,3 

Ø Landkreise 0,2 0,8 

Ø RLP gesamt 0,7 1,1 
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Eckwerte der Hilfesegmente im 

Überblick 

In der nachfolgenden Tabelle werden 

noch einmal die Eckwerte der ambulan-

ten, teilstationären und stationären Hilfen 

sowie der Vollzeitpflege zusammenfas-

send dargestellt. Es zeigt sich hierbei 

deutlich, dass die ambulanten Hilfen 

durchweg einen wesentlich höheren 

Eckwert aufweisen als die teilstationären 

bzw. stationären Hilfen sowie die Voll-

zeitpflege. Darüber hinaus ist auffällig, 

dass die Eckwerte in den kreisangehöri-

gen Städten durchweg wesentlich höher 

ausfallen als in den kreisfreien Städten 

und Landkreisen. 

Tabelle 25 Eckwerte der verschiedenen Hilfesegmente (ambulant, teilstationär, stationär 

und Vollzeitpflege in eigener Kostenträgerschaft) im Jahr 2015 

 
Eckwerte am-
bulante Hilfen 

Eckwerte teil-
stationäre 

Hilfen 

Eckwerte  
stationäre 

Hilfen 

Eckwerte  
Vollzeitpflege 

niedrigster/höchster 

Wert RLP 
7,3 / 37,1 0,1 / 9,8 1,9 / 18,1 2,6 / 19,6 

niedrigster/höchster 

Wert kreisfreie Städte 
10,7 /28,7 1,5 / 9,8 5,3 / 14,2 4,8 /15,8 

niedrigster/höchster 

Wert kreisangehörige 

Städte 

22,9 /37,1 0,8 / 7,9 6,9 /18,1 5,6 /19,6 

niedrigster/höchster 

Wert Landkreise 
7,3 / 31,8 0,1 / 3,3 1,9 / 11,6 2,6 / 12,4 

Ø kreisfreie Städte 20,5 3,5 10,3 8,5 

Ø kreisangehörige Städ-

te 
30,6 5,1 10,8 11,4 

Ø Landkreise 16,0 1,8 6,0 5,1 

Ø RLP gesamt 17,8 2,3 7,3 6,3 
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„Formlose Beratungen“  

Ergänzend zu den Hilfen zur Erziehung 

sowie den Beratungen der Beratungsstel-

len werden abschließend diejenigen Be-

ratungen und Betreuungen gegenüber-

gestellt, die durch die Sozialen Dienste 

der Jugendämter durchgeführt werden. 

Sowohl Beratungen nach § 17 SGB VIII 

als auch nach § 18 SGB VIII können so-

wohl von den Trägern der freien als auch 

der öffentlichen Jugendhilfe erbracht 

werden. Darüber hinaus können die So-

zialen Dienste auch die Betreuung und 

Beratung von Kindern, Jugendlichen, 

jungen Volljährigen oder Familien im Vor-

feld von Erziehungshilfen durchführen. 

Zusammengenommen werden diese Be-

ratungen im Folgenden als "formlose Be-

ratungen" dargestellt. 

Tabelle 26 „Formlose Beratungen“ bei Sozialen Diensten der Jugendämter pro 1.000 jun-

ger Menschen im Alter unter 21 Jahren im Jahr 2014 

 2015 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 3,8 / 89,6   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
21,8 / 69,6  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
34,4 / 74,5  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 3,8 / 89,6   

Ø kreisfreie Städte 42,9 -2,2 

Ø kreisangehörige Städte 56,1 2,7 

Ø Landkreise 34,6 2,7 

Ø RLP gesamt 37,7 1,0 

Im Durchschnitt von Rheinland-Pfalz be-

trägt der Eckwert "Formlose Beratungen" 

im Jahr 2015 rund 38 Beratungen je 

1.000 junge Menschen unter 21 Jahren. 

Im Vergleich weisen die Städte deutlich 

höhere Eckwerte auf als die Landkreise. 

Im Jahr 2015 werden in den kreisangehö-

rigen Städten mit 56,1 Beratungen je  

1.000 unter 21-Jähriger die meisten form-

losen Beratungen durchgeführt. Demge-

genüber liegt der Eckwert in den Land-

kreisen bei 34,6 Beratungen je 1.000 

junger Menschen unter 21 Jahren.   
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4.3.2 Anteile der einzelnen Hilfe-
arten an allen Hilfen zur Erzie-
hung 

Im folgenden Abschnitt wird näher auf die 

Anteile der einzelnen Hilfearten an allen 

Hilfen zur Erziehung eingegangen. Hierzu 

wird zunächst in einem Überblick auf die 

Entwicklung des Anteils der verschiede-

nen Hilfesegmente an allen Hilfen zur 

Erziehung hingewiesen, bevor anschlie-

ßend die Anteile der einzelnen Hilfeseg-

mente und deren Entwicklung einzeln 

dargestellt werden.  

Betrachtet man die Anteile der ambulan-

ten, teilstationären und stationären Hilfen 

sowie der Vollzeitpflege an allen Hilfen 

zur Erziehung in Rheinland-Pfalz im Ver-

gleich der Jahre 2002 und 2015, so zeigt 

sich, dass insbesondere im Bereich der 

ambulanten Hilfen ein enormer Anstieg 

von 5.161 Fällen im Jahr 2002 auf 13.815 

Fälle im Jahr 2015 zu verzeichnen ist. 

Vergleichsweise gering fällt hingegen der 

Anstieg der anderen Hilfesegmente aus. 

Bezüglich der teilstationären Hilfen ist 

sogar ein Rückgang festzustellen (siehe 

folgende Abbildung). 

 

Abbildung 22 Verteilung der Hilfesegmente (ambulant, teilstationär, stationär und Vollzeitpflege) der 
Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz im Vergleich der Jahre 2002 und 2015 (Fallzahlen)
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Anteil der ambulanten Hilfen an 

allen Hilfen zur Erziehung 

Im Vergleich zwischen Städten und 

Landkreisen zeigt sich jener strukturelle 

Unterschied, auf den bereits hingewiesen 

wurde. Der Ausbau der ambulanten Er-

ziehungshilfen gestaltet sich in den kreis-

freien Städten im Vergleich mit den 

Landkreisen unterschiedlich (ohne Gra-

fik). So beträgt der Anteil aller ambulan-

ten Hilfen im Jahr 2015 in den kreisfreien 

Städten rund 48 %. Zum Vergleich: In 

den Landkreisen handelt es sich bei mehr 

als jeder zweiten Hilfe zur Erziehung um 

eine ambulante Hilfe (rund 55 %). Auch in 

den kreisangehörigen Städten liegt der 

Anteil mit rund 53 % über demjenigen der 

Landkreise.  

Im Durchschnitt der Landkreise von 

Rheinland-Pfalz hat sich der Anteil der 

ambulanten Hilfen an allen Hilfen zur 

Erziehung von 2002 bis 2015 um 56,2 % 

erhöht, was in etwa der landesweiten 

Entwicklung entspricht. Der Anteil der 

ambulanten Hilfen ist in den kreisfreien 

Städten in den letzten 13 Jahren mit ei-

nem Zuwachs von rund 62,5 % zwar 

überdurchschnittlich angestiegen, im Jahr 

2015 weisen die kreisfreien Städte den-

noch mit 47,9 % den niedrigsten Anteil an 

ambulanten Hilfen auf. 

Tabelle 27 Anteil der ambulanten Hilfen (§§ 27 Abs. 2 amb., 29, 30, 31, 35 amb. und 41 

amb. SGB VIII) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 
2015 in % 

2014 bis 2015 
in % 

2002 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 31,6 / 70,3     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
31,6 / 62,5   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
46,3 / 57,5   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
36,9 / 70,3     

Ø kreisfreie Städte 47,9 -0,8 62,5 

Ø kreisangehörige Städte 52,8 2,2 34,0 

Ø Landkreise 55,4 -2,3 56,2 

Ø RLP gesamt 52,8 -1,6 57,3 

Im Landesdurchschnitt haben die ambu-

lanten Hilfen einen Anteil an allen Hilfen 

zur Erziehung in Höhe von 52,8 %. Den 

höchsten Anteil weist ein Landkreis auf  

(70,3 %), den geringsten Anteil mit 

31,6 % eine kreisfreie Stadt. 
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Anteil der teilstationären Hilfen an 

allen Hilfen zur Erziehung 

Der Anteil der teilstationären Hilfen liegt 

damit im Jahr 2015 landesweit bei 7 %. In 

den Landkreisen liegt er mit 6,1 % leicht 

unter dem landesweiten Durchschnitt. In 

den kreisangehörigen und den kreisfreien 

Städten fällt der Anteil der teilstationären 

Hilfen an allen Hilfen zur Erziehung mit 

8,8 % bzw. 8,1 % demgegenüber über-

durchschnittlich aus.  

Im Landesdurchschnitt ist der Anteil der 

teilstationären Hilfen an allen Hilfen zur 

Erziehung zwischen 2002 und 2015 deut-

lich gesunken (minus 46,1 %), dies be-

sonders deutlich in den Landkreisen (mi-

nus 52,6 %). Im Vergleich zum Vorjahr 

hat sich der Anteil der teilstationären Hil-

fen an allen Hilfen zur Erziehung landes-

weit um 2,0 % erhöht, dies besonders in 

den kreisfreien und kreisangehörigen 

Städten. 

Tabelle 28 Anteil der teilstationären Hilfen (§§ 27 Abs. 2 teilstat., 32, 35 teilst. und 41 

teilst. SGB VIII) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 
2015 in % 

2014 bis 2015 
in % 

2002 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
0,3 / 19,0     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
4,2 / 19,0   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
1,6 / 14,8   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
0,3 / 15,2     

Ø kreisfreie Städte 8,1 5,5 -40,6 

Ø kreisangehörige Städte 8,8 5,6 0,3 

Ø Landkreise 6,1 -1,3 -52,6 

Ø RLP gesamt 7,0 2,0 -46,1 

Im Landesdurchschnitt weisen die teilsta-

tionären Hilfen einen Anteil an allen Hil-

fen zur Erziehung in Höhe von 7,0 % auf.  

Den höchsten Anteil weist im Vergleich 

eine kreisfreie Stadt auf (19,0), den ge-

ringsten Anteil ein Landkreis (0,3 %).

  



 

82 
 

Anteil der stationären Hilfen an  

allen Hilfen zur Erziehung  

Im Landesdurchschnitt weisen stationäre 

Hilfen einen Anteil von 21,6 % auf. Den 

höchsten durchschnittlichen Anteil statio-

närer Hilfen weisen im Jahr 2015 dabei 

die kreisfreien Städte auf (24,1 %), den 

niedrigsten die kreisangehörigen Städte 

(18,7 %).  

Im Durchschnitt von Rheinland-Pfalz 

sank der Anteil der stationären Hilfen an 

allen Hilfen zur Erziehung zwischen 2002 

und 2014 um 33 %. Die Rückgänge der 

stationären Hilfen fallen in den kreisfreien 

und kreisangehörigen Städten und Land-

kreisen geringer aus als in den Landkrei-

sen. Im Jahresvergleich 2014/2015 hat 

sich der Anteil der stationären Hilfen im 

Landesdurchschnitt nur geringfügig ver-

ändert, dies allerdings mit Unterschieden: 

Während die Landkreise im Durchschnitt 

einen Anstieg um 1,9 % verzeichnen, ist 

der Anteil der stationären Hilfen im 

Durchschnitt der kreisangehörigen Städte 

um 7,8 % gesunken. 

Tabelle 29 Anteil der stationären Hilfen (§§ 27 Abs. 2 stat., 34, 35 stationär, 41 statio-

när SGB VIII ) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 
2015 in % 

2014 bis 2015 
in % 

2002 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
7,9 / 32,6     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
12,4 / 32,6   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
16,5 / 22,6   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
7,9 / 28,6     

Ø kreisfreie Städte 24,1 -2,3 -29,3 

Ø kreisangehörige Städte 18,7 -7,8 -23,5 

Ø Landkreise 20,7 1,9 -35,4 

Ø RLP gesamt 21,6 -0,4 -33,0 

Im landesweiten Durchschnitt liegt der 

Anteil der stationären Hilfen im Jahr 2015 

bei 21,6 %. Den niedrigsten Anteil statio- 

närer Hilfen weist im Vergleich ein Land-

kreis auf (7,9 %), den höchsten Anteil mit 

32,6 % eine kreisfreie Stadt.  
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Anteil der Vollzeitpflege an allen 

Hilfen zur Erziehung 

Landesweit hat sich der Anteil der Voll-

zeitpflege an allen Hilfen zur Erziehung 

zwischen 2002 und 2015 um rund 12 % 

verringert. Besonders deutlich fällt der 

Rückgang in den kreisangehörigen Städ-

ten aus (minus 28 %). Im Jahresvergleich 

hat sich dieser Anteil landesweit wieder 

erhöht (um rund 5 %), dies besonders 

deutlich in den Landkreisen (Zuwachs um 

rund 6 %).   

Insgesamt fällt der Anteil der Vollzeitpfle-

ge an allen Hilfen in den Städten im Jahr 

2015 am höchsten aus (19,9 % in den 

kreisfreien Städten, 19,7 % in den kreis-

angehörigen Städten), während der Anteil 

in den Landkreisen mit 17,7 % etwas 

darunter liegt. 

Tabelle 30 Anteil der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII in eigener Kostenträgerschaft) an allen 

Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 
2015 in % 

2014 bis 2015 
in % 

2002 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
12,1 / 38,6     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
12,9 / 38,6   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
13,6 / 26,2   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
12,1 / 30,4     

Ø kreisfreie Städte 19,9 2,8 -13,2 

Ø kreisangehörige Städte 19,7 -0,2 -28,1 

Ø Landkreise 17,7 6,1 -9,6 

Ø RLP gesamt 18,6 4,6 -12,4 

Der Anteil der Vollzeitpflege liegt im Jahr 

2015 landesweit bei 18,6 %. Der höchste 

Wert findet sich dabei mit 38,6 % in einer  

kreisfreien Stadt, der niedrigste mit 

12,1 % in einem Landkreis.
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Anteil der Fremdunterbringungen 

an allen Hilfen zur Erziehung  

Landesweit hat sich der Anteil aller 

Fremdunterbringungen zwischen 2002 

und 2015 um ein Viertel reduziert, dies 

ohne größere Unterschiede zwischen 

Städten und Landkreisen. Im Jahresver-

gleich hat sich der Anteil der Fremdun-

terbringungen an allen Hilfen landesweit 

um 1,8 % erhöht.  

Durchschnittlich liegt der Anteil der 

Fremdunterbringungen an allen Hilfen im 

Jahr 2015 in den kreisfreien Städten bei 

44 %, in den kreisangehörigen Städten 

und Landkreisen bei 38,4 %. 

Tabelle 31 Anteil der Fremdunterbringungen (§§ 27 Abs. 2, 33, 34, 35 stat. und 41 

stat. SGB VIII ) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 
2015 in % 

2014 bis 2015 
in % 

2002 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
27,4 / 56,7     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
28,1 / 56,7   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
30,1 / 47,1   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
27,4 / 50,7     

Ø kreisfreie Städte 44,0 -0,1 -22,8 

Ø kreisangehörige Städte 38,4 -4,1 -25,9 

Ø Landkreise 38,4 3,8 -25,6 

Ø RLP gesamt 40,2 1,8 -25,0 

Landesweit liegt der Anteil der Fremdun-

terbringungen an allen Hilfen zur Erzie-

hung im Jahr 2015 bei 40,2 %. Den  

höchsten Anteil weist dabei mit 56,7 % 

eine kreisfreie Stadt auf, den niedrigsten 

Anteil mit 27,4 % ein Landkreis.
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Anteil der Hilfen gem. § 29 SGB VIII 

an allen Hilfen zur Erziehung 

Zwischen den Jahren 2014 und 2015 

sank der Anteil der Hilfen gem. § 29 

SGB VIII (Soziale Gruppenarbeit) an al-

len Hilfen zur Erziehung im Landesdurch-

schnitt um 5,5 %. Im Vergleich fällt der 

Rückgang in den kreisfreien und kreisan-

gehörigen Städten mit 10,2 % und 9,9 % 

deutlicher aus als in den Landkreisen 

(Rückgang um 2,3 %).  

Insgesamt weisen die Landkreise mit 

8,3 % einen überdurchschnittlichen Anteil 

auf, während dieser Anteil in den kreis-

angehörigen Städten mit 2,6 % deutlich 

unterdurchschnittlich ausfällt. 

Tabelle 32 Anteil der Hilfen gem. § 29 SGB VIII (Soziale Gruppenarbeit, inkl. der Hilfen für 

junge Volljährige) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2015 in % 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 0,0 / 32,1   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
0,5 / 22,6  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
0,0 / 4,3  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 0,0 / 32,1   

Ø kreisfreie Städte 6,4 -10,2 

Ø kreisangehörige Städte 2,6 -9,9 

Ø Landkreise 8,3 -2,3 

Ø RLP gesamt 7,2 -5,5 

Im Jahr 2015 liegt der Anteil der Hilfen 

nach § 29 SGB VIII an allen Hilfen zur 

Erziehung bei 7,2 %. Im Vergleich weist  

ein Landkreis mit 32,1 % den höchsten 

Anteil auf.
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Anteil der Hilfen gem. § 30 SGB VIII 

an allen Hilfen zur Erziehung 

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der 

Anteil der Hilfen gem. § 30 SGB VIII (Er-

ziehungsbeistand / Betreuungshelfer) an 

allen Hilfen zur Erziehung im Landes-

durchschnitt um 5 % reduziert, dies ins-

besondere in den Landkreisen, in denen 

sich der Anteil um 7,2 % reduziert hat.  

Bezüglich des durchschnittlichen Anteils 

zeigen sich dabei keine nennenswerten 

Unterschiede zwischen Städten und 

Landkreisen. Einzig im Durchschnitt der 

kreisangehörigen Städte fällt dieser Anteil 

mit 12,5 % etwas unterdurchschnittlich 

aus. 

Tabelle 33 Anteil der Hilfen gem. § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, inkl. 

der Hilfen für junge Volljährige) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 

41 SGB VIII)  

 2015 in % 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 5,9 / 23,3   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
6,1 / 19,7  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
6,7 /16,9  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 5,9 / 23,3   

Ø kreisfreie Städte 13,5 -1,3 

Ø kreisangehörige Städte 12,5 -0,4 

Ø Landkreise 13,7 -7,2 

Ø RLP gesamt 13,5 -5,0 

Der Anteil der Hilfen gem. § 30 SGB VIII 

an allen Hilfen zur Erziehung beträgt im 

gesamten Bundesland im Jahr 2015 

13,5 %. Den höchsten Anteil weist im  

Vergleich ein Landkreis auf (23,3 %), den 

geringsten Anteil mit 5,9 % ebenfalls ein 

Landkreis.
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Anteil der Hilfen gem. § 31 SGB VIII 

an allen Hilfen zur Erziehung 

Der Anteil der Hilfen gem. § 31 SGB VIII 

(Sozialpädagogische Familienhilfe) ist im 

Vergleich zum Vorjahr im Landesdurch-

schnitt um 3,4 % gefallen. Dennoch ver-

zeichnen die kreisfreien und kreisangehö-

rigen Städte leichte Zuwächse. Ein Rück-

gang ist lediglich in den Landkreisen zu 

beobachten. 

Im Jahr 2015 machen die Hilfen gem. 

§ 31 SGB VIII im Durchschnitt aller rhein-

land-pfälzischen Landkreise einen über-

durchschnittlichen Anteil von 30,5 % aus. 

Auch in den kreisangehörigen Städten 

fällt der Anteil mit 35,6 % überdurch-

schnittlich aus, in den kreisfreien Städten 

mit 23,3 % dagegen unterdurchschnitt-

lich. 

Tabelle 34 Anteil der Hilfen gem. § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe) an 

allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2015 in % 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 1,2 / 43,1   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
16,5 / 34,7  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
32,1 / 40,5  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 1,2 / 43,1   

Ø kreisfreie Städte 23,3 2,8 

Ø kreisangehörige Städte 35,6 2,5 

Ø Landkreise 30,5 -6,7 

Ø RLP gesamt 28,6 -3,4 

Der landesweite Durchschnitt des Anteils 

der Hilfen nach § 31 SGB VIII an allen 

erzieherischen Hilfen beträgt im Jahr 

2015 exakt 28,6 %. Den niedrigsten dies- 

bezüglichen Wert weist ein Landkreis auf 

(1,2 %), den höchsten Anteil mit 43,1 % 

ebenfalls ein Landkreis.
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Anteil der Hilfen gem. § 32 SGB VIII 

an allen Hilfen zur Erziehung 

Zwischen den Jahren 2014 und 2015 

stieg der Anteil der Hilfen gem. § 32 

SGB VIII (Tagesgruppe) im Landes-

durchschnitt um 2,2 %. Dies betrifft vor 

allem die kreisfreien und kreisangehöri-

gen Städte, während die Landkreise ei-

nen geringfügigen Rückgang des Anteils 

um rund 1 % verzeichnen. Damit ergibt 

sich für das Jahr 2015 für die rheinland-

pfälzischen Landkreise ein unterdurch-

schnittlicher Anteil in Höhe von 6,1 %. 

Die kreisangehörigen und kreisfreien 

Städte liegen dagegen leicht über dem 

Durchschnitt von Rheinland-Pfalz. 

Tabelle 35 Anteil der Hilfen gem. § 32 SGB VIII (Tagesgruppe, inkl. der Hilfen für junge 

Volljährige) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2015 in % 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 0,3 / 19,0   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
4,2 / 19,0  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
1,6 / 14,8  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 0,3 / 15,2   

Ø kreisfreie Städte 7,9 5,9 

Ø kreisangehörige Städte 8,7 5,8 

Ø Landkreise 6,1 -1,1 

Ø RLP gesamt 6,9 2,2 

Im Jahr 2015 liegt der durchschnittliche 

Anteil der Hilfen gem. § 32 SGB VIII in 

Rheinland-Pfalz bei 6,9 %. Mit 0,3 % fin-

det sich der niedrigste Wert in einem  

Landkreis, der höchste Anteilswert 

(19,0 %) hingegen in einer kreisfreien 

Stadt.
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Anteil der Hilfen gem. § 34 SGB VIII 

(Heimerziehung) an allen Hilfen zur 

Erziehung  

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil 

der Hilfen gem. § 34 SGB VIII (nur Hei-

merziehung) im Landesdurchschnitt ge-

ringfügig um 1 % gestiegen. Dies aller-

dings mit Unterschieden: Während insbe-

sondere die kreisangehörigen Städte 

einen Rückgang dieses Anteils um rund 

8 % verzeichnen, ist der Anteil dieser 

Hilfen in den Landkreisen durchschnittlich 

um 3,3 % gestiegen. Dennoch weisen die 

kreisfreien Städte mit rund 22,0 % einen 

überdurchschnittlichen Anteil auf. 

Tabelle 36 Anteil der Hilfen gem. § 34 SGB VIII (nur Heimerziehung, ohne sonstige be-

treute Wohnformen, inkl. der Hilfen für junge Volljährige) an allen Hilfen zur Erziehung 

(§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2015 in % 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 7,5 / 28,8   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
12,1 / 28,8  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
16,1 / 17,9  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 7,5 / 28,3   

Ø kreisfreie Städte 21,9 -0,8 

Ø kreisangehörige Städte 17,3 -7,9 

Ø Landkreise 18,6 3,3 

Ø RLP gesamt 19,5 1,0 

Für das Land Rheinland-Pfalz ist im Jahr 

2015 ein Anteil dieser Hilfen in Höhe von 

19,5 % zu verzeichnen. Der größte An-

teilswert entfällt auf eine kreisfreie Stadt  

(28,8%), der niedrigste Wert findet sich 

hingegen in einem Landkreis (7,5 %).

  



 

90 
 

Anteil der Hilfen gem. § 34 SGB VIII 

(sonstige betreute Wohnform) an 

allen Hilfen zur Erziehung  

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil 

der Hilfen gem. § 34 SGB VIII (nur sons-

tige betreute Wohnform) im Landes-

durchschnitt um etwa 3 % gesunken, dies 

insbesondere in den kreisfreien Städten, 

während die Landkreise einen Anstieg 

dieses Anteils um rund 8 % aufweisen.  

Der Anteil von Hilfen gem. § 34 SGB VIII 

(nur sonstige betreute Wohnform) fällt in 

den kreisfreien Städten dabei leicht über-

durchschnittlich, in den kreisangehörigen 

Städten hingegen unterdurchschnittlich 

aus. 

Tabelle 37 Anteil der Hilfen gem. § 34 SGB VIII (nur sonstige betreute Wohnformen, ohne 

Heimerziehung, inkl. der Hilfen für junge Volljährige) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 

Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2015 in % 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 0,0 / 8,0   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
0,0 / 8,0  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
0,0 / 4,5  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 0,0 / 6,1   

Ø kreisfreie Städte 2,0 -16,7 

Ø kreisangehörige Städte 0,9 0,7 

Ø Landkreise 1,7 8,3 

Ø RLP gesamt 1,7 -3,3 

Im gesamten Bundesland liegt der Anteil 

der Hilfen gem. § 34 SGB VIII (nur sons-

tige betreute Wohnformen) bei 1,7 %. Im  

Vergleich weist eine kreisfreie Stadt mit 

8,0 % den höchsten Anteilswert auf.
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Anteil der Hilfen gem. § 35 SGB VIII 

an allen Hilfen zur Erziehung 

Der Anteil der Hilfen gem. § 35 SGB VIII 

(Intensive sozialpädagogische Einzelbe-

treuung) an allen Hilfen zur Erziehung ist 

im Landesdurchschnitt gefallen (minus 

5,4 %), dies insbesondere in den kreis-

freien Städten, während kreisangehörige 

Städte und Landkreise im Durchschnitt 

leichte Zuwächse verzeichnen. 

Zu beachten bleibt allerdings, dass es 

sich bei den Hilfen nach § 35 SGB VIII 

um sehr kleine Grundgesamtheiten han-

delt. Dementsprechend können ver-

gleichsweise geringe Fallzahländerungen 

starke Änderungsquoten in der prozentu-

alen Fallzahlentwicklung verursachen 

(siehe kreisfreie Städte). 

Tabelle 38 Anteil der Hilfen gem. § 35 SGB VIII (Intensive sozialpädagogische Einzelbe-

treuung, inkl. der Hilfen für junge Volljährige) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 

29-35, 41 SGB VIII)  

 2015 in % 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 0,0 / 2,9   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
0,0 / 1,9  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
0,0 / 1,1  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 0,0 / 2,9   

Ø kreisfreie Städte 0,6 -14,7 

Ø kreisangehörige Städte 0,4 1,3 

Ø Landkreise 0,5 1,2 

Ø RLP gesamt 0,5 -5,4 

Im Landesdurchschnitt verzeichnen die 

Hilfen gem. § 35 SGB VIII einen Anteil 

von 0,5 %. Der diesbezüglich höchste  

Anteilswert mit 2,9% findet sich in einem 

Landkreis.
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Anteil der Hilfen gem. § 27 Abs. 2 

SGB VIII an allen Hilfen zur Erzie-

hung 

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil 

der Hilfen gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII im 

landesweiten Durchschnitt um 64,6 % 

gestiegen. In den Landkreisen ist dieser 

Eckwert in diesem Zeitraum um rund 

289 % gestiegen.  

Der Anteil der Hilfen gem. § 27 Abs. 2 

SGB VIII an allen erzieherischen Hilfen 

liegt im Jahr 2015 im Durchschnitt aller 

Landkreise bei 2,9 % und damit unter 

dem landesweiten Vergleichswert, in den 

kreisfreien Städten hingegen mit 4,6 % 

deutlich über dem landesweiten Durch-

schnitt.  

Auch hier gilt: Bei den Hilfen nach § 27 

Abs. 2 SGB VIII handelt es sich zum Teil 

um sehr kleine Grundgesamtheiten. 

Dementsprechend verursachen ver-

gleichsweise geringe Fallzahlenänderun-

gen sehr starke Änderungsquoten in der 

prozentualen Fallzahlentwicklung. 

Tabelle 39 Anteil der Hilfen gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII (inkl. der Hilfen für junge Volljährige) 

an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2015 in % 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 0,0 / 46,0   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie Städte 0,0 / 9,1  

niedrigster/höchster Wert kreisangehörige 

Städte 
0,0 / 6,1  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 0,0 / 46,0   

Ø kreisfreie Städte 4,6 -1,3 

Ø kreisangehörige Städte 2,2 29,5 

Ø Landkreise 2,9 288,9 

Ø RLP gesamt 3,4 64,6 

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil 

der Hilfen gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII im 

landesweiten Durchschnitt auf 3,4 % ge- 

stiegen. Den mit Abstand höchsten An-

teilswert verzeichnet ein Landkreis 

(46,0 %).

  



 

93 
 

Anteil der verschiedenen Hilfeseg-

mente an allen Hilfen zur Erziehung 

In der nachfolgenden Tabelle werden 

noch einmal die Anteile der verschiede-

nen Hilfesegmente zusammenfassend 

dargestellt. Diese Darstellung verdeut-

licht, dass im Jahr 2015 landesweit über 

die Hälfte der Hilfen zur Erziehung ambu-

lante Hilfen sind. Den geringsten Anteil 

nehmen die teilstationären Hilfen ein. 

Tabelle 40 Anteil der verschiedenen Hilfesegmente (ambulant, teilstationär, stationär und 

Vollzeitpflege in eigener Kostenträgerschaft) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 

29-35, 41 SGB VIII) im Jahr 2015 

 Anteil  
ambulante 

Hilfen 

Anteil  
teilstationäre 

Hilfen 

Anteil  
stationäre 

Hilfen 

Anteil  

Vollzeitpflege 

niedrigster/höchster 

Wert RLP 
31,6 / 70,3 0,3 / 19,0 7,9 / 32,6 12,1 / 38,6 

niedrigster/höchster 

Wert kreisfreie Städte 
31,6 / 62,5 4,2/ 19,0 12,4 / 32,6 12,9/ 38,6 

niedrigster/höchster 

Wert kreisangehörige 

Städte 

46,3 / 57,5 1,6 / 14,8 16,5 / 22,6 13,6 / 26,2 

niedrigster/höchster 

Wert Landkreise 
36,9 / 70,3 0,3 / 15,2 7,9 / 28,6 12,1 / 30,4 

Ø kreisfreie Städte 47,9 8,1 24,1 19,9 

Ø kreisangehörige Städ-

te 
52,8 8,8 18,7 19,7 

Ø Landkreise 55,4 6,1 20,7 17,7 

Ø RLP gesamt 52,8 7,0 21,6 18,6 
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4.3.3 Durchschnittliche Dauer 
der beendeten Hilfen zur Erzie-
hung12 

Betrachtet man die durchschnittliche 

Dauer der in den Jahren 2008, 2012 und 

2015 beendeten Hilfen zur Erziehung, so 

wird deutlich, dass insbesondere die 

durchschnittliche Dauer der Hilfen nach 

§ 29 SGB VIII (Soziale Gruppenarbeit) in 

Rheinland-Pfalz angestiegen ist und sich 

von 2008 bis 2015 etwa verdoppelt hat 

(von rund 8 Monaten auf 15 Monate). 

Demgegenüber hat sich die durchschnitt-

liche Dauer der Hilfen gemäß § 30 

SGB VIII (Erziehungsbeistand-

schaft/Betreuungshelfer) über die Jahre 

hinweg nur leicht verändert. Ein konstan-

ter, leichter Anstieg der Hilfedauer zeigt 

sich bei der Sozialpädagogischen Famili-

enhilfe (§ 31 SGB VIII). Die Dauer der 

Hilfen nach § 32 SGB VIII (Betreuung in 

einer Tagesgruppe) und § 34 SGB VIII 

(Heimerziehung, sonstige betreute Wohn-

form) sind nach einem Rückgang zwi-

schen 2008 und 2012 in den Folgejahren 

wieder leicht angestiegen (siehe folgende 

Abbildung). Die Dauer der Hilfen nach 

§ 33 SGB VIII (Vollzeitpflege) ist zwi-

schen 2008 und 2015 geringfügig gesun-

ken. 

 

Abbildung 23 Durchschnittliche Dauer der im jeweiligen Jahr beendeten Hilfen zur Erziehung (§§ 29-
34 SGB VIII) in Rheinland-Pfalz im Vergleich der Jahre 2008, 2012 und 2015 (Angaben in Monaten) 
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Tabelle 41 Durchschnittliche Dauer der im Jahr 2014 und 2015 beendeten Hilfen zur Erziehung in Monaten (§§ 29 bis 31 SGB VIII)  

 

 

§ 29 SGB VIII 

Soziale Gruppenarbeit 

§ 30 SGB VIII 

Erziehungsbeistand/ 

Betreuungshelfer 

§ 31 SGB VIII 

SPFH 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

niedrigster/höchster Wert RLP 1,9 / 24,4 1,9 / 30,0 8,1 / 21,0 6,5 / 18,2 8,4 / 29,4 12,2 / 29,4 

niedrigster/höchster Wert kreis-

freie Städte 
1,9 / 20,9 1,9 / 16,7 10,5/ 18,9 10,3 / 16,0 12,9 / 29,4 14,2 / 24,5 

niedrigster/höchster Wert kreis-

angehörige Städte 
4,4 / 4,4 8,8 / 21,1 10,3 / 21,0 6,5 / 16,3 14,6 / 26,1 13,7 / 22,3 

niedrigster/höchster Wert Land-

kreise 
3,7 / 24,4 4,1 / 30,0 8,1 / 18,3 6,7 / 18,2 8,4 / 27,6 12,2 / 29,4 

Ø kreisfreie Städte 11,8 11,3 14,2 12,4 17,5 17,9 

Ø kreisangehörige Städte 5,3 13,0 13,2 14,1 17,9 18,7 

Ø Landkreise 16,8 17,2 13,2 13,4 18,3 19,0 

Ø RLP gesamt 14,7 15,0 13,5 13,1 18,1 18,6 
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Tabelle 42 Durchschnittliche Dauer der im Jahr 2014 und 2015 beendeten Hilfen zur Erziehung in Monaten (§§ 32 bis 34 SGB VIII) 

 § 32 SGB VIII 

Tagesgruppe 

§ 33 SGB VIII 

Vollzeitpflege 

§ 34 SGB VIII 

Heimerziehung 

(Heimerziehung und betreute 
Wohnform) 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

niedrigster/höchster Wert RLP 12,8 / 35,9 11,3 / 35,6 19,2 / 59,1 12,6 / 57,5 11,6 / 33,0 13,5 / 34,5 

niedrigster/höchster Wert kreisfreie Städte 15,9 / 25,6 18,8 / 30,6 21,9 / 52,3 12,6 / 48,1 11,6 / 30,6 14,0 / 34,5 

niedrigster/höchster Wert kreisangehörige 

Städte 
12,8 / 20,8 22,8 / 22,8 22,9 / 44,9 18,1 / 25,1 15,5 / 24,4 19,4 / 27,2 

niedrigster/höchster Wert Landkreise 16,5 / 35,9 11,3 / 35,6 19,2 / 59,1 16,6 / 57,5 15,6 / 33,0 13,5 / 31,3 

Ø kreisfreie Städte 21,8 23,4 35,6 31,2 18,0 19,9 

Ø kreisangehörige Städte 18,0 24,6 27,2 21,7 22,8 21,6 

Ø Landkreise 25,6 26,2 32,6 32,1 21,7 20,9 

Ø RLP gesamt 23,6 25,0 33,2 31,0 20,3 20,6 
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Die durchschnittliche Dauer der einzelnen 

Hilfen zur Erziehung variiert in Abhängig-

keit von der jeweiligen Hilfeart in hohem 

Maße. Während Hilfen nach § 31 

SGB VIII (SPFH) im landesweiten Durch-

schnitt im Jahr 2015 etwa 19 Monate 

dauern, liegen die Durchschnittswerte für 

Hilfen nach § 29 SGB VIII (Soziale Grup-

penarbeit) und Hilfen nach § 30 SGB VIII 

(Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer) 

mit einer Dauer von etwa 15 bzw. 13 Mo-

naten deutlich darunter.  

Insgesamt von längerer Durchschnitts-

dauer sind die teilstationären und statio-

nären Hilfen: Die durchschnittliche Dauer 

einer Hilfe nach § 32 SGB VIII (Betreu-

ung in einer Tagesgruppe) liegt im Jahr 

2015 bei 25 Monaten, bei Hilfen nach 

§ 34 SGB VIII (Heimerziehung, sonstige 

betreute Wohnform) bei rund 21 Mona-

ten. Deutlich länger dauerte im Jahr 2015 

die Unterbringung in einer Pflegefamilie 

(§ 33 SGB VIII) mit einer durchschnittli-

chen Dauer von 31 Monaten. 
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4.3.4 Pro-Kopf-Bruttoausgaben 
für Hilfen zur Erziehung 

Ein Blick auf die Pro-Kopf-

Bruttoausgaben für die Hilfen zur Erzie-

hung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) 

in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2005 bis 

2015 zeigt, dass diese über die Jahre 

hinweg kontinuierlich angestiegen sind. 

Hier zeigen sich deutliche Unterschiede 

zwischen den Landkreisen einerseits und 

den kreisfreien bzw. großen kreisangehö-

rigen Städten andererseits. Während die 

Landkreise im Durchschnitt im Jahr 2015 

404 Euro pro Kind/Jugendlichem unter 21 

Jahren ausgegeben haben, liegen die 

Pro-Kopf-Bruttoausgaben in den kreis-

freien Städten mit 674 Euro und in den 

großen kreisangehörigen Städten mit 798 

Euro deutlich über dem landesweiten 

Vergleichswert von 499 Euro (siehe fol-

gende Abbildung). Die Pro-Kopf-

Bruttoausgaben sind dabei insbesondere 

in den großen kreisangehörigen Städten 

im Jahresvergleich 2014/2015 noch ein-

mal stärker angestiegen, während bei 

den kreisfreien Städten die Pro-Kopf-

Bruttoausgaben leicht zurückgegangen 

sind. 

 

Abbildung 24 Entwicklung der Pro-Kopf-Bruttoausgaben für die Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 
29-35, 41 SGB VIII) in den Landkreisen, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten in Rhein-
land-Pfalz und im Landesdurchschnitt in den Jahren 2005 bis 2015 (in Euro) 
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Im Landesdurchschnitt haben sich die 

Pro-Kopf-Ausgaben für die Hilfen zur 

Erziehung im Jahresvergleich 2014/2015 

um 2,3 % erhöht. Im Vergleich weisen die 

kreisangehörigen Städte den größten 

Anstieg auf (4,4 %), während sich die 

durchschnittlichen Ausgaben in den kreis-

freien Städten um 2,5 % reduziert haben.  

Insgesamt weisen die kreisangehörigen 

Städte die höchsten durchschnittlichen 

Pro-Kopf-Ausgaben auf, während diese 

in den Landkreisen unter dem landeswei-

ten Durchschnitt liegen. 

Tabelle 43 Bruttoausgaben HZE gesamt (Pro-Kopf-Ausgaben für Hilfen zur Erziehung 

(§§ 27 Abs. 2, 29 – 35, 41 SGB VIII) pro Kind/Jugendlichem unter 21 Jahren in Euro13  

 Pro-Kopf-
Ausgaben 2015 

2014 bis 2015 
in % 

2005 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
198,0 / 1.184,8     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
450,2 / 1.157,7   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
577,3 / 1.184,8   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
198,0 / 598,8     

Ø kreisfreie Städte 673,7 -2,5 53,2 

Ø kreisangehörige Städte 798,3 4,4 146,8 

Ø Landkreise 403,6 1,1 100,0 

Ø RLP gesamt 498,9 2,3 90,7 

Im Jahr 2015 wurden in Rheinland-Pfalz 

durchschnittlich rund 499 Euro pro Kind/ 

Jugendlichem unter 21 Jahren für die 

Hilfen zur Erziehung aufgewendet. Die 

niedrigsten Pro-Kopf-Ausgaben mit  

198 Euro finden sich in einem Landkreis, 

die höchsten diesbezüglichen Ausgaben 

verzeichnet eine kreisangehörige Stadt 

mit rund 1.185 Euro.
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Anteil der Ausgaben für die ver-

schiedenen Hilfesegmente 

Hilfen nach § 34 SGB VIII machen im 

Jahr 2015 landesweit mit einem Anteil 

von rund 53 % den Großteil der Ausga-

ben der Hilfen zur Erziehung aus, obwohl 

lediglich rund 22 % aller Hilfen zur Erzie-

hung stationäre Hilfen sind (vergleiche 

Abschnitt 4.3.2). Demgegenüber entfällt 

auf die ambulanten Hilfen landesweit mit 

rund 19 % ein wesentlich kleinerer Anteil 

der Ausgaben, obwohl diese landesweit 

über die Hälfte aller Hilfen zur Erziehung 

ausmachen (rund 53 %). 

Tabelle 44 Anteil der Ausgaben für die verschiedenen Hilfesegmente (ambulant, teilstatio-

när, stationär, Vollzeitpflege) im Jahr 2015  

 Anteil für  
ambulante 

Hilfen  
(§§ 29-31 
SGB VIII) 

Anteil für 
teilstationäre 

Hilfen  
(§ 32 

SGB VIII) 

Anteil für stati-
onäre Hilfen              

(§ 34 SGB VIII) 

Anteil für  
Vollzeitpflege  

(§ 33 SGB VIII) 

niedrigster/höchster 

Wert RLP 
6,9 / 33,7 0,3 / 21,0 32,8 / 67,8 7,3 / 34,9 

niedrigster/höchster 

Wert kreisfreie Städte 
6,9 / 26,9 5,3 / 21,0 32,8 / 67,0 7,6 / 24,4 

niedrigster/höchster 

Wert kreisangehörige 

Städte 

13,4 / 23,2 4,6 / 16,5 41,0 / 56,1 11,5 / 25,3 

niedrigster/höchster 

Wert Landkreise 
10,5 / 33,7 0,3 / 19,5 35,9 / 67,8 7,3 / 34,9 

Ø kreisfreie Städte 17,9 10,1 54,4 15,8 

Ø kreisangehörige 

Städte 
17,2 11,4 51,2 18,2 

Ø Landkreise 20,7 8,2 52,4 17,1 

Ø RLP gesamt 19,4 9,2 53,1 16,7 
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4.4 Eingliederungshilfe gem. 
§ 35a SGB VIII14  

Im Jahr 2015 wurden landesweit 7.071 

Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 

(inkl. Frühförderfälle) gewährt. Davon 

entfallen 5.135 Hilfen auf die Landkreise, 

1.643 Hilfen auf die kreisfreien Städte 

und weitere 293 Fälle auf die großen 

kreisangehörigen Städte in Rheinland-

Pfalz. Bezogen auf die jeweilige Bevölke-

rung in den Städten und Landkreisen 

zeigt sich, dass in den Landkreisen 

durchschnittlich 9,4 Maßnahmen gem. 

§ 35a SGB VIII pro 1.000 Kinder und Ju-

gendliche unter 21 Jahren gewährt wur-

den, was in etwa dem Landesdurch-

schnitt entspricht (9,1). Etwas unter die-

sem Wert liegen die kreisfreien Städte mit 

einem Eckwert von etwa 8,5 Hilfen. Die 

kreisangehörigen Städte verzeichnen im 

Jahr 2015 mit 8,1 den niedrigsten Eck-

wert. 

 

Abbildung 25 Entwicklung des Eckwerts der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII und der Früh-
förderfälle in den Landkreisen, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten in Rheinland-Pfalz 
und im Landesdurchschnitt in den Jahren 2002 bis 2015 und 2014 bis 2015 (Angaben in Prozent) 
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Jahresvergleich 2014/2015 bestätigt sich 

diese Tendenz nicht mehr: während die 

Eckwerte der kreisfreien Städte mit minus 

6,2 % rückläufig sind (diese Tendenz 

zeigte sich bereits im Jahresvergleich 

2013/2014), ist der Eckwert der Einglie-
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4.4.1 Relative Inanspruchnahme 
(Eckwert) der Eingliederungshil-
fe inkl. Frühförderung  

In diesem Abschnitt wird nun die relative 

Inanspruchnahme der Eingliederungshilfe 

gem. § 35a SGB VIII und die Frühförder-

fälle bezogen auf 1.000 Kinder und Ju-

gendliche unter 21 Jahren dargestellt. 

Im Durchschnitt von Rheinland-Pfalz hat 

sich der Eckwert für Hilfen gem. 

§ 35a SGB VIII (inklusive Frühförderung) 

von 2002 bis 2015 um rund 52 % erhöht. 

Die Zunahme fällt dabei in den kreisan-

gehörigen Städten mit etwa 104 % deut-

lich überdurchschnittlich aus. In Bezug 

auf die Höhe des Eckwerts zeigen sich 

keine gravierenden Unterschiede zwi-

schen Städten und Landkreisen. 

Tabelle 45 Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII (inkl. Frühförderung) (pro 1.000 junger 

Menschen bis 21 Jahre)  

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2002 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
3,0 / 18,9     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
3,1 / 14,6   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
5,0 / 15,1   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
3,0 / 18,9     

VØ kreisfreie Städte 8,5 -6,2 56,7 

Ø kreisangehörige Städte 8,1 1,9 103,7 

Ø Landkreise 9,4 10,6 49,2 

Ø RLP gesamt 9,1 5,8 51,8 

Im Landesdurchschnitt liegt der Eckwert 

der Eingliederungshilfe gem. § 35a 

SGB VIII im Jahr 2015 bei 9,1 pro 1.000 

junger Menschen. Sowohl der niedrigste  

als auch der höchste diesbezügliche Wert 

findet sich jeweils in einem rheinland-

pfälzischen Landkreis.
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4.4.2 Durchschnittliche Dauer 
der beendeten Eingliederungs-
hilfen15 

Die durchschnittliche Dauer der Einglie-

derungshilfen gem. § 35a SGB VIII ist 

landesweit im Jahresvergleich 2014 und 

2015 leicht angestiegen. Im Vergleich 

weisen die Städte in Rheinland-Pfalz eine 

überdurchschnittliche Dauer auf, während 

die durchschnittliche Dauer in den Land-

kreisen unterdurchschnittlich ausfällt. 

Tabelle 46 Durchschnittliche Dauer der im Jahr 2014 und 2015 beendeten Eingliederungshil-

fen gem. § 35a SGB VIII in Monaten (in Monaten)  

 2014 2015 

niedrigster/höchster Wert RLP 9,0 / 36,2 10,1 / 38,6 

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
9,0 / 34,0 11,1 / 38,6 

niedrigster/höchster Wert kreisan-

gehörige Städte 
21,9 / 31,0 15,8 / 31,8 

niedrigster/höchster Wert Landkrei-

se 
14,8 / 36,2 10,1 / 32,9 

Ø kreisfreie Städte 23,7 24,8 

Ø kreisangehörige Städte 27,9 26,5 

Ø Landkreise 21,3 22,6 

Ø RLP gesamt 22,4 23,5 

In Rheinland-Pfalz hat sich die durch-

schnittliche Dauer der im Jahr 2015 be-

endeten Eingliederungshilfen von 22,4 

auf 23,5 Monate erhöht. Die niedrigste 

durchschnittliche Dauer liegt im  

Jahr 2015 bei 10,1 Monaten und findet 

sich in einem Landkreis. Die höchste 

Durchschnittsdauer verzeichnet mit 38,6 

Monaten eine kreisfreie Stadt.
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4.4.3 Pro-Kopf-Bruttoausgaben 
für die Eingliederungshilfen 

Im Durchschnitt von Rheinland-Pfalz ha-

ben sich die Bruttoausgaben für Hilfen 

gem. § 35a SGB VIII je Kind/ Jugendli-

chem unter 21 Jahren von 2014 bis 2015 

um rund 7 % erhöht. Seit dem Jahr 2005 

konnte eine Steigerung der Ausgaben um 

etwa 197 % verzeichnet werden. Im Jah-

resvergleich weisen insbesondere die 

Landkreise einen überdurchschnittlichen 

Anstieg in Höhe von 10,7 % auf. Im Ver-

gleich weisen die kreisfreien Städte deut-

lich überdurchschnittliche Pro-Kopf-

Ausgaben auf, während die durchschnitt-

lichen Ausgaben in den kreisangehörigen 

Städten und Landkreisen unter dem Lan-

desdurchschnitt liegen. 

Tabelle 47 Bruttoausgaben für Hilfen gem. § 35a SGB VIII (Pro-Kopf-Ausgaben für Hilfen 

gem. § 35a SGB VIII (inkl. Frühförderung) pro Kind/Jugendlichem unter 21 Jahren in Euro)16  

 Pro-Kopf-
Ausgaben 2015 

2014 bis 2015 
in % 

2005 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
12,1 / 188,8     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
36,7 / 188,8   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
20,4 / 81,0   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
12,1 / 180,2     

Ø kreisfreie Städte 103,3 0,5 188,5 

Ø kreisangehörige Städte 66,5 -1,5 186,1 

Ø Landkreise 62,4 10,7 196,7 

Ø RLP gesamt 72,8 6,6 197,3 

Insgesamt liegen die Pro-Kopf-

Bruttoausgaben für Hilfen gem. § 35a 

SGB VIII im gesamten Bundesland im 

Jahr 2015 bei rund 73 Euro pro jungem 

Mensch unter 21 Jahren. Die höchsten  

Bruttoausgaben für Hilfen gem. § 35a 

SGB VIII verzeichnet eine kreisfreie 

Stadt, die niedrigsten Ausgaben für die 

Eingliederungshilfe finden sich in einem 

rheinland-pfälzischen Landkreis.
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4.4.4 Relative Inanspruchnahme 
der Integrationshilfen an Schu-
len gem. § 35a SGB VIII 

Seit dem Erhebungsjahr 2012 werden im 

Rahmen der Erhebung der Fallzahlen der 

Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 

auch die Fallzahlen der Integrationshilfen 

an Schulen erhoben. Die Daten zeigen, 

dass der landesweite Eckwert im Jahres-

vergleich geringfügig von 3,6 auf 3,7 je 

1.000 junger Menschen zwischen 6 bis 

unter 15 Jahren gestiegen ist. Im Ver-

gleich weisen die kreisfreien Städte einen 

überdurchschnittlichen Eckwert auf, wäh-

rend der Eckwert in den kreisangehörigen 

Städten unter dem landesweiten Durch-

schnitt liegt. 

Tabelle 48 Integrationshilfen an Schulen gem. § 35a SGB VIII (pro 1.000 junger Menschen 

zwischen 6 und unter 15 Jahren)  

 2014 2015 

niedrigster/höchster Wert RLP 1,0 / 8,5 0,7 / 8,3 

niedrigster/höchster Wert kreisfreie Städte 1,0 / 8,5 1,4 / 8,3 

niedrigster/höchster Wert kreisangehörige 

Städte 
1,4 / 5,0 0,7 / 5,8 

niedrigster/höchster Wert Landkreise 1,4 / 6,6 1,7 / 7,3 

Ø kreisfreie Städte 4,0 4,1 

Ø kreisangehörige Städte 2,8 3,5 

Ø Landkreise 3,5 3,6 

Ø RLP gesamt 3,6 3,7 

Im Jahr 2015 wurden in Rheinland-Pfalz 

durchschnittlich 3,7 Integrationshilfen an 

Schulen gem. § 35a SGB VIII pro 1.000 

junger Menschen zwischen 6 und unter  

15 Jahren durchgeführt. Mit 0,7 findet 

sich der niedrigste Eckwert in einer kreis-

angehörigen Stadt, der höchste Eckwert 

mit 8,3 dagegen in einer kreisfreien Stadt. 
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4.5 Beratungen nach §§ 16, 17, 
18, 28 und 41 SGB VIII  

Der folgende Abschnitt befasst sich mit 

der Inanspruchnahme von Beratungen 

bei den Erziehungsberatungsstellen und 

den Ehe-, Lebens- und Familienbera-

tungsstellen. Hierbei werden neben den 

Fallzahlen der Hilfen nach § 16 SGB VIII 

(Allgemeine Förderung der Erziehung in 

der Familie), nach den §§ 17 und 

18 SGB VIII (Beratung in Fragen der 

Partnerschaft, Trennung und Scheidung 

bzw. Beratung und Unterstützung bei 

Ausüben der Personensorge) auch die 

Fallzahlen der Erziehungsberatung nach 

§ 28 SGB VIII sowie der Hilfen für junge 

Volljährige nach § 41 SGB VIII darge-

stellt. 

Im Jahr 2015 gab es in Rheinland-Pfalz 

insgesamt 22.946 Beratungen durch die 

Beratungsstellen. Anhand dieser Grö-

ßenordnung wird deutlich, dass Beratun-

gen, v. a. gewährt im Rahmen der Para-

graphen 17, 18 und 28 SGB VIII, im Leis-

tungsspektrum der Kinder- und Jugend-

hilfe eine nicht unerhebliche Bedeutung 

einnehmen.  

Von den Beratungen entfallen 607 Bera-

tungen auf den § 16 SGB VIII; 5.701 Be-

ratungen wurden gem. §§ 17, 18 

SGB VIII durchgeführt. Die Fallzahl im 

Bereich der Erziehungsberatung beträgt 

15.923. Zudem fanden in 2015 715 Bera-

tungen für junge Volljährige statt. Aus der 

folgenden Abbildung wird ersichtlich, 

dass Beratungen gem. § 28 SGB VIII im 

Spektrum der Beratungsleistungen der 

freien Träger im Jahr 2015 mehr als zwei 

Drittel aller Beratungsleistungen ausma-

chen (69,4 %), gefolgt von den Beratun-

gen nach §§ 17, 18 SGB VIII mit rund 

25 %. Entsprechend der geringen Fall-

zahlen der Beratungen nach 

§ 16 SGB VIII und § 41 SGB VIII fällt 

auch ihr Anteil mit 2,6 % bzw. 3,1 % rela-

tiv gering aus. Deutlich wird in der fol-

genden Abbildung darüber hinaus, dass 

der Anteil der Beratungen gem. 

§ 28 SGB VIII am Gesamtspektrum aller 

Beratungen seit 2007 deutlich gestiegen 

ist.  
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Abbildung 26 Verteilung der Anteile der einzelnen Beratungen nach §§ 16, 17 und 18, 28, 41 
SGB VIII an allen Beratungsleistungen der Beratungsstellen (§§ 16, 17, 18, 28, 41 SGB VIII) in Rhein-
land-Pfalz in den Jahren 2007 und 2015 (Angaben in %) 
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Beratungen nach § 16 SGB VIII  

Beratungen nach § 16 SGB VIII machen 

nur einen sehr geringen Teil der Bera-

tungstätigkeit der Erziehungs- und Ehe-, 

Familien- und Lebensberatungsstellen in 

Rheinland-Pfalz aus. Landesweit liegt der 

diesbezügliche Eckwert bei 0,9 Beratun-

gen je 1.000 unter 18-Jähriger, wobei 

sich zwischen den Landkreisen, kreis-

freien Städten und kreisangehörigen 

Städten Unterschiede zeigen. In letzteren 

finden kaum Beratungen nach § 16 

SGB VIII statt, wohingegen in den kreis-

freien Städten vergleichsweise viele ent-

sprechende Beratungen erfolgen. 

Insgesamt ist der Eckwert der Beratun-

gen nach § 16 SGB VIII im Jahresver-

gleich 2014 und 2015 landesweit um rund 

27 % gestiegen, dies besonders deutlich 

in den kreisfreien Städten. 

Tabelle 49 Beratungen nach § 16 SGB VIII bei Beratungsstellen von freien und kommuna-

len Trägern pro 1.000 junger Menschen unter 18 Jahren im Jahr 201517 

 2015 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 0,0 / 8,8   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
0,0 / 8,8  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
0,0 / 0,2  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 0,0 / 3,5   

Ø kreisfreie Städte 1,9 29,9 

Ø kreisangehörige Städte 0,1 -2,4 

Ø Landkreise 0,7 23,5 

Ø RLP gesamt 0,9 27,0 

Landesweit liegt der diesbezügliche Eck-

wert bei 0,9 Beratungen je 1.000 unter 

18-Jähriger. Den höchsten Beratungs- 

eckwert verzeichnet im Jahr 2015 eine 

kreisfreie Stadt mit 8,8 Beratungen je 

1.000 junger Menschen unter 18 Jahren

.
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Beratungen nach §§ 17 und 18 

SGB VIII 

Mit einem landesweiten Eckwert von 8,8 

machen die Beratungen nach den §§ 17 

und 18 SGB VIII einen weitaus größeren 

Teil der Beratungstätigkeit in rheinland-

pfälzischen Beratungsstellen aus, dies 

wiederum mit teils deutlichen Unterschie-

den zwischen Landkreisen, kreisangehö-

rigen und kreisfreien Städten. In den 

kreisfreien Städten des Landes erfolgten 

im Jahr 2015 die meisten Beratungen 

(Eckwert 15,0). 

Tabelle 50 Beratungen nach §§ 17/18 SGB VIII bei Beratungsstellen von freien und kom-

munalen Trägern pro 1.000 junger Menschen unter 18 Jahren im Jahr 2015 

 2015 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 0,0 / 28,6   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
0,9 / 28,6  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
0,7 / 11,2  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 0,0 / 27,3   

Ø kreisfreie Städte 15,0 -1,8 

Ø kreisangehörige Städte 5,6 -15,8 

Ø Landkreise 6,9 3,9 

Ø RLP gesamt 8,8 1,1 

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Eckwert 

der Beratungen gem. §§ 17, 18 SGB VIII 

landesweit gestiegen (plus 1,1 %), insbe- 

sondere in den Landkreisen. Der höchste 

Eckwert findet sich mit 28,6 in einer kreis-

freien Stadt.
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Beratungen nach § 28 SGB VIII  

Beratungen nach § 28 SGB VIII machen 

mit einem landesweiten Eckwert von et-

wa 25 Beratungen je 1.000 unter 18-

Jähriger auch im Berichtsjahr 2015 den 

Hauptteil der Beratungstätigkeit in den 

Beratungsstellen im Land Rheinland-

Pfalz aus. Dies vor allem in den kreis-

freien Städten, in denen der durchschnitt-

liche Eckwert bei 33 Beratungen je 1.000 

junger Menschen unter 18 Jahren liegt. In 

den kreisangehörigen Städten liegt dieser 

Wert bei rund 31 und somit ebenfalls 

über dem rheinland-pfälzischen Durch-

schnitt. Die Landkreise verzeichnen im 

Jahr 2015 demgegenüber einen unter-

durchschnittlichen Eckwert in Höhe von 

etwa 21 Beratungen. 

Tabelle 51 Beratungen nach § 28 SGB VIII bei Beratungsstellen von freien und kommuna-

len Trägern pro 1.000 junger Menschen unter 18 Jahren im Jahr 2015 

 2015 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 7,9 / 55,6   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
12,6 / 55,6  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
11,6 / 46,1  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 7,9 / 40,3   

Ø kreisfreie Städte 33,0 -3,8 

Ø kreisangehörige Städte 30,6 12,8 

Ø Landkreise 21,4 -3,6 

Ø RLP gesamt 24,7 -2,7 

Der Eckwert der Beratungen nach § 28 

SGB VIII hat zwischen 2014 und 2015 

landesweit abgenommen (minus 2,7 %), 

dies insbesondere in den kreisfreien 

Städten und Landkreisen.  

Die häufigsten Beratungen nach § 28 

SGB VIII fanden in einer kreisfreien Stadt 

statt, den niedrigsten Beratungseckwert 

verzeichnet hingegen ein rheinland-

pfälzischer Landkreis
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Beratungen nach § 41 SGB VIII 

Beratungen für junge Volljährige im Alter 

zwischen 18 bis unter 21 Jahren (nach 

§ 41 SGB VIII) machen im Vergleich nur 

einen geringen Teil der Beratungstätigkeit 

aus. Die kreisfreien Städte sowie die 

kreisangehörigen Städte weisen über-

durchschnittliche Eckwerte von 8,5 bzw. 

8,9 auf, während die Landkreise einen 

unterdurchschnittlichen Eckwert ver-

zeichnen (4,0 Beratungen je 1.000 18- 

bis unter 21-Jähriger).  

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Eckwert 

der Beratungen nach § 41 SGB VIII in 

Rheinland-Pfalz um 3,8 % gestiegen. 

Auffallend ist hierbei vor allem der An-

stieg des Eckwerts in den kreisfreien und 

kreisangehörigen Städten (23,6 % bzw. 

18,1 %). 

Tabelle 52 Beratungen nach § 41 SGB VIII bei Beratungsstellen von freien und kommuna-

len Trägern pro 1.000 junger Menschen im Alter zwischen 18 bis unter 21 Jahren im Jahr 

2015 

 2015 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 0,5 / 38,7   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
0,6 / 26,5  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
3,0 / 38,7  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 0,5 / 10,6   

Ø kreisfreie Städte 8,5 23,6 

Ø kreisangehörige Städte 8,9 18,1 

Ø Landkreise 4,0 -10,4 

Ø RLP gesamt 5,4 3,8 

Landesweit liegt der durchschnittliche 

Eckwert der Beratungen nach § 41 

SGB VIII im Jahr 2015 bei 5,4. Unter den 

Landkreisen befindet sich diesbezüglich  

der niedrigste Eckwert von 0,5, wohinge-

gen der höchste Beratungseckwert mit 

38,7 in einer kreisangehörigen Stadt zu 

finden ist.
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4.6 Angebote im Bereich der 
Kindertagesbetreuung18 

Eltern heute wünschen sich sehr deutlich 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

(BMFSFJ 2011: 13) – wozu u. a. der 

Ausbau an Kindertagesbetreuung ein 

zentraler Schritt ist. Dass Eltern Aufga-

ben in der Familie und im Erwerbsleben 

miteinander vereinbaren können, ist 

grundlegend für die (Weiter-)Entwicklung 

hin zu einer familiengerechten Infrastruk-

tur. Eine gut ausgebaute Kindertagesbe-

treuung, die die Aktivierung von Bil-

dungspotentialen, die Förderung von 

Selbstständigkeit und die Verbesserung 

von Start- und Teilhabechancen fördert, 

trägt zudem wesentlich zu guten Rah-

menbedingungen des Aufwachsens von 

jungen Menschen bei (vgl. BMFSFJ 

2013: 6).

In der Betrachtung der Entwicklung im 

Bereich der Kindertagesbetreuung der 

letzten vier Jahre zeigt sich, dass im Be-

reich der Kindertagesbetreuung für unter 

3-Jährige und in der Ganztagsbetreuung 

der unter 6-Jährigen ein kontinuierlicher 

Zuwachs der Platzzahlen in Rheinland-

Pfalz zu verzeichnen ist (siehe nachfol-

gende Abbildung). Wird der Blick auf die 

Entwicklung der Jahre 2013 bis 2015 

gerichtet, so zeigt sich, dass die Anzahl 

der Plätze für unter 3-Jährige in einer 

Kindertagesstätte (plus 7,3 %) sowie der 

Ganztagsplätze für unter 6-Jährige noch 

einmal deutlich zugenommen haben (plus 

12,2 %) (siehe folgende Abbildung). Bei 

den Hort-Plätzen für Kinder zwischen 

sechs und unter 15 Jahren gab es hinge-

gen kaum Veränderungen. 

 

Abbildung 27 Entwicklung des Eckwertes der Plätze in Kindertagesstätten für unter 3-Jährige, Ganz-
tagsplätze für unter 6-Jährige sowie Plätze für 6- bis unter 15-Jährige in Rheinland-Pfalz in den Jah-
ren 2011, 2013 und 2015 (pro 1.000 Personen der jeweiligen Altersgruppe) 
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Im folgenden Abschnitt wird näher auf die 

Angebote im Bereich der Kindertagesbe-

treuung in Rheinland-Pfalz eingegangen. 

Zunächst werden hierbei die Eckwerte für 

die Angebote im Bereich der Kinderta-

gesstätten für unter 3-Jährige und für 6- 

bis unter 15-Jährige sowie bezüglich der 

Ganztagsplätze für unter 6-Jährige abge-

bildet. Des Weiteren erfolgt eine Darstel-

lung der Eckwerte der vom Jugendamt 

mitfinanzierten Tagespflege. 
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Kindertagesstätten 

Im Durchschnitt von Rheinland-Pfalz hat 

sich der Eckwert "Kita-Plätze für 0- bis 

unter 3-Jährige" von 2014 bis 2015 um 

etwa 2 % erhöht. Im Vergleich fällt der 

Anstieg in den kreisfreien Städten deut-

lich stärker aus. Allerdings fällt der dies-

bezügliche Eckwert in den Landkreisen 

im Vergleich mit kreisfreien und kreisan-

gehörigen Städten im Jahr 2015 deutlich 

höher aus. 

Tabelle 53 Kita-Plätze für unter 3-Jährige: Plätze in Kitas (ohne Spiel- und Lernstuben) pro 

1.000 Kinder bis unter 3 Jahre 

 2015 2014 bis 2015 in % 2006 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
212,7 / 564,9     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
212,7 / 564,9   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
310,4 / 541,4   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
342,4 / 521,5     

Ø kreisfreie Städte 337,6 10,8 287,0 

Ø kreisangehörige Städ-

te 
407,4 2,4 364,7 

Ø Landkreise 437,1 -1,0 417,2 

Ø RLP gesamt 406,3 1,8 376,0 

Der Landesdurchschnitt liegt im Jahr 

2015 bei etwa 406 Plätzen in Kitas für 

unter 3- Jährige. Die wenigsten Plätze in  

diesem Bereich verzeichnet eine kreis-

freie Stadt, die meisten Plätze ebenfalls 

eine kreisfreie Stadt.
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Richtet man den Blick auf die Kita-Plätze 

für 6- bis unter 15- Jährige, so wird er-

sichtlich, dass der Eckwert von 2014 bis 

2015 im Durchschnitt von Rheinland-

Pfalz geringfügig um 1,3 % gefallen ist. 

Im Vergleich fällt der Rückgang in den 

kreisfreien Städten überdurchschnittlich 

aus. Insgesamt weisen aber dennoch die 

kreisfreien Städte wie schon im Vorjahr 

den höchsten durchschnittlichen Eckwert 

auf, die Landkreise den geringsten. 

Tabelle 54 Kita-Plätze für 6- bis unter 15-Jährige: Plätze in Kitas (ohne Spiel- und Lern-

stuben) pro 1.000 Kinder zwischen 6 und unter 15 Jahren 

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2006 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
0,0 / 90,6     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
2,7 / 90,6   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
0,0 / 49,2   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
0,0 / 69,2     

Ø kreisfreie Städte 47,1 -6,2 7,8 

Ø kreisangehörige Städ-

te 
26,5 -4,5 -9,5 

Ø Landkreise 18,7 2,6 23,6 

Ø RLP gesamt 26,3 -1,3 18,6 

Für den rheinland-pfälzischen Durch-

schnitt ergeben sich im Jahr 2015 exakt 

26,3 Kita-Plätze für 6- bis unter 15- Jähri- 

ge pro 1.000 Kinder. Den höchsten dies-

bezüglichen Platzzahlenwert verzeichnet 

eine kreisfreie Stadt (90,6).
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Im Hinblick auf den Eckwert "Ganztags-

plätze für Kinder unter 6 Jahren" zeigt 

sich, dass sich dieser im Durchschnitt 

von Rheinland-Pfalz von 2014 bis 2015 

erhöht hat (plus 6,3 %), dies besonders 

deutlich in den kreisangehörigen Städten. 

Dennoch weisen die Landkreise den 

höchsten durchschnittlichen Eckwert auf 

(449,0) - allerdings fallen die Unterschie-

de zwischen Städten und Landkreisen im 

Durchschnitt vergleichsweise gering aus. 

Tabelle 55 Ganztagsplätze für Kinder unter 6 Jahren: Plätze in Kitas (ohne Spiel- und Lern-

stuben) pro 1.000 Kinder unter 6 Jahren 

 2015 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 270,0 / 568,1   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
270,0 / 536,6  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
333,3 / 499,3  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 332,3 / 568,1   

Ø kreisfreie Städte 419,4 9,2 

Ø kreisangehörige Städte 424,0 16,8 

Ø Landkreise 449,0 4,6 

Ø RLP gesamt 439,3 6,3 

Der Landesdurchschnitt der Ganztags-

plätze für Kinder unter 6 Jahren liegt im 

Jahr 2015 bei rund 439 Plätzen pro 1.000 

Kinder. Der niedrigste Plattzahlenwert bei  

den Ganztagsplätzen entfällt auf eine 

kreisfreie Stadt, der höchste auf einen 

Landkreis.
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Tagespflege  

Im Durchschnitt von Rheinland-Pfalz hat 

sich der Eckwert „vom Jugendamt mitfi-

nanzierte Tagespflege“ im Vergleich zum 

Vorjahr um rund 5 % reduziert, dies ins-

besondere in den kreisangehörigen Städ-

ten. Im Vergleich weisen die kreisfreien 

Städte im Jahr 2015 mit 22,4 den höchs-

ten diesbezüglichen Eckwert auf. 

Tabelle 56 Vom Jugendamt mitfinanzierte Tagespflege (pro 1.000 junge Menschen unter 

15 Jahren) 

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2006 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 1,6 / 50,9     

niedrigster/höchster Wert kreis-

freie Städte 
11,4 / 50,9   

niedrigster/höchster Wert kreis-

angehörige Städte 
1,6 / 22,9   

niedrigster/höchster Wert Land-

kreise 
4,4 / 24,0     

Ø kreisfreie Städte 22,4 -3,7 324,6 

Ø kreisangehörige Städte 8,0 -30,6 109,9 

Ø Landkreise 14,5 -4,9 296,9 

Ø RLP gesamt 16,3 -5,2 303,6 

Im rheinland-pfälzischen Durchschnitt 

entfallen im Jahr 2015 genau 16,3 Plätze 

auf die vom Jugendamt mitfinanzierte 

Tagespflege pro 1.000 junger Menschen 

unter 15 Jahren. Den niedrigsten Platz- 

zahleneckwert verzeichnet eine kreisan-

gehörige Stadt (1,6), der höchste Wert 

entfällt hingegen auf eine kreisfreie Stadt 

(50,9).
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4.7 Jugendarbeit, Jugendsozi-
alarbeit, Schulsozialarbeit und 
erzieherischer Kinder- und 
Jugendschutz 

In der nachfolgenden Tabelle werden die 

Personalstellen in den Bereichen Ju-

gendarbeit (§ 11 SGB VIII), (schulbezo-

gene) Jugendsozialarbeit und Jugendbe-

rufshilfe (§ 13 SGB VIII) sowie erzieheri-

scher Kinder- und Jugendschutz (§ 14 

SGB VIII) dargestellt.  

Die Landkreise haben in diesen Berei-

chen im Jahr 2015 einen unterdurch-

schnittlichen Personalstelleneckwert von 

9,97 je 10.000 junger Menschen unter 21 

Jahren. Dieser Wert liegt somit um 2,72 

Eckwertpunkte unter dem Durchschnitt 

von Rheinland-Pfalz. Die kreisfreien 

Städte haben im Vergleich zum landes-

weiten Durchschnitt einen höheren Per-

sonalstelleneckwert (19,27). 

Tabelle 57 Personalstellen in den Bereichen Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), Kinder- und 

Jugendschutz (§ 14 SGB VIII), (schulbezogene) Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe 

(§ 13 SGB VIII) je 10.000 junge Menschen unter 21 Jahren  

 2015 

niedrigster/höchster Wert RLP 4,90 / 45,68 

niedrigster/höchster Wert kreisfreie Städte 9,42 / 45,68 

niedrigster/höchster Wert kreisangehörige 

Städte 
9,58 / 23,83 

niedrigster/höchster Wert Landkreise 4,90 / 15,59 

Ø kreisfreie Städte 19,27 

Ø kreisangehörige Städte 15,41 

Ø Landkreise 9,97 

Ø RLP gesamt 12,69 

Der Landesdurchschnitt in Rheinland-

Pfalz liegt bei 12,69 Personalstellen in 

den Bereichen Jugendarbeit, Kinder- und 

Jugendschutz, Jugendsozialarbeit und 

Jugendberufshilfe im Jahr 2015. Der  

niedrigste Personalstellenwert entfällt auf 

einen rheinland-pfälzischen Landkreis, 

der höchste Wert hingegen auf eine 

kreisfreie Stadt.
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In der folgenden Tabelle werden die Per-

sonalstellen untergliedert in Jugendarbeit 

und erzieherischer Kinder- und Jugend-

schutz (§§ 11, 14 SGB VIII), Jugendsozi-

alarbeit (ohne Schulsozialarbeit), schul-

bezogene Jugendsozialarbeit und Ju-

gendberufshilfe (jeweils § 13 SGB VIII) 

beleuchtet. 

Tabelle 58 Personalstellen in den Bereichen Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), erzieherischer 

Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII), (schulbezogene) Jugendsozialarbeit und Ju-

gendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) je 10.000 junge Menschen unter 21 Jahren im Jahr 2015 

 §§ 11, 
14 SGB VIII 
(Jugendar-

beit, Kinder- 
und Jugend-

schutz) 

§ 13 SGB VIII 
Jugendsozialar-

beit (ohne 
Schulsozialar-

beit) 

§ 13 SGB VIII 
(schulbezogene 
Jugendsozialar-

beit) 

§ 13 SGB VIII 

(Jugendberufs-
hilfe) 

niedrigs-

ter/höchster Wert 

RLP 

0,49 / 21,70 0,00 / 16,27 1,85 / 12,36 0,00 / 5,68 

niedrigs-

ter/höchster Wert 

kreisfreie Städte 

0,77 / 21,7 0,0 / 16,27 3,35 / 10,62 0,00 / 5,68 

niedrigs-

ter/höchster Wert 

kreisangehörige 

Städte 

3,49 / 8,44 0,0 / 4,23 1,85 / 12,36 0,00 / 3,53 

niedrigs-

ter/höchster Wert 

Landkreise 

0,49 / 7,11 0,00 / 3,87 2,40 / 10,28 0,00 / 5,47 

Ø kreisfreie Städ-

te 
8,15 2,27 6,59 2,26 

Ø kreisangehöri-

ge Städte 
6,10 2,22 5,91 1,18 

Ø Landkreise 3,48 0,87 4,73 0,96 

Ø RLP gesamt 4,86 1,30 5,28 1,32 

 

Die Personalstellen in den Bereichen 

Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und 

Jugendschutz (§§ 11, 14 SGB VIII) liegen 

im Durchschnitt von Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2005 bei 4,86 Eckwertpunkten. Ei-

nen wesentlich niedrigeren Wert im Ver-

gleich zu den Personalstellen in der Ju-

gendarbeit und dem erzieherischen Kin-

der- und Jugendschutz ergibt sich für die 

Personalstellen in der Jugendsozialarbeit 

(ohne Schulsozialarbeit) nach § 13 

SGB VIII. Dieser liegt im Jahr 2015 für 

das Land Rheinland-Pfalz bei 1,30. Hin-

sichtlich der schulbezogenen Jugendso-
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zialarbeit nach § 13 SGB VIII fällt der 

Eckwert wieder höher aus: Das gesamte 

Land Rheinland-Pfalz verzeichnet im Jahr 

2015 einen durchschnittlichen Personal-

stelleneckwert von 5,28. Die Personal-

stellen in dem Bereich Jugendberufshilfe 

(§ 13 SGB VIII) fallen demgegenüber 

wieder deutlich geringer aus und liegen 

im Landesdurchschnitt bei 1,32 Eckwert-

punkten.  

Insgesamt fällt auf, dass die kreisfreien 

Städte im Vergleich die höchsten durch-

schnittlichen Eckwerte aufweisen, wäh-

rend sich die niedrigsten durchschnittli-

chen Eckwerte jeweils bei den Landkrei-

sen finden lassen. 
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Die nächste Tabelle zeigt die Brutto-

Ausgaben für Jugendarbeit, Jugendsozi-

alarbeit und erzieherischer Kinder- und 

Jugendschutz (§§ 11, 13, 14 SGB VIII) 

pro Kind/Jugendlichem unter 21 Jahren 

auf. Insgesamt wurden im Jahr 2015 in 

Rheinland-Pfalz rund 38 Millionen Euro 

für diese Bereiche aufgewendet. 

Mit rund 94 Euro pro Kind/Jugendlichem 

unter 21 Jahren weisen die kreisfreien 

Städte im Jahr 2015 die höchsten Pro-

Kopf-Ausgaben auf, gefolgt von den 

kreisangehörigen Städten mit rund 79 

Euro. Die rheinland-pfälzischen Landkrei-

se haben hingegen mit 34,3 Euro einen 

deutlich geringeren Wert zu verzeichnen.  

Tabelle 59 Brutto-Pro-Kopf-Ausgaben für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer 

Kinder-  und Jugendschutz gem. §§ 11, 13, 14 SGB VIII (Ausgaben je jungem Menschen 

unter 21 Jahren) in Euro 

 2015 

niedrigster/höchster Wert RLP 16,0 / 344,4 

niedrigster/höchster Wert kreisfreie Städte 32,2 / 344,4 

niedrigster/höchster Wert kreisangehörige 

Städte 
35,6 / 126,2 

niedrigster/höchster Wert Landkreise 16,0 / 68,1 

Ø kreisfreie Städte 93,8 

Ø kreisangehörige Städte 78,7 

Ø Landkreise 34,3 

Ø RLP gesamt 52,1 

Die durchschnittlichen Brutto-Pro-Kopf-

Ausgaben für Jugendarbeit bzw. Jugend-

sozialarbeit liegen im Landesdurchschnitt  

im Jahr 2015 bei rund 52 Euro pro Ju-

gendlichen unter 21 Jahren.
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4.8 Inobhutnahmen und Sor-
gerechtsentzüge 

Im Folgenden werden mit den Inobhut-

nahmen gem. § 42 SGB VIII und den 

Entzügen der elterlichen Sorge durch die 

Gerichte (§ 1666 BGB) die beiden deut-

lichsten Indikatoren für Fälle von (dro-

hender) Kindeswohlgefährdung darge-

stellt. Während sich die Fallzahlen der 

Sorgerechtsentzüge seit 2008 nur unwe-

sentlich verändert haben, sank die An-

zahl der Inobhutnahmen durch die Ju-

gendämter zwischen 2012 und 2013 zu-

nächst, stieg danach aber wieder an. 

Im Jahr 2015 gab es landesweit 2,07 

Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII pro 

1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 

Jahren. Im Bereich der Sorgerechtsent-

züge waren es 0,91 Maßnahmen gem. 

§ 1666 BGB pro 1.000 unter 18-Jähriger, 

die im Jahr 2015 durchgeführt wurden. 

 

Abbildung 28 Entwicklung der Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und der Sorgerechtsentzüge (§ 1666 
BGB) in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2005 bis 2015 (pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren) 

 

Bei den weiteren Angaben in diesem Ka-

pitel muss berücksichtigt werden, dass es 

sich hier durchweg um sehr kleine 

Grundgesamtheiten handelt. Vergleichs-

weise geringe Fallzahländerungen bewir-

ken in der prozentualen Fallzahlentwick-

lung daher extreme Änderungsquoten, 

die jedoch nur wenig Aussagekraft besit-

zen. Aus diesem Grunde werden die 

Entwicklungen in Eckwertpunkten und mit 

zwei Nachkommastellen dargestellt.
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Im Durchschnitt von Rheinland-Pfalz hat 

sich der Eckwert „Inobhutnahmen“ von 

2002 bis 2015 um 1,17 Eckwertpunkte 

erhöht. Im Vergleich weisen die Land-

kreise den höchsten Anstieg auf, wäh-

rend die kreisfreien Städte im Vergleich 

im Jahr 2015 den höchsten durchschnitt-

lichen Eckwert aufweisen.  

Tabelle 60 Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) (pro 1.000 junger Menschen unter 18 Jahren) 

 
2015 

2014 bis 2015 (in 
Eckwertpunkten) 

2002 bis 2015 (in 
Eckwertpunkten) 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
0,00 / 4,95     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
0,00 / 4,95   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
0,21 / 3,54   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
0,52 / 4,62     

Ø kreisfreie Städte 2,40 -0,24 1,00 

Ø kreisangehörige Städ-

te 
1,83 -0,80 0,43 

Ø Landkreise 1,98 0,22 1,38 

Ø RLP gesamt 2,07 0,06 1,17 

Im Jahr 2015 beträgt der Eckwert der 

Inobhutnahmen in Rheinland-Pfalz 2,07. 

Den größten diesbezüglichen Eckwert  

verzeichnet eine kreisfreie Stadt mit 4,95 

Inobhutnahmen pro 1.000 junger Men-

schen unter 18 Jahren.
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Im Hinblick auf die Sorgerechtsentzüge 

nach § 1666 BGB zeigt sich, dass der 

diesbezügliche Eckwert im Durchschnitt 

von Rheinland-Pfalz von 2002 bis 2015 

um 0,31 Eckwertpunkte gestiegen ist. Im 

Vergleich fällt der Anstieg in den kreis-

freien Städten deutlich überdurchschnitt-

lich aus. Im Jahresvergleich hat sich die-

ser Eckwert in Rheinland-Pfalz allerdings 

um 0,13 Eckwertpunkt reduziert, insbe-

sondere in den kreisangehörigen Städten 

(Rückgang um 1,22 Eckwertpunkte). Der 

höchste durchschnittliche Eckwert findet 

sich im Jahr 2015 in den kreisfreien Städ-

ten. 

Tabelle 61 Sorgerechtsentzüge § 1666 BGB (pro 1.000 junger Menschen unter 18 Jahren)  

 
2015 

2014 bis 2015 (in 
Eckwertpunkten) 

2002 bis 2015 in 
(Eckwertpunkten) 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
0,00 / 2,92     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
0,19 / 2,92   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
0,00 / 2,02   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
0,12 / 2,36     

Ø kreisfreie Städte 1,28 -0,31 0,48 

Ø kreisangehörige Städ-

te 
1,00 -1,22 0,00 

Ø Landkreise 0,77 0,00 0,17 

Ø RLP gesamt 0,91 -0,13 0,31 

Im Jahr 2015 beträgt der Eckwert der 

Sorgerechtsentzüge gem. § 1666 BGB 

für Rheinland-Pfalz 0,91. Den höchsten  

diesbezüglichen Eckwert weist mit 2,92 

eine kreisfreie Stadt auf.
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Bezüglich der Mitwirkungen im familien-

gerichtlichen Verfahren nach § 50 

SGB VIII ist der Eckwert im Jahresver-

gleich 2014 und 2015 im Durchschnitt 

von Rheinland-Pfalz um 9 % gefallen. Im 

Durchschnitt weisen die kreisangehörigen 

Städte und Landkreise deutliche Rück-

gänge auf, während dieser Eckwert im 

Durchschnitt aller kreisfreien Städte um 

rund 17 % gestiegen ist. Darüber hinaus 

weisen die kreisangehörigen Städte wie 

schon in den Vorjahren den höchsten 

durchschnittlichen Eckwert auf (17,2). 

Tabelle 62 Mitwirkungen im familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII) (pro 1.000 

junger Menschen unter 18 Jahren)  

 2015 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 1,1 / 41,3   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
4,4 / 41,3  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
10,1 / 25,5  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 1,1 / 16,5   

Ø kreisfreie Städte 16,1 17,3 

Ø kreisangehörige Städte 17,2 -18,2 

Ø Landkreise 9,0 -17,2 

Ø RLP gesamt 11,0 -9,0 

Der landesweite Durchschnitt beträgt im 

Jahr 2015 exakt 11,0 Mitwirkungen in 

familiengerichtlichen Verfahren je 1.000 

junger Menschen unter 18 Jahren. Der  

niedrigste Eckwert (1,1) findet sich dabei 

in einem Landkreis, der höchste Eckwert 

mit 41,3 in einer kreisfreien Stadt.  
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4.9 Jugendstrafverfahren 

Neben den Hilfen zur Erziehung, der Ein-

gliederungshilfe, den formlosen Betreu-

ungen und weiteren Aufgabenbereichen 

gehören die Tätigkeiten der Jugendge-

richtshilfe seit jeher zum Kerngeschäft 

des Sozialen Dienstes ebenso wie bei-

spielsweise der Pflegekinderdienst. 

4.9.1 Vorgänge im Jugendstraf-
verfahren 

Insgesamt wurden im Jahr 2015 in Rhein-

land-Pfalz 20.909 Vorgänge19 durch die 

Jugendgerichtshilfe betreut (im Jahr 2015 

neu hinzugekommene Vorgänge). Be-

trachtet man die unten stehende Abbil-

dung, so wird deutlich, dass sich die 

strukturellen Unterschiede zwischen 

Landkreisen und Städten trotz der "nach-

holenden Modernisierungseffekte" (MI-

FKJF 2013) der Landkreise auch in die-

sem Aufgabenfeld widerspiegeln. Lan-

desweit gab es im Jahr 2015 rund 80 neu 

hinzugekommene Vorgänge pro 1.000 

junge Menschen zwischen 14 und unter 

21 Jahren, die in der Jugendgerichtshilfe 

betreut wurden. In den kreisfreien Städ-

ten liegt der Vergleichswert bei rund 87 

Vorgängen, in den großen kreisangehöri-

gen Städten bei etwa 126. In den Land-

kreisen zeigt sich ein Wert von rund 72 

neu hinzugekommenen Vorgängen je 

1.000 14- bis unter 21-Jähriger. Die 

Landkreise weisen damit diesbezüglich 

den niedrigsten Wert auf. 

 

Abbildung 29 Eckwert der im Jahr 2015 neu hinzugekommenen Vorgänge in der Jugendgerichtshilfe 
in den Landkreisen, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten in Rheinland-Pfalz und im Lan-
desdurchschnitt (pro 1.000 junge Menschen zwischen 14 und unter 21 Jahren)
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Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der 

Eckwert landesweit nicht verändert (mi-

nus 0,1%). In den kreisfreien Städten ist 

er jedoch um 11,0 % gesunken, während 

er in den Landkreisen und kreisangehöri-

gen Städten angestiegen ist. Darüber 

hinaus weisen insbesondere die kreisan-

gehörigen Städte einen deutlich über-

durchschnittlichen Eckwert auf, auch der 

Eckwert der kreisfreien Städte ist im Ver-

gleich überdurchschnittlich. Demgegen-

über weisen die Landkreise mit einem 

Eckwert von rund 72 einen unterdurch-

schnittlichen Wert auf. 

Tabelle 63 Vorgänge in der Jugendgerichtshilfe im Jugendstrafverfahren pro 1.000 junger 

Menschen von 14 bis unter 21 Jahren (im Laufe des Jahres 2015 neu hinzugekommene 

Vorgänge) 

 2015 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 29,0 / 152,9   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
42,3 / 138,2  

niedrigster/höchster Wert kreisangehö-

rige Städte 
77,6 / 152,9  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 29,0 / 116,2   

Ø kreisfreie Städte 87,1 -11,0 

Ø kreisangehörige Städte 125,6 5,5 

Ø Landkreise 72,3 3,3 

Ø RLP gesamt 79,5 -0,1 

Im rheinland-pfälzischen Durchschnitt 

sind im Jahr 2015 rund 80 Vorgänge in 

der Jugendgerichtshilfe je 1.000 14- bis 

unter 21-Jähriger betreut worden. Der  

höchste Wert von 152,9 Vorgängen ent-

fällt auf eine kreisangehörige Stadt, der 

niedrigste Wert von 29,0 in einem Land-

kreis.
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4.9.2 Personalausstattung und 
Fallbelastung in der Jugendge-
richtshilfe 

Im Aufgabenfeld der Jugendgerichtshilfe 

gab es im Jahr 2015 landesweit rund 82 

Personalstellen. Bezogen auf die Bevöl-

kerung unter 21 Jahren ergibt sich damit 

ein Personaleckwert von 0,11 Vollzeit-

äquivalenten pro 1.000 unter 21-Jährige. 

Analog zu den Sozialen Diensten weisen 

hier die kreisfreien und auch die kreisan-

gehörigen Städte höhere Werte (0,17 

bzw. 0,16) im Vergleich mit den Land-

kreisen auf.  

Aus unten stehender Abbildung wird er-

sichtlich, dass eine günstigere Personal-

ausstattung in der Konsequenz zu einer 

geringeren Fallbelastung der Fachkräfte 

führt. Umgekehrt ist in den Landkreisen, 

welche die höchste Fallbelastung aufwei-

sen, der Personaleckwert unterdurch-

schnittlich. 

 

Abbildung 30 Personal-Eckwert und Fallbelastung in der Jugendgerichtshilfe in den Landkreisen, 
kreis-freien und großen kreisangehörigen Städten in Rheinland-Pfalz und im Landesdurchschnitt im 
Jahr 2015
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Im Durchschnitt von Rheinland-Pfalz hat 

sich der Eckwert „Fachkräfte in der Ju-

gendgerichtshilfe“ von 2014 bis 2015 um 

5,5 % erhöht und liegt landesweit im Jahr 

2015 bei 0,11 Fachkräften in der Jugend-

gerichtshilfe je 1.000 unter 21-Jähriger. 

Im Vergleich weisen die kreisfreien und 

kreisangehörigen Städte deutlich höhere 

Personaleckwerte auf als die Landkreise. 

Tabelle 64 Fachkräfte in der Jugendgerichtshilfe pro 1.000 junger Menschen unter 21 Jah-

ren im Jahr 2015 

 2015 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 0,00 / 0,23   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
0,13 / 0,23  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
0,00 / 0,22  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 0,05 / 0,15   

Ø kreisfreie Städte 0,17 2,0 

Ø kreisangehörige Städte 0,16 -1,5 

Ø Landkreise 0,08 6,2 

Ø RLP gesamt 0,11 5,5 

Der höchste diesbezügliche Personal-

eckwert findet sich dabei in einer kreis-

freien Stadt.  
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Mit Blick auf die Fallbelastung der Fach-

kräfte in der Jugendgerichtshilfe zeigt 

sich, dass sich diese im Vergleich zum 

Vorjahr verringert hat (Rückgang um 

5,8 %) - dies allerdings mit Unterschie-

den: Im Vergleich weisen die kreisfreien 

Städte einen deutlichen Rückgang der 

Fallbelastung auf, während die kreisan-

gehörige Städte und die Landkreise im 

Durchschnitt einen Anstieg der Fallbelas-

tung verzeichnen.  

Insgesamt weisen die Landkreise mit 

rund 397 Mitwirkungen die höchste 

durchschnittliche Fallbelastung auf, wäh-

rend diese in den kreisfreien Städten un-

terdurchschnittlich ausfällt. 

Tabelle 65 Fallbelastung der Fachkräfte in der Jugendgerichtshilfe (Anzahl der im Jahr 

2015 neu hinzugekommenen Vorgänge pro Vollzeitstelle in der Jugendgerichtshilfe) 

 2015 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 81,5 / 578,0   

niedrigster/höchster Wert kreisfreie 

Städte 
81,5 / 435,6  

niedrigster/höchster Wert kreisange-

hörige Städte 
139,0 / 368,3  

niedrigster/höchster Wert Landkreise 188,3 / 578,0   

Ø kreisfreie Städte 183,3 -15,8 

Ø kreisangehörige Städte 261,6 4,9 

Ø Landkreise 396,5 3,5 

Ø RLP gesamt 284,2 -5,8 

Die Fallbelastung der Fachkräfte in der 

Jugendgerichtshilfe liegt im Jahr 2015 im 

Durchschnitt des Landes Rheinland-Pfalz  

bei rund 284. Die höchste Fallbelastung 

(578) entfällt auf einen Landkreis, die 

niedrigste auf eine kreisfreie Stadt (81,5).
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4.10 Personalausstattung und 
Fallbelastung in den Sozialen 
Diensten  

Damit die Kinder- und Jugendhilfe bzw. 

die Jugendämter ihrem gesetzlichen Auf-

trag angemessen nachkommen und über 

die Gewährung von geeigneten und not-

wendigen Hilfen entscheiden können, 

bedarf es auskömmlicher Personalres-

sourcen in den Sozialen Diensten. Dies 

bekommt noch stärkere Relevanz, wenn 

es um die Sicherstellung eines verlässli-

chen Kinderschutzes als zentralem Auf-

gabenschwerpunkt des Jugendamtes 

geht bzw. wenn es darum gehen soll, die 

Hilfen in einem partizipativen Verfahren 

mit den Betroffenen zu planen, kontinu-

ierlich zu überprüfen und bedarfsorientiert 

auszugestalten.  

Die Personalaufstockungen in den Sozia-

len Diensten (plus 4,6 % im Vergleich 

2014/2015) sowie der geringfügige Fall-

zahlrückgang (minus 1,4 %) führen zu 

einer weiteren Reduzierung des Fallbe-

lastungsindikators (minus 5,8 %). So 

kommen in Rheinland-Pfalz im Durch-

schnitt rund 38 erzieherische Hilfen 

(§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) auf 

eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft. 

 

Abbildung 31 Fallbelastungsindikator in den Landkreisen, kreisfreien und großen kreisangehörigen 
Städten in Rheinland-Pfalz und im Landesdurchschnitt im Jahr 2015 (Hilfen gem. §§ 27 Abs. 2, 29-35, 
41 SGB VIII pro Vollzeitstelle) 
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Bei der Interpretation des Fallbelastungs-

indikators sollte stets berücksichtigt wer-

den, dass hier nur ein Ausschnitt des 

Aufgabenbereiches der Fachkräfte in den 

Sozialen Diensten in die Berechnung mit 

einbezogen wird. Weitere Aufgaben, wie 

beispielsweise das Tätigwerden aufgrund 

einer § 8a-Meldung, Hilfen nach § 35a 

SGB VIII, formlose Beratungskontakte zu 

Familien, sozialräumliches Arbeiten und 

Verwaltungstätigkeiten werden an dieser 

Stelle vernachlässigt. Die zeitlichen Res-

sourcen, die von den Sozialen Diensten 

hierfür aufgewendet werden, unterschei-

den sich zum Teil erheblich. 

Im Folgenden werden nun die Personal-

Eckwerte und die Fallbelastung im Sozia-

len Dienst sowie die Fallbelastung im 

Pflegekinderdienst für jede Kommune 

dargestellt. 

Betrachtet man den Eckwert "Fachkräfte 

in den Sozialen Diensten" so zeigt sich, 

dass im Durchschnitt von Rheinland-Pfalz 

dieser Eckwert von 2002 bis 2015 um 

rund 87 % gestiegen ist. Im Vergleich fällt 

der Anstieg im Durchschnitt der kreisan-

gehörigen Städte und der Landkreise 

deutlich höher aus als im Durchschnitt 

der kreisfreien Städte.  

Insgesamt weisen die Städte - und hier 

vor allem die kreisangehörigen Städte - 

einen deutlich höheren durchschnittlichen 

Wert auf als die Landkreise. 

 

Tabelle 66 Fachkräfte in den Sozialen Diensten (ASD, PKD, JGH, HiH, TuS) pro 1.000 

junger Menschen unter 21 Jahren 

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2002 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
0,50 / 1,57     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
1,02 / 1,57   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
1,17 / 1,47   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
0,50 / 0,96     

Ø kreisfreie Städte 1,21 3,0 44,5 

Ø kreisangehörige Städte 1,32 -2,1 119,4 

Ø Landkreise 0,73 5,8 114,7 

Ø RLP gesamt 0,88 4,6 86,9 
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In Rheinland-Pfalz können im Jahr 2015 

exakt 0,88 Fachkräfte in den Sozialen 

Diensten pro 1.000 junger Menschen 

unter 21 Jahren verzeichnet werden. Der 

höchste Personalstellenwert ergibt sich 

für eine kreisfreie Stadt (1,57), der nied-

rigste entfällt auf einen rheinland-

pfälzischen Landkreis (0,50). 
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Richtet man den Blick auf die Fallbelas-

tung der Fachkräfte in den Sozialen 

Diensten, so lässt sich im Durchschnitt 

von Rheinland-Pfalz im Zeitraum von 

2014 bis 2015 eine Verringerung der 

Fallbelastung um rund 6 % feststellen. Im 

Vergleich fällt der Rückgang in den Land-

kreisen und kreisfreien Städten über-

durchschnittlich aus, während die kreis-

angehörigen einen deutlichen Anstieg der 

Fallbelastung verzeichnen.  

Im Jahr 2015 ergibt sich für die rheinland-

pfälzischen Landkreise durchschnittlich 

eine Fallbelastung von etwa 38 Fällen pro 

Vollzeitstelle in den Sozialen Diensten. 

Dabei fällt die Fallbelastung in den kreis-

freien Städten unterdurchschnittlich aus, 

in den kreisangehörigen Städten hinge-

gen überdurchschnittlich. 

Tabelle 67 Fallbelastung der Fachkräfte in den Sozialen Diensten (Anzahl der Fälle „Hilfe 

zur Erziehung gesamt“ pro Vollzeitstelle in den Sozialen Diensten (ASD, PKD, JGH, HiH, 

TuS)) 

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2002 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
19,9 / 67,8     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
29,7 / 43,9   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
35,5 / 56,3   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
19,9 / 67,8     

Ø kreisfreie Städte 35,2 -6,7 11,8 

Ø kreisangehörige Städte 44,0 10,8 17,1 

Ø Landkreise 39,5 -7,1 0,5 

Ø RLP gesamt 38,3 -5,8 6,5 

Mit 67,8 Fällen ergibt sich für einen 

Landkreis die höchste, mit 19,9 Fällen 

ebenfalls für einen Landkreis die niedrigs- 

te Fallbelastung in den Sozialen Diensten 

im Jahr 2015.

  



 

135 
 

Mit Blick auf die Fallbelastung der Fach-

kräfte im Pflegekinderdienst ist im Durch-

schnitt von Rheinland-Pfalz zwischen 

2014 und 2015 ein Rückgang um rund 

9 % zu beobachten, dies insbesondere in 

den kreisfreien Städten (Rückgang um 

19,9 %).  

Die Landkreise weisen im Jahr 2015 eine 

Fallbelastung der Fachkräfte im Pflege-

kinderdienst von rund 66 Fällen pro Voll-

zeitstelle auf. In den kreisfreien und 

kreisangehörigen Städten fällt dieser In-

dikator mit etwa 38 bzw. 47 Fällen im 

Pflegekinderdienst deutlich geringer aus. 

Tabelle 68 Fallbelastung der Fachkräfte im Pflegekinderdienst (Anzahl der Hilfen gem. 

§ 33 SGB VIII, die seitens der Fachkräfte im PKD betreut werden – unabhängig von der 

Kostenträgerschaft – pro Vollzeitstelle im Pflegekinderdienst)  

 
2015 

2014 bis 2015 
in % 

2002 bis 2015 
in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
23,3 / 118,5     

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
23,3 / 74,3   

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
34,4 / 59,2   

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
24,6 / 118,5     

Ø kreisfreie Städte 38,2 -19,9 -20,2 

Ø kreisangehörige Städte 47,3 5,1 24,0 

Ø Landkreise 65,7 -1,7 -8,9 

Ø RLP gesamt 53,9 -8,6 -10,8 

Im Landesdurchschnitt entfallen im Jahr 

2015 rund 54 Fälle im Pflegekinderdienst 

auf eine Vollzeitstelle. Die größte Fallbe- 

lastung verzeichnet mit 118,5 Fällen ein 

Landkreis, die geringste Fallbelastung mit 

23,3 Fällen eine kreisfreie Stadt.
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Die Jugendhilfeplanung ist als Pflichtleis-

tung der Kinder- und Jugendhilfe in § 80 

SGB VIII festgeschrieben. Sie ist ein 

zentrales Steuerungsinstrument des öf-

fentlichen Jugendhilfeträgers. Zu den zu 

planenden Tätigkeitsfeldern gehören un-

ter anderem der Kindertagesstättenbe-

reich, die Hilfen zur Erziehung und die 

Jugendarbeit.  

Im Jahr 2015 gab es landesweit rund 38 

Vollzeitstellen im Bereich der Jugendhil-

feplanung. Im Vergleich zum Vorjahr sind 

dies 2,2 Stellen mehr. Bezogen auf die 

Bevölkerung unter 21 Jahren zeigt sich 

im Jahr 2015 für die Landkreise in Rhein-

land-Pfalz ein unterdurchschnittlicher 

Personalstelleneckwert von 0,45 Perso-

nalstellen je 10.000 junger Menschen 

unter 21 Jahren, während die Eckwerte in 

den Städten überdurchschnittlich ausfal-

len. 

Tabelle 69 Personalstellen im Bereich der Jugendhilfeplanung pro 10.000 junger Menschen 

unter 21 Jahren im Jahr 2015 

 2015 

niedrigster/höchster Wert RLP 0,00 / 1,32 

niedrigster/höchster Wert kreisfreie Städte 0,30 / 1,03 

niedrigster/höchster Wert kreisangehörige Städte 0,00 / 1,18 

niedrigster/höchster Wert Landkreise 0,00 / 1,32 

Ø kreisfreie Städte 0,62 

Ø kreisangehörige Städte 0,81 

Ø Landkreise 0,45 

Ø RLP gesamt 0,51 

Im rheinland-pfälzischen Durchschnitt 

gibt es im Jahr 2015 exakt 0,51 Perso-

nalstellen im Bereich der Jugendhilfepla- 

nung. Der höchste diesbezügliche Wert 

findet sich in einem Landkreis.
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4.11 Personalausstattung und 
Fallbelastung in der wirt-
schaftlichen Jugendhilfe 

Im Jahr 2015 kommen in der wirtschaftli-

chen Jugendhilfe auf 1.000 junge Men-

schen unter 21 Jahren im Durchschnitt 

der rheinland-pfälzischen Landkreise 

0,17 Fachkräfte. Die Landkreise liegen 

damit unter dem landesweiten Gesamt-

durchschnitt (0,20), während die Eckwer-

te in den kreisfreien Städten (0,23) und 

kreisangehörigen Städten (0,34) über-

durchschnittlich ausfallen. 

Tabelle 70 Fachkräfte in der wirtschaftlichen Jugendhilfe pro 1.000 junger Menschen unter 

21 Jahren 

 2015 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert RLP 0,11 / 0,51   

niedrigster/höchster Wert kreis-

freie Städte 
0,11 / 0,51  

niedrigster/höchster Wert kreis-

angehörige Städte 
0,31 / 0,42  

niedrigster/höchster Wert Land-

kreise 
0,12 / 0,28   

Ø kreisfreie Städte 0,23 1,1 

Ø kreisangehörige Städte 0,34 -6,5 

Ø Landkreise 0,17 0,6 

Ø RLP gesamt 0,20 0,3 

Den höchsten und niedrigsten Personal-

stellenwert verzeichnet hier jeweils eine 

kreisfreie Stadt.
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Die Fallbelastung der Fachkräfte in der 

wirtschaftlichen Jugendhilfe beträgt im 

Jahr 2015 im Landesdurchschnitt rund 

175 Fälle pro Vollzeitstelle. Im Vergleich 

zum Vorjahr ist die Fallbelastung landes-

weit in Rheinland-Pfalz um rund 2 % zu-

rückgegangen, dies insbesondere in den 

kreisfreien Städten und Landkreisen. 

Demgegenüber hat sich die Fallbelastung 

in den kreisangehörigen Städten deutlich 

um rund 16 % erhöht. 

Die niedrigste Fallbelastung findet sich im 

in einem Landkreis, die höchste in einer 

kreisfreien Stadt.

  

Tabelle 71 Fallbelastung der Fachkräfte in der wirtschaftlichen Jugendhilfe (Hilfen zur Erzie-

hung gem. §§ 27ff SGB VIII pro Vollzeitstelle in der wirtschaftlichen Jugendhilfe) 

 2015 2014 bis 2015 in % 

niedrigster/höchster Wert 

RLP 
98,3 / 294,0   

niedrigster/höchster Wert 

kreisfreie Städte 
123,7 / 294,0  

niedrigster/höchster Wert 

kreisangehörige Städte 
98,3 / 217,1  

niedrigster/höchster Wert 

Landkreise 
99,1 / 252,1   

Ø kreisfreie Städte 182,0 -5,0 

Ø kreisangehörige Städte 171,2 16,0 

Ø Landkreise 171,9 -2,7 

Ø RLP gesamt 175,0 -2,0 
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4.12 Exkurs unbegleitete min-
derjährige Ausländer 

Im Jahr 2015 wurden in Deutschland 

476.649 Asylanträge gestellt. Im Jahr 

zuvor waren es noch 202.834 Anträge 

(vgl. BAMF 2016). Diese Steigerung in-

nerhalb eines Jahres von 135 % korres-

pondiert mit den derzeit weltweit zuneh-

menden Fluchtbewegungen. Etwa 31 % 

der gestellten Anträge (137.479) in 2015 

beziehen sich auf Kinder und Jugendliche 

unter 18 Jahren. Unter ihnen wurden 

rund 14.400 Anträge von unbegleiteten 

minderjährigen Ausländern erfasst (vgl. 

Deutscher Bundestag 2016). Aufgrund 

der hohen Zahl an unbegleiteten minder-

jährigen Ausländern wurden diese 2015 

erstmals auch in die vorliegende jährliche 

Erhebung bei den rheinland-pfälzischen 

Jugendämtern aufgenommen und kön-

nen demnach erstmals in den jährlichen 

Profilen gesondert ausgewiesen werden. 

Junge Menschen, die unbegleitet nach 

Deutschland einreisen und noch minder-

jährig sind, werden von der Kinder- und 

Jugendhilfe in Obhut genommen, um 

ihnen bedarfsgerechte Hilfen und pas-

sende Unterstützungsformen zukommen 

zu lassen (vgl. Brinks & Dittmann 2016). 

In der nachfolgenden Abbildung ist in 

absoluten Zahlen die Inanspruchnahme 

der unterschiedlichen Hilfesegmente in 

Rheinland-Pfalz dargestellt. Auffällig ist 

das der Großteil der unbegleiteten min-

derjährigen Ausländer stationär unterge-

bracht wurde (n = 564), gefolgt von 108 

Hilfen, die ambulant gewährt wurden. 

 

Abbildung 32 Verteilung der Hilfesegmente (ambulant, teilstationär, stationär und Vollzeitpflege) der 
Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer im Jahr 2015 (Fallzahlen)

108

1

564

18

ambulante Hilfen

teilstationäre Hilfen

stationäre Hilfen

Vollzeitpflege
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In der untenstehenden Tabelle werden 

die absoluten Fallzahlen von unbegleite-

ten minderjährigen Ausländern in den 

einzelnen Hilfesegmenten noch einmal im 

interkommunalen Vergleich dargestellt. 

Die Gesamtfallzahl an unbegleiteten min-

derjährigen Ausländern für das Jahr 2015 

in den Hilfen beträgt 691 für Rheinland-

Pfalz. Wie an den niedrigsten/höchsten 

Werten abzulesen ist, ist die interkom-

munale Spannweite relativ groß: Bei den 

stationären Hilfen bspw. liegen die abso-

luten Zahlen von unbegleiteten minder-

jährigen Ausländern landesweit zwischen 

0 und 82. Im Jahr 2015 wurden landes-

weit rund 80 % (n = 564) der unbegleite-

ten minderjährigen Ausländer in stationä-

ren Hilfen untergebracht. Weiterhin wird 

offensichtlich, dass teilstationäre Hilfen in 

diesem Kontext keine Rolle spielen. 

Tabelle 72 Absolute Fallzahlen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern nach einzel-

nen Hilfesegmenten (ambulant, teilstationär, stationär, Vollzeitpflege) im Jahr 2015 

 
ambulante Hilfen 

(§§ 27.2 amb., 
29-31, 35 amb., 

41 amb. 
SGB VIII) 

teilstationäre 
Hilfen  

(§§ 27.2 teils-
tat., 32, 35 
teilstat., 41 

teilstat. 
SGB VIII) 

stationäre 
Hilfen 

(§§ 27.2 stat., 
34, 35 stat., 

41 stat. 
SGB VIII) 

Vollzeitpflege 
(§ 33 

SGB VIII in 
eigener KT) 

niedrigster/höchster 

Wert RLP 
0 / 49 0 / 1 0 / 82 0 / 4 

niedrigster/höchster 

Wert kreisfreie Städte 
0 / 4 0 / 0 0 / 82 0 / 4 

niedrigster/höchster 

Wert kreisangehörige 

Städte 

0 / 5 0 / 0 0 / 11 0 / 1 

niedrigster/höchster 

Wert Landkreise 
0 / 49 0 / 1 2 / 37 0 / 2 

kreisfreie Städte 15 0 233 10 

kreisangehörige 

Städte 
5 0 14 3 

Landkreise 88 1 317 5 

RLP gesamt 108 1 564 18 
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Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur 

"Verbesserung der Unterbringung, Ver-

sorgung und Betreuung ausländischer 

Kinder und Jugendlicher" am 01.11.2015 

werden alle neu in Deutschland ankom-

menden unbegleiteten minderjährigen 

Ausländer in einem bundesweiten und 

landesinternen Verfahren verteilt. Dazu 

erfolgte die Einführung des § 42a 

SGB VIII. Aus diesem Grund werden in 

der nachfolgenden Tabelle die absoluten 

Fallzahlen der Inobhutnahmen von unbe-

gleiteten minderjährigen Ausländern im 

Jahr 2015 nach § 42 SGB VIII sowie 

§ 42a SGB VIII dargestellt. 

Für Rheinland-Pfalz liegt die absolute 

Anzahl der Inobhutnahmen nach 

§ 42 SGB VIII von unbegleiteten minder-

jährigen Ausländern bei 1.851. Die Zahl 

der vorläufigen Inobhutnahmen nach 

§ 42a SGB VIII beträgt im Jahr 2015 lan-

desweit 492. Die Mehrheit der Inobhut-

nahmen (gem. § 42 SGB VIII) werden 

von den Jugendämtern in den kreisfreien 

Städten durchgeführt (rund 68 %). Vor-

läufige Inobhutnahmen (gem. § 42a 

SGB VIII) werden hingegen häufiger in 

den Landkreisen vorgenommen (66 %). 

Ursächlich hierfür ist vermutlich, dass 

vorläufige Inobhutnahmen an den Orten 

durchgeführt werden, die sich in lokaler 

Nähe zu den Erstaufnahmeeinrichtungen 

des Landes befinden. 

Tabelle 73 Anzahl der (vorläufigen) Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Aus-

ländern im Jahr 2015 

 § 42 SGB VIII § 42a SGB VIII 

niedrigster/höchster 

Wert RLP 
0 / 928 0 / 132 

niedrigster/höchster 

Wert kreisfreie 

Städte 

0 / 928 0 / 55 

niedrigster/höchster 

Wert kreisangehö-

rige Städte 

0 / 21 0 / 7 

niedrigster/höchster 

Wert Landkreise 
0 / 103 0 / 132 

kreisfreie Städte 1262 148 

kreisangehörige 

Städte 
29 15 

Landkreise 560 329 

RLP gesamt 1851 492 
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In der nachfolgenden Tabelle wird die 

Fallbelastung bezogen auf die erzieheri-

schen Hilfen (gem. §§ 27.2, 29- 35, 41 

SGB VIII), wie sie bereits in Tabelle 67 

dargestellt wurde, erweitert durch die 

Darstellung einer Gesamtfallbelastung 

unter Berücksichtigung der erzieheri-

schen Hilfen (§§ 27.2, 29- 35, 41 

SGB VIII), der Eingliederungshilfen 

(§ 35a SGB VIII) sowie der (vorläufigen) 

Inobhutnahmen (§§ 42, 42a SGB VIII). In 

allen berücksichtigten Hilfen sind die 

Fallzahlen für unbegleitete minderjährige 

Ausländer inbegriffen. Neben den 682 

Stellen in den Sozialen Diensten wurden 

in die Berechnung der Gesamtfallbelas-

tung zusätzlich auch die 31 Personalstel-

len für die Begleitung und Unterstützung 

von unbegleiteten minderjährigen Aus-

ländern in die Berechnung miteinbezo-

gen. 

In den kreisangehörigen Städten fällt die 

Gesamtfallbelastung der Fachkräfte pro 

Vollzeitstelle (Hilfen nach §§ 27.2, 29-35, 

41, 35a, 42, 42a SGB VIII inkl. umA) mit 

52,5 am höchsten aus.  

Die Fallbelastung in den Landkreisen 

liegt mit 50,8 Fällen geringfügig über dem 

landesweiten Durchschnittswert von 49,5 

Fällen pro Vollzeitstelle, in den kreisfreien 

Städten mit 48,2 darunter. 

Tabelle 74 Fallbelastung der Fachkräfte im Jahr 2015 

 Fallbelastung  
(Hilfen nach §§ 27.2, 29-35, 

41 SGB VIII ohne umA pro Voll-
zeitstelle) 

Gesamtfallbelastung  
(Hilfen nach §§ 27.2, 29-35, 41, 
35a, 42, 42a SGB VIII inkl. umA 

pro Vollzeitstelle) 

niedrigster/höchster 

Wert RLP 
19,9 / 67,8 24,8 / 98,3 

niedrigster/höchster 

Wert kreisfreie 

Städte 

29,7 / 43,9 36,0 / 73,2 

niedrigster/höchster 

Wert kreisangehö-

rige Städte 

35,5 / 56,3 46,3 / 61,7 

niedrigster/höchster 

Wert Landkreise 
19,9 / 67,8 24,8 / 98,3 

Ø kreisfreie Städte 35,2 48,2 

Ø kreisangehörige 

Städte 
44,0 52,5 

Ø Landkreise 39,5 50,8 

Ø RLP gesamt 38,3 49,5 
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Zudem kann konstatiert werden, dass die 

Gesamtfallbelastung pro Vollzeitstelle in 

den Landkreisen stark variiert: So liegt 

der niedrigste Wert bei 24,8 Hilfen nach 

§§ 27.2, 29-35, 41, 35a, 42, 42a SGB VIII 

inkl. umA, der dementsprechende höchs-

te Wert beträgt 98,3 Fälle pro Vollzeitstel-

le. 
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5. Zusammenfassung  

Das abschließende Kapitel führt zunächst 

ausgewählte Einzeldaten der Kapitel 3 

und 4 noch einmal in einem Überblick 

zusammen, bevor in einem weiteren Ab-

schnitt die jeweiligen Fallzahlen und 

Eckwerte erzieherischer Hilfen in einer 

Gesamtschau mit zentralen Faktoren 

dargestellt werden, die möglicherweise 

den Bedarf an Hilfen zur Erziehung be-

einflussen. Eine solche Zusammenschau 

unterschiedlicher Einflussfaktoren und 

Rahmenbedingungen ist deshalb not-

wendig, weil es im Bereich der Hilfen zur 

Erziehung keine einfachen und mono-

kausalen Erklärungsmodelle für inter-

kommunale Differenzen oder Entwick-

lungstrends geben kann. Vielmehr zeigen 

sich in diesem Leistungsbereich der Kin-

der- und Jugendhilfe ganz unter-

schiedliche Einflussfaktoren, die auf die 

Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung 

sowie die Hilfegewährungspraxis wirken. 

Einige dieser Einflussfaktoren sollen kurz 

dargestellt werden.  

Zentrale Befunde für das Erhe-
bungsjahr 2015  

Landesweit wurden im Jahr 2015 insge-

samt 26.141 Hilfen zur Erziehung gem. 

§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII (aus-

schließlich Hilfen für umA) gewährt. Das 

sind 1,4 % weniger als noch im Vorjahr. 

Der landesweite leichte Rückgang der 

Fallzahlen täuscht jedoch über die Ent-

wicklung in den einzelnen Kommunen 

hinweg: Während eine ganze Reihe der 

rheinland-pfälzischen Jugendämter einen 

teils erheblichen Fallzahlanstieg von bis 

zu 23,0 % aufweisen, zeigen sich gleich-

zeitig in zahlreichen anderen Kommunen 

Fallzahlrückgänge von bis zu 21,1 %.  

Bezogen auf die Bevölkerung unter 21 

Jahren wurden im Jahr 2015 rund 34 

Hilfen zur Erziehung je 1.000 unter 21-

Jähriger durchgeführt. Allerdings zeigen 

sich bei den Eckwerten erhebliche Unter-

schiede zwischen den Städten und Land-

kreisen: Während die Landkreise im 

Durchschnitt im Jahr 2015 einen Eckwert 

von rund 29 aufweisen, liegen die ent-

sprechenden Eckwerte erzieherischer 

Hilfen in den kreisfreien Städten mit rund 

43 Hilfen und in den kreisangehörigen 

Städten mit rund 58 Hilfen je 1.000 unter 

21-Jähriger deutlich darüber. Der Eckwert 

der Hilfen zur Erziehung ist im Jahres-

vergleich um 1,4 % gesunken und damit 

aufgrund des nur minimalen Rückgangs 

der Altersgruppe der unter 21-Jährigen 

genauso stark wie die Fallzahlen. In den 

kreisangehörigen Städten gab es dabei 

einen Anstieg des Eckwerts um 8,5 %, 

während in den Landkreisen sowie in den 

kreisfreien Städten mit einem Minus von 

1,7 % bzw. 3,9 % eine Verkleinerung des 

Eckwerts zu verzeichnen ist. 

Betrachtet man die einzelnen Hilfeseg-

mente der Hilfen zur Erziehung, so wird 

deutlich, dass diese sich im Jahresver-

gleich 2014/2015 teils sehr unterschied-

lich entwickelten. Im Jahresvergleich ver-
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zeichnen die ambulanten Hilfen gem. 

§§ 27 Abs. 2 amb., 29-31, 35 amb., 41 

SGB VIII erstmalig seit Beginn der Erhe-

bung einen landesweiten Rückgang, und 

zwar um 3,0 %. Im Bereich der Vollzeit-

pflege zeigen sich wie schon in den Jah-

ren zuvor landesweit kontinuierliche Fall-

zahlzuwächse (3,1 %), während sich die 

Fallzahlen der stationären Hilfen im Ver-

gleich zum Vorjahr um 1,8 % reduziert 

haben. Im Bereich der teilstationären 

Hilfen ist im Jahresvergleich 2014/2015 

nur eine minimale Steigerung um 0,6 % 

festzustellen. Diese landesweiten Ent-

wicklungen gelten ähnlich auch für den 

Durchschnitt der kreisfreien Städte und 

der Landkreise, nicht hingegen für die 

großen kreisangehörigen Städte: in die-

sen haben sich im Durchschnitt die Fall-

zahlen aller Hilfesegmente im Jahresver-

gleich zum Teil deutlich erhöht.  

Weiterhin werden auch im Jahr 2015 

rund 60 % aller erzieherischen Hilfen im 

ambulanten (52,8 %) oder teilstationären 

(7,0 %) Bereich und damit unter Beibe-

haltung und Stärkung des familialen Be-

zugs gewährt. Nur in knapp jedem fünften 

Fall erfolgt die Unterbringung in einer 

stationären Einrichtung (21,6 %), in 

18,6 % in einer Pflegefamilie. Auch hier 

zeigen sich wieder strukturelle Unter-

schiede zwischen den Landkreisen und 

Städten: Während der Anteil der ambu-

lanten Hilfen in den Landkreisen mit rund 

55 % etwas höher ausfällt als in den 

kreisfreien und kreisangehörigen Städten 

mit 48 % bzw. 53 %, liegt der Anteil stati-

onärer Hilfen in den kreisfreien Städten 

bei rund 24 % und damit über dem 

durchschnittlichen Anteil der Landkreise 

(rund 21 %).  

Landesweit wurden im Jahr 2015 rund 

380 Millionen Euro für Hilfen zur Erzie-

hung nach §§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 

SGB VIII aufgewendet. Damit sind die 

Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 

rund 1,8 Millionen Euro bzw. 0,5 % ge-

stiegen. Bezogen auf die Bevölkerung 

unter 21 Jahren ergeben sich Pro-Kopf-

Ausgaben von rund 499 Euro je 

Kind/Jugendlichem unter 21 Jahren. 

Allerdings zeigen sich auch hier erhebli-

che Unterschiede zwischen Städten und 

Landkreisen: Während die Landkreise im 

Durchschnitt im Jahr 2015 404 Euro pro 

Kind/Jugendlichem ausgegeben haben, 

liegen die Pro-Kopf-Ausgaben in den 

kreisfreien Städten mit 674 Euro und in 

den großen kreisangehörigen Städten mit 

798 Euro deutlich über dem landesweiten 

Vergleichswert.  

Neben den Hilfen zur Erziehung spielen 

die Eingliederungshilfen gem. § 35a 

SGB VIII eine bedeutende Rolle in der 

Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-

Pfalz. Im Jahr 2015 wurden 7.071 Hilfen 

nach § 35a SGB VIII gewährt und damit 

5,8 % mehr als noch im Jahr 2014. Be-

zogen auf die Bevölkerung unter 21 Jah-

ren erhielten damit in Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2015 rund 9 junge Menschen je 

1.000 unter 21-Jährige eine Eingliede-
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rungshilfe. Im Vergleich zum Vorjahr wird 

deutlich, dass während der Eckwert der 

Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII 

in den kreisfreien Städten mit minus 

6,2 % rückläufig ist, sind die entspre-

chenden Vergleichseckwerte in den 

kreisangehörigen Städten um 1,9 % und 

in den Landkreisen sogar um 10,6 % ge-

stiegen. Landesweit wurden im Jahr 2015 

rund 56,5 Millionen Euro für Hilfen 

nach § 35a SGB VIII aufgewendet und 

damit 3,5 Millionen bzw. 6,6 % mehr als 

im Vorjahr.  

Neben den dargestellten Hilfen zur Erzie-

hung und Eingliederungshilfen nehmen 

Beratungen nach §§ 16, 17, 18, 28 und 

41 SGB VIII in den Beratungsstellen eine 

wichtige Rolle im Gesamtleistungsspekt-

rum der Kinder- und Jugendhilfe ein. Eine 

herausragende Bedeutung kommt dabei 

den Beratungen nach § 28 SGB VIII zu: 

Diese machen mit 15.923 Beratungen 

und einem landesweiten Eckwert von 

rund 25 Beratungen je 1.000 unter 18-

Jähriger auch im Berichtsjahr 2015 den 

Hauptteil der Beratungstätigkeit in den 

Beratungsstellen im Land Rheinland-

Pfalz aus. Dies vor allem in den kreis-

freien Städten, in denen der durchschnitt-

liche Eckwert sogar bei rund 33 Beratun-

gen je 1.000 junger Menschen unter 18 

Jahren liegt, während der entsprechende 

Eckwert in den kreisangehörigen Städten 

und Landkreise deutlich niedriger ausfällt 

(30,6 % bzw. 21,4 %).   

Anknüpfungspunkte für die Hilfen zur 

Erziehung bilden darüber hinaus Inob-

hutnahmen, Sorgerechtsentzüge: Im Jahr 

2015 wurden landesweit 1.337 Minder-

jährige von den Jugendämtern in Ob-

hut genommen. Dies entspricht einem 

Eckwert von rund 2 Inobhutnahmen pro 

1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 

Jahren. Maßnahmen zum Entzug der 

elterlichen Sorge wurden in Rheinland-

Pfalz im Jahr 2015 in 587 Fällen vorge-

nommen. Damit ergibt sich ein Eckwert 

von rund einem Sorgerechtsentzug je 

1.000 unter 18-Jähriger. Sowohl die Eck-

werte der Inobhutnahmen als auch der 

Sorgerechtsentzüge sind landesweit im 

Vergleich zum Vorjahr annähernd unver-

ändert geblieben.  

Um die bisher dargestellten Aufgaben 

angemessen bewältigen zu können, be-

darf es auskömmlicher Personalressour-

cen in den Sozialen Diensten der Ju-

gendämter. Im Jahr 2015 gab es in den 

Sozialen Diensten der rheinland-

pfälzischen Jugendämter rund 682 Per-

sonalstellen und damit im Vergleich zum 

Vorjahr 30 Vollzeitäquivalente bzw. 4,6 % 

mehr. Bezogen auf die Bevölkerung unter 

21 Jahren ergibt sich im Jahr 2015 lan-

desweit ein Personalstelleneckwert von 

0,88 Vollzeitstellen je 1.000 unter 21-

Jähriger. Wie schon im Vorjahr haben die 

Personalaufstockungen in den Sozialen 

Diensten zu einer weiteren Reduzierung 

des Fallbelastungsindikators um 5,8 % 

geführt. Im landesweiten Durchschnitt 
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kommen rund 38 Fälle auf eine vollzeit-

beschäftigte Fachkraft. In den kreisfreien 

Städten liegt der Vergleichswert bei rund 

35 Fällen, in den Landkreisen und den 

großen kreisangehörigen Städten mit 

knapp 40 bzw. 44 Fällen pro Vollzeitkraft 

etwas darüber. 
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6. Datenübersicht für das Ministerium für Familie, Frauen, 
Jugend, Integration und Verbraucherschutz Rheinland-
Pfalz 

Tabelle 75 Übersicht über die Datengrundlage des jeweiligen Jugendamtsbezirks – Abso-

lute Fallzahlen, Bruttoausgaben und Fachkräfte in den Sozialen Diensten im Jahr 2015 

 Fallzahl absolut 

§ 29 SGB VIII, Soziale Gruppenarbeit 1.888 

§ 30 SGB VIII, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 3.538 

§ 31 SGB VIII, Sozialpädagogische Familienhilfe 7.480 

§ 32 SGB VIII, Erziehung in der Tagesgruppe 1.803 

§ 33 SGB VIII, Vollzeitpflege 4.852 

§ 34 SGB VIII, Heimerziehung 5.106 

§ 34 SGB VIII, sonstige betreute Wohnform 446 

§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 139 

§ 27 Abs.2 SGB VIII Sonstige erzieherische Hilfen 889 

ambulante Hilfen gesamt (§§ 27.2 amb., 29-31, 35 

amb. SGB VIII) 
13.815 

teilstationäre Hilfen gesamt (§§ 27.2 teilstat., 32, 35 teils-

tat. SGB VIII) 
1.818 

stationäre Hilfen gesamt (§§ 27.2 stationär, 34, 35 statio-

när SGB VIII) 
5.656 

Fremdunterbringungen gesamt (§§ 27.2 stationär, 33 in eig. 

KT, 34, 35 stationär SGB VIII) 
10.508 

Hilfen zur Erziehung gesamt (§§ 27.2, 29-35, § 41 SGB VIII) 26.141 

Ausgabenpositionen und Personalkosten im Jugendamt HZE 

gesamt (§§ 27.2, 29-35, § 41 SGB VIII) 
380.175.950,49 

Summe Stellen in den Sozialen Diensten (ASD, JGH, PKD, 

HiH, TuS) 
681,9 

Summe Stellen im Pflegekinderdienst 95,6 

 

  



 

149 
 

7. Literaturverzeichnis 

Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (2016):  

1. Ergebnisse im Überblick. Online verfügbar unter: http://www.hzemonitor.akjstat.tu-

dortmund.de/1-ergebnisse-im-ueberblick/ (Zugriff: 30.05.2016). 

 

Brinks, S. & Dittmann, E. (2016):  

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Kinder- und Jugendhilfe - Aktuelle Entwicklun-

gen und Anforderungen. In: Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. 

(BAJ): Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis. Lebenssituation und Bedürf-

nisse von minder-jährigen Flüchtlingen. Ausgabe 3/2016. S. 93-98. 

 

Bundesagentur für Arbeit (2016):  

Arbeitslose, Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger nach SGB II und III. Sonder-

auswertung. Frankfurt a.M.. 

 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (2016):  

Geschäftsstatistik für den Monat Dezember. Online verfügbar unter:  

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201512-

statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.html?nn=1694460 (Zugriff: 26.05.2016). 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (1998):  

11. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2011):  

Zeit für Familie - Ausgewählte Themen des 8. Familienberichts - Monitor Familienforschung, 

Ausgabe 26. Bonn. 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2013):  

14. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. 

 

  



 

150 
 

Deutscher Bundestag (2016):  

Drucksache 18/7621. Beteiligung, Förderung und Schutz von unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen durch die Kinder- und Jugendhilfe. Online verfügbar unter: 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwip9vHE-

PfMA-

hUGRhQKHWPCC1sQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdip21.bundestag.de%2Fdip21%2Fbt

d%2F18%2F076%2F1807621.pdf&usg=AFQjCNFd8KjH2gbZHtE5h3-1tLnGeakFMw (Zugriff: 

26.05.2016). 

 

Deutsches Jugendinstitut e. V. (2006):  

Bausteine gelingender Hilfeplanung,. Ergebnisse aus dem Modellprogramm „Fortentwicklung 

des Hilfeplanverfahrens“. München. 

 

Institut für Soziale Arbeit e. V. (2009):  

Wirkungsorientierte Jugendhilfe. Band 9. 

 

Kurz-Adam, M. (2015):  

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz wird 25 Jahre alt – ein Blick zurück in die Zukunft. In: 

AFET – Bundesverband für Erziehungshilfe e. V. (Hrsg.) (2015): Dialog Erziehungshilfe. 25 

Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz. S. 13-20.   

 

Maykus, S. (2012):  

Kinder- und Jugendhilfe im Zwiespalt. Kritische Reflexion zu professionsbezogenen und 

fachpolitischen Widersprüchen einer generalisierten Öffnungs- und Vernetzungstendenz. In: 

ISA e. V. (Hrsg.) (2012): ISA-Jahrbuch zur Sozialen Arbeit 2012.  

 

Maykus, S. & Schone, R. (2010):  

Handbuch Jugendhilfeplanung. Grundlagen, Anforderungen und Perspektiven. 3., vollständig 

überarbeitete und aktualisierte Auflage. Wiesbaden.  

 

Ministerium für Integration, Familien, Kinder, Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz 

(Hrsg.) (2013):  

Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz. Die Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen im Kon-

text sozio- und infrastruktureller Einflussfaktoren. 4. Landesbericht 2013. Mainz.  



 

151 
 

Olk, T. & Wiesner, T. (2015):  

Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung zum Modell-projekt „Erziehungshilfe, 

Soziale Prävention und Quartiersentwicklung“ (ESPQ) (2011-2014) in Bremen. Halle (Saale). 

 

Rock, K.; Moos, M. & Müller, H. (2008):  

Das Pflegekinderwesen im Blick. Standortbestimmung und Entwicklungsperspektiven. Tü-

bingen. 

 

Statistisches Bundesamt (2015):  

Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 

SGB VIII. Wiesbaden. 

 

Statistisches Bundesamt (2016):  

Anstieg der Geburtenziffer 2014 auf 1,47 Kinder je Frau. Pressemitteilung Nr. 468 vom 16. 

Dezember 2015. Online verfügbar unter: 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2015/12/PD15_468_1

26.html (Zugriff: 29.07.16.). 

 

Statistisches Bundesamt (2016a):  

Verbraucherpreisindex (VPI). Verfügbar unter: 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUm-

welt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Methoden/verbraucherpreisindex.html (letzter Zugriff: 

30.05.2016). 

 

Wabnitz, J. (2013):  

(Gesetzliche) Inklusionsbarrieren – Was behindert Inklusion? ZKJ Kindschaftsrecht und Ju-

gendhilfe 2/2013. S. 52-57. 

 

Wabnitz, J. (2014):  

Zunahme von Hilfe zur Erziehung – Fakten, Erklärungen, Reaktionen. In: Macsenaere, M. et 

al. (2014): Handbuch der Hilfen zur Erziehung. Freiburg. S. 39-45.



 

152 

 

8. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 

Abbildungsverzeichnis 

Abbi ldung 1:  Einf lussfak toren auf  den Bedarf  und d ie Inanspruchnahme 

von Leis tungen und Angeboten der  Kinder -  und Jugendhi l fe  8 

Abbi ldung 2 Durch das Jugendamt s teuerbare und n icht  steuerbare 

Einf lussfak toren, d ie s ich bedarfsgener ierend auf  d ie Hi l fen zur  Erziehung 

auswirken 13 

Abbi ldung 3 Entwick lung der  Hi l fen zur Erziehung 

(§§ 27.2,  29 b is 35,  41 SGB VI I I )  in  Rhein land-Pfalz in  den Jahren 2002 

b is  2015 (Fal lzahlen und Eckwer te ( je  1.000 unter  21 -Jähr iger)  der am 

31.12. laufenden und im jewei l igen Jahr beendeten Hi l fe n 24 

Abbi ldung 4 Entwick lung der  Fal lzahlen nach Hi l fesegmenten (ambulant ,  

te i ls tat ionär,  stat ionär  und Vol lze i tpf lege)  in  Rhein l and-Pfalz in  den Jahren 

2002 b is  2015 (absolute Fal lzahlen)  25 

Abbi ldung 5 Hi l fen zur  Erziehung nach Hi l fesegmenten (ambulant ,  

te i ls tat ionär,  stat ionär  und Vol lze i tpf lege)  in  Rhein land -Pfalz im Jahr 2015 

(absolute Fal lzahlen)  27 

Abbi ldung 6 Entwick lung der  Fal lzahlen im Bereich der Vol lze i tpf lege 

(§ 33 SGB VI I I  in e igener  Kostenträgerschaf t)  in  Rhein land -Pfalz in  den 

Jahren 2002 b is  2015  28 

Abbi ldung 7 Ante i l  der  Vol lze i tpf lege ( § 33 SGB VI I I ,  in  e igener  KT) und 

der  Heimerziehung (§ 34 SGB VII I )  an a l len Hi l fen zur Erziehung 

(§§ 27 Abs.  2,  29-35,  41 SGB VI I I )  in  Rhein land-Pfalz in  den Jahren 2005 

b is  2015 29 

Abbi ldung 8 Entwick lung der  Personals te l len in den Sozia len Diensten der  

Jugendämter  (ASD,  PKD,  JGH, HiH, TuS)  in  Rhein land -Pfalz in  den Jahren 

2002 b is  2015 30 

Abbi ldung 9 Entwick lung der  Personals te l len in den Sozia len Diensten der  

Jugendämter ,  Entwick lung der Fal lzahl  der  Hi l fen zu r  Erziehung und 

Entwick lung des Fal lbelastungsindikators (Fäl le  pro Vol lze i t s te l le)  in  

Rhein land-Pfalz in  den Jahren 2002 b is 2015  

(2002=100 %,  Angaben in  %) 31 

Abbi ldung 10 Entwick lung der  Ausgaben für  erzieher ische Hi l fen 

(§§ 27 Abs.  2,  29-35,  41 SGB VI I I )  in  den Jahren 2005 b is 2015 in 

Rhein land-Pfalz (Angaben in Mio.  Euro)  34 



 

153 
 

Abbi ldung 11 Entwick lung der  Pro -Kopf -Ausgaben für  erzieher ische Hi l fen 

(§§ 27 Abs.  2,  29-35,  41 SGB VI I I )  je  Kind/Jugendl ichem unter 21 Jahren 

in den Jahren 2005 b is  2015 in Rhein land -Pfalz (Angaben in Euro)  35 

Abbi ldung 12 Entwick lung der  Fal lzahlen und Ausgaben der Hi l fen zur  

Erziehung (§§ 27 Abs.  2,  29-35, 41 SGB VI I I )  in  Rhein land-Pfalz in  den 

Jahren 2005 b is  2015 (Angaben in  %;  2005=100%) 36 

Abbi ldung 13 Ante i l  der  Ausgaben für  d ie e inzelnen Hi l fesegmente an a l len 

Ausgaben für  d ie Hi l fen zur  Erziehung in Rhein land -Pfalz in  2015 

(Angaben in  %) 37 

Abbi ldung 14 Entwick lung der  Eing l iederungshi l fe ( § 35a SGB VI I I  ink l .  

Frühförderfä l le)  sowie der  Hi l fen zur Erziehung gem. § § 27 Abs.  2,  29-35, 

41 SGB VI I I  in Rhein land-Pfalz in  den Jahren 2002 b is  2015 (Fal lzahlen /  

ohne umA) 38 

Abbi ldung 15 St ruktur  der  Eing l iederungshi l fen nach § 35a SGB VII I  in  

Rhein land-Pfalz im Jahr  2015 (Angaben in  %) 40 

Abbi ldung 16 Entwick lung des Eckwer ts für  Eing l iederungshi l fen 

(§ 35a SGB VI I I  ink l.  Frühförderfä l le)  pro 1.000 junge Menschen unter  21 

Jahren und der Brut toausgaben für  Hi l fen gem. § 35a SGB VI I I  pro 

Kind/Jugendl ichem unter 21 Jahren in den Jahren 2005 b is 2015 (Angaben 

in %; 2005=100 %) 42 

Abbi ldung 17 Relat ion der Ausgaben von Eing l iederungshi l fen 

(§ 35a SGB VI I I ,  ink l .  Frühförderfä l le)  und Hi l fen zur  Erziehung 

(§§ 27 Abs.  2,  29-35,  41 SGB VI I I )  in  Rhein land-Pfalz von 2005 b is  2015 

(Angaben in  %) 43 

Abbi ldung 18 Eckwer te von Arbei ts losengeld I -Empfänger_Innen,  

Arbei ts losengeld I I -Empfänger_Innen und Sozia lgeld -Empfänger_Innen in 

den k re isf re ien Städten, g roßen k re isangehör igen Städten und den 

Landkreisen in Rhein land -Pfalz im Jahr 2015 (Angaben pro 1.000 

Personen zwischen 15 und unter 65 Jahren bzw.  unter 15 Jah ren)  47 

Abbi ldung 19 Ante i l  der  verschiedenen Al tersgruppen in den Hi l fen zur  

Erziehung in Rhein land -Pfalz im Verg le ich der Jahre 2005,  2008,  2011 und 

2014 (Angaben in  %) 59 

Abbi ldung 20 Entwick lung der  Fal lzahlen der Hi l fen zur  Erziehung (§ § 27 

Abs.  2,  29-35, 41 SGB VII I )  in  Rhein land-Pfalz in  den Jahren 2002 b is  

2015 (absolute W erte)  68 

  



 

154 
 

Abbi ldung 21 Entwick lung der  Hi l fen zur  Erziehung (§§ 27 Abs.  2,  29-35, 

41 SGB VI I I )  in  den Landkreisen, k re isf re ien und großen k reisangehör igen 

Städten in Rhein land -Pfalz und im Landesdurchschni t t  in den Jahren 2002 

b is  2015 (pro 1.000 junge Menschen unter  21 Jahren)  69 

Abbi ldung 22 Ver te i lung der Hi l fesegmente (ambulant,  te i ls tat ionär ,  

s tat ionär und Vol lze i tpf lege)  der  Hi l fen zur  Erziehung in Rhein land -Pfalz 

im Verg le ich der  Jahre 2002 und 2015 (Fal lzahlen)  79 

Abbi ldung 23 Durchschni t t l iche Dauer der  im jewei l igen Jahr  beendeten 

Hi l fen zur  Erziehung (§§ 29-34 SGB VI I I )  in  Rhein land-Pfalz im Verg le ich 

der  Jahre 2008,  2012 und 2015 (Angaben in Monaten)  94 

Abbi ldung 24 Entwick lung der  Pro -Kopf -Brut toausgaben für  d ie Hi l fen zur 

Erziehung (§§ 27 Abs.  2,  29-35, 41 SGB VI I I )  in  den Landkreisen,  

kre isf re ien und großen k re isangehör igen Städten in Rhein land -Pfalz und 

im Landesdurchschni t t  in  den Jahren 2005 b is  2015 ( in  Euro)  98 

Abbi ldung 25 Entwick lung des Eckwer ts der  Eing l iederungshi l fe  gem. 

§ 35a SGB VII I  und der  Frühförderfä l le  in  den Landkreisen, kre isf re ien und 

großen kre isangehör igen Städten in Rhein land -Pfalz und im 

Landesdurchschni t t  in  den Jahren 2002 b is  2015 und 2014 bis  2015 

(Angaben in Prozent )   101 

Abbi ldung 26 Ver te i lung der Ante i le  der e inze lnen Beratungen nach § § 16, 

17 und 18,  28,  41 SGB VII I  an a l len Beratungsle is tungen der  

Beratungsste l len (§§ 16, 17,  18,  28,  41 SGB VI I I )  in  Rhein land-Pfalz in  

den Jahren 2007 und 2015 (Angaben in  %) 107 

Abbi ldung 27 Entwick lung des Eckwer tes der Plätze in Kinder tagesstät ten 

für  unter  3-Jähr ige,  Ganztagsplätze für  unter 6 -Jähr ige sowie Plätze für  6 -  

b is  unter 15-Jähr ige in Rhein land -Pfalz in  den Jahren 2011, 2013 und 

2015 (pro 1.000 Personen der jewei l igen Al tersgruppe)  112 

Abbi ldung 28 Entwick lung der  Inobhutnahmen ( § 42 SGB VII I )  und der  

Sorgerechtsentzüge (§ 1666 BGB) in Rhein land -Pfalz in  den Jahren 2005 

b is  2015 (pro 1.000 Kinder  und Jugendl iche unter  18 Jahre n)  122 

Abbi ldung 29 Eckwer t  der im Jahr 2015 neu h inzugekommenen Vorgänge 

in der  Jugendger ichtshi l fe  in  den Landkreisen,  kre isf re ien und großen 

kre isangehör igen Städten in Rhein land -Pfalz und im Landesdurchschni t t  

(pro 1.000 junge Menschen zwischen 14 und unter 21 Jahren)  126 

Abbi ldung 30 Personal -Eckwer t  und Fal lbelastung in der 

Jugendger ichtshi l fe in  den Landkreisen, k re is - f re ien und großen 

kre isangehör igen Städten in Rhein land -Pfalz und im Landesdurchschni t t  im 

Jahr  2015 128 



 

155 
 

Abbi ldung 31 Fal lbelastungsindikator in  den Landkreisen,  kre is f re ien und 

großen kre isangehör igen Städten in Rhein land -Pfalz und im 

Landesdurchschni t t  im Jahr 2015 (Hi l fen gem. §§ 27 Abs.  2,  29-35, 41 

SGB VII I  pro Vol lze i ts te l le)  131 

Abbi ldung 32 Ver te i lung der Hi l fesegmente (ambulant,  te i ls tat ionär ,  

s tat ionär und Vol lze i tpf lege)  der  Hi l fen zur  Erziehung für  unbeg le i tete 

minder jähr ige Ausländer  im Jahr  2015 (Fal lzahlen)  139 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabel le 1 Fal lzahlen aus den Bereichen § § 27 Abs.  2,  29-35,  41 SGB VI I I ,  

§  35a SGB VII I  sowie § 42 und 42a SGB VI I I  ( je  ink l .  der Hi l fen für  umA)  

je  Vol lze i ts te l le  in  den Sozia len Diensten im Ja hr 2015 in  

Rhein land-Pfalz 32 

Tabel le 2 Bezug von Arbei ts losengeld ALG I  (EmpfängerInnen pro 1.000 

Einwohner Innen zwischen 15 und unter 65 Jahren)  im Jahr  2015  47  

Tabel le 3 Bezug von Arbei ts losengeld ALG I I  (Empfänger Innen pro 1.000 

Einwohner Innen zwischen 15 und unter 65 Jahren)  im Jahr  2015  48  

Tabel le 4 Sozia lgeld -Bezug (Sozia lgeld -Bezieher Innen pro 1.000 junger 

Menschen bis  unter  15 Jahre)  im Jahr  20 15 50  

Tabel le 5 Junge Arbei ts lose (Arbei ts lose im Al ter  zwischen 15 und 24 

Jahren pro 1.000 junger  Menschen im Al ter  zwischen 15 und 24 Jahren) im 

Jahr  2015 51  

Tabel le 6 Personen in Bedarfsgemeinschaf ten pro 1.000 Menschen im 

Al ter  zwischen 0 und 64 Jahren im Jahr 2015  52  

Tabel le 7 „Mobi l i tä tsfak tor “  (Zu -  und For tzüge pro 1.000 Einwohner Innen 

im Jahr 2014) 53  

Tabel le 8 „Mobi l i tä tsfak tor “  der Personen im Al ter  von unter  18 Jahren (Zu -  

und Fortzüge pro 1.000 Einwohner Innen im Al t er  von 0 b is  unter 18 

Jahren) im Jahr 2014  54  

Tabel le 9 Bevölkerungsdichte (Einwohner Innen pro qkm)  56  

Tabel le 10 Demograf ische Entwick lung der  0 -  b is  unter 3 -Jähr igen 60  

Tabel le 11 Demograf ische Entwick lung der  3 -  b is  unter 6 -Jähr igen 61  

Tabel le 12 Demographische Entwick lung der 6 -  b is  unter  9 -Jähr igen 62  



 

156 
 

Tabel le 13 Demograf ische Entwick lung der  9 -  b is  unter 12-Jähr igen 63  

Tabel le 14 Demograf ische Entwick lung der  12 -  b is  unter 15-Jähr igen 64  

Tabel le 15 Demograf ische Entwick lung der  15 -  b is  unter 18-Jähr igen 65  

Tabel le 16 Demograf ische Entwick lung der  18 -  b is  unter 21-Jähr igen 66  

Tabel le 17 Demograf ische Entwick lung der  unter 21 -Jähr igen gesamt  67  

Tabel le 18 Hi l fen zur  Erziehung gesamt (§ § 27 Abs. 2,  29-35,  41 SGB VI I I )  

pro 1.000 junger Menschen unter  21 Jahren  70  

Tabel le 19 Ambulante Hi l fen (§ § 27 Abs.  2 amb. ,  29,  30,  31,  35 amb. ,  

41 SGB VI I I )  pro 1.000 junger  Menschen unter  21 Jahren  71  

Tabel le 20 Tei ls tat ionäre Hi l fen (§ § 27 Abs.  2 te i ls tat . ,  32,  35 te i ls tat . ,  

41 SGB VI I I )  pro 1.000 junger  Menschen unter  21 Jahren  72  

Tabel le 21 Stat ionäre Hi l fen (§ § 27 Abs. 2 stat . ,  34,  35 stat . ,  41  SGB VI I I )  

pro 1.000 junger Menschen unter  21 Jahren  73  

Tabel le 22 Vol lze i tpf lege ( § 33 SGB VI I I  in  e igener  Kostent rägerschaf t )  pro 

1.000 junger Menschen unter  21 Jahren  74  

Tabel le 23 Fremdunterbr ingungen § § 27 Abs. 2 stat . ,  34,  35 stat . ,  41,  

33 SGB VI I I  in e igener  Kostenträgerschaf t)  pro 1.000 junger  Menschen 

unter 21 Jahren 75  

Tabel le 24 Hi l fen gem. § 27 Abs. 2  SGB VI I I  ambulant,  te i ls tat ionär,  

s tat ionär ink l .  der  Hi l fen für  junge Vol l jähr ige (pro 1.0 00 junger  Menschen 

unter 21 Jahren)  76  

Tabel le 25 Eckwer te der verschiedenen Hi l fesegmente (ambulant ,  

te i ls tat ionär,  stat ionär  und Vol lze i tpf lege in e igener  Kostenträgerschaf t)  im 

Jahr  2015 77  

Tabel le 26 „Formlose Beratungen“ bei  Sozia len Diensten der  Jugendä mter  

pro 1.000 junger Menschen im Al ter  unter  21 Jahren im Jahr  2014  78  

Tabel le 27 Ante i l  der  ambulanten Hi l fen (§ § 27 Abs. 2 amb.,  29,  30,  31,  35 

amb. und 41 amb.  SGB VII I )  an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§ § 27 Abs.  2,  

29-35, 41 SGB VII I )  80  

Tabel le 28 Ante i l  der  te i ls tat ionären Hi l fen (§ § 27 Abs.  2 te i ls tat . ,  32,  35 

te i ls t .  und 41 te i ls t .  SGB VII I )  an a l len  Hi l fen zur  Erziehung (§§ 27 Abs.  2,  

29-35, 41 SGB VII I )  81  



 

157 
 

Tabel le 29 Ante i l  der  stat ionären Hi l fen (§ § 27 Abs. 2 stat . ,  34,  35 

stat ionär,  41 stat ionär  SGB VII I  )  an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§ § 27 Abs.  

2,  29-35, 41 SGB VII I )  82  

Tabel le 30 Ante i l  der  Vol l ze i tpf lege (§ 33 SGB VI I I  in e igener  

Kostenträgerschaf t)  an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§ § 27 Abs.  2,  29-35, 

41 SGB VI I I )  83  

Tabel le 31 Ante i l  der  Fremdunterbr ingungen (§ § 27 Abs.  2,  33,  34,  35 stat .  

und 41 stat .  SGB VII I  )  an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§ § 27 Abs. 2,  29-35,  

41 SGB VI I I )  84  

Tabel le 32 Ante i l  der  Hi l fen gem. § 29 SGB VII I  (Sozia le Gruppenarbei t ,  

ink l .  der Hi l fen für  junge Vol l jähr ige) an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§ § 27 

Abs.  2,  29-35, 41 SGB VII I )  85  

Tabel le 33 Ante i l  der  Hi l fen gem. § 30 SGB VII I  

(Erziehungsbeistand/Bet reuungshelfer ,  ink l.  der  Hi l fen für  junge 

Vol l jähr ige) an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§ § 27 Abs.  2,  29-35,  

41 SGB VI I I )  86  

Tabel le 34 Ante i l  der  Hi l fen gem. § 31 SGB VII I  (Sozia lpädagog ische 

Fami l ienhi l fe)  an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§ § 27 Abs.  2,  29-35, 

41 SGB VI I I )  87  

Tabel le 35 Ante i l  der  Hi l fen gem. § 32 SGB VII I  (Tagesgruppe,  ink l .  der 

Hi l fen für  junge Vol l jähr ige) an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§ § 27 Abs.  2,  

29-35, 41 SGB VII I )  88  

Tabel le 36 Ante i l  der  Hi l fen gem. § 34 SGB VII I  (nur Heimerziehung,  ohne 

sonst ige bet reute Wohnformen, ink l .  der Hi l fen für  junge Vol l jähr ige)  an 

a l len Hi l fen zur  Erziehung (§§ 27 Abs.  2,  29-35, 41 SGB VI I I )  89  

Tabel le 37 Ante i l  der  Hi l fen gem. § 34 SGB VII I  (nur sonst ige betreute 

Wohnformen,  ohne Heimerziehung,  ink l.  der  Hi l fen für  junge Vol l jähr ige)  

an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§ § 27 Abs.  2,  29-35, 41 SGB VI I I )  90  

Tabel le 38 Ante i l  der  Hi l fen gem. § 35 SGB VII I  ( Intensive 

sozia lpädagog ische Einze lbet reuung,  ink l .  der Hi l fen für  junge Vol l jähr ige)  

an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§ § 27 Abs.  2,  29-35, 41 SGB VI I I )  91  

Tabel le 39 Ante i l  der  Hi l fen gem. § 27 Abs.  2 SGB VII I  ( ink l .  der Hi l fen für  

junge Vol l jähr ige)  an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§ § 27 Abs. 2,  29-35,  

41 SGB VI I I )  92  

  



 

158 
 

Tabel le 40 Ante i l  der  verschiedenen Hi l fesegmente (ambulant ,  

te i ls tat ionär,  stat ionär  und Vol lze i tpf lege in e igener  Kostenträgerschaf t)   

an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§ § 27 Abs.  2,  29-35, 41 SGB VI I I )  im Jahr 

2015 93  

Tabel le 41 Durchschni t t l iche Dauer der im Jahr 2014 und 2015 beendeten 

Hi l fen zur  Erziehung in Monaten ( §§ 29 b is  31  SGB VI I I )  95  

Tabel le 42 Durchschni t t l iche Dauer der im Jahr 2014 und 2015 beendeten 

Hi l fen zur  Erziehung in Monaten ( §§ 32 b is  34  SGB VI I I )  96  

Tabel le 43 Brut toausgaben HZE gesamt (Pro -Kopf -Ausgaben für  Hi l fen zur  

Erziehung (§§ 27 Abs.  2,  29 – 35,  41 SGB VII I )  pro Kind/Jugendl ichem 

unter 21 Jahren in  Euro 99  

Tabel le 44 Ante i l  der  Ausgaben für  d ie verschiedenen Hi l fesegmente 

(ambulant,  te i ls tat ionär ,  s tat ionär ,  Vol lze i tpf lege)  im Jahr  2015 100  

Tabel le 45 Eing l iederungshi l fe  gem. § 35a SGB VI I I  ( ink l .  Frühförderung)  

(pro 1.000 junger  Menschen bis  21 Jahre )  102  

Tabel le 46 Durchschni t t l iche Dauer der im Jahr 2014 und 2015 beendeten 

Eing l iederungshi l fen gem. § 35a SGB VI I I  in  Monaten ( in  Monaten)  103  

Tabel le 47 Brut toausgaben für  Hi l fen gem. § 35a SGB VII I  (Pro-Kopf -

Ausgaben für  Hi l fen gem. § 35a SGB VII I  ( ink l .  Frühförderung)  pro 

Kind/Jugendl ichem unter 21 Jahren in Euro)  104  

Tabel le 48 Integrat ionshi l fen an Schulen gem. § 35a SGB VI I I  (pro 1.000 

junger Menschen zwischen 6 und unter  15 Jahren)  105  

Tabel le 49 Beratungen nach § 16 SGB VI I I  bei  Beratungsste l len von f re ien 

und kommunalen Trägern pro 1.000 junger  Menschen unter 18 Jahren im 

Jahr  2015 108  

Tabel le 50 Beratungen nach §§ 17/18 SGB VII I  bei  Beratungsste l len von 

f re ien und kommunalen Trägern pro 1.000 junger  Menschen unter  18 

Jahren im Jahr  2015  109  

Tabel le 51 Beratungen nach § 28 SGB VI I I  bei  Beratungsste l len von f re ien 

und kommunalen Trägern pro 1.000 junger  Menschen unter 18 Jahren im 

Jahr  2015 110  

Tabel le 52 Beratungen nach § 41 SGB VI I I  bei  Beratungsste l len von f re ien 

und kommunalen Trägern pro 1.000 junger  Menschen im Alter  zwischen 18 

b is  unter 21 Jahren im Jahr 2015  111  



 

159 
 

Tabel le 53 Ki ta-Plätze für  unter 3 -Jähr ige:  Plätze in Ki tas (ohne Spie l -  und 

Lernstuben)  pro 1.000 Kinder  b is  unter 3 Jahre  114  

Tabel le 54 Ki ta-Plätze für  6-  b is unter  15-Jähr ige:  Plätze in Ki tas  

(ohne Spie l -  und Lernstuben)  pro 1.000 Kinder  zwischen 6 und unter  15 

Jahren 115  

Tabel le 55 Ganztagsplätze für  Kinder  unter 6 Jahren: Plätze in Ki tas (ohne 

Spie l -  und Lernstuben)  pro 1.000 Kinder  unter 6 Jahren  116  

Tabel le 56 Vom Jugendamt mit f inanzier te Tagespf lege (pro 1.000 junge 

Menschen unter  15 Jahren)  117  

Tabel le 57 Personals te l len in den Bereichen Jugendarbeit  ( § 11 SGB VII I ) ,  

Kinder -  und Jugendschutz (§ 14 SGB VII I ) ,  (schulbezogene) 

Jugendsozia larbei t  und Jugendberufshi l fe  ( § 13 SGB VI I I )  je  10.000 junge 

Menschen unter  21 Jahren  118  

Tabel le 58 Personals te l len in den Bereichen Jugendarbeit  ( § 11 SGB VII I ) ,  

erzieher ischer  Kinder -  und Jugendschutz (§ 14 SGB VII I ) ,  (schulbezogene)  

Jugendsozia larbei t  und Jugendberufshi l fe  ( § 13 SGB VI I I )  je  10.000 junge 

Menschen unter  21 Jahren im Jahr  2015  119  

Tabel le 59 Brut to -Pro-Kopf -Ausgaben für  Jugendarbei t ,  

Jugendsozia larbei t ,  erzieher ischer  Kinder -   und Jugendschutz gem. §§ 11, 

13,  14 SGB VI I I  (Ausgaben je jungem Menschen unter 21 Jahren) in  Euro 121  

Tabel le 60 Inobhutnahmen ( § 42 SGB VI I I )  (pro 1.000 junger  Menschen 

unter 18 Jahren)  123  

Tabel le 61 Sorgerechtsentzüge § 1666 BGB (pro 1.000 junger  Menschen 

unter 18 Jahren)  124  

Tabel le 62 Mitwirkungen im fami l ienger icht l ichen Verfahren 

(§ 50 SGB VI I I )  (pro 1.000 junger  Menschen unter  18 Jahren)  125  

Tabel le 63 Vorgänge in der Jugendger ichtshi l fe  im Jugendst rafverfahren 

pro 1.000 junger Menschen von 14 b is unter 21 Jahren ( im Laufe des 

Jahres 2015 neu h inzugekommene Vorgänge)  127  

Tabel le 64 Fachkräf te in  der  Jugendger ichtshi l fe  pro 1.000 junger  

Menschen unter  21 Jahren im Jahr  2015  129  

Tabel le 65 Fal lbelastung der  Fachkräf te in  der  Jugendger ichtshi l fe  (Anzahl  

der  im Jahr 2015 neu h inzugekommenen Vorgänge pro Vol lze i ts te l le  in  der 

Jugendger ichtshi l fe)  130  



 

160 
 

Tabel le 66 Fachkräf te in  den Sozia len Diensten (ASD, PKD, JGH, HiH,  

TuS) pro 1.000 junger  Menschen unter  21 Jahren  132  

Tabel le 67 Fal lbelastung der  Fachkräf te in  den Sozia len Diensten (Anzahl  

der  Fäl le  „Hi l fe  zur Erziehung gesamt“  pro Vol lze i ts te l le  in  den Sozia len 

Diensten (ASD, PKD,  JGH, HiH,  TuS))  134  

Tabel le 68 Fal lbelastung der  Fachkräf te im Pf legek inderdienst  (Anzahl  der  

Hi l fen gem. § 33 SGB VI I I ,  d ie sei tens der  Fachkräf te im PKD bet reut  

werden – unabhäng ig von der  Kostenträgerschaf t  – pro Vol lze i ts te l le  im 

Pf legek inderdienst )  135  

Tabel le 69 Personals te l len im Bereich der  Jugendhi l feplanung pro 10.000 

junger Menschen unter 21 Jahren im Jahr  2015  136  

Tabel le 70 Fachkräf te in  der  wir tschaf t l ichen Jugendhi l fe  pro 1.000 junger  

Menschen unter  21 Jahren  137  

Tabel le 71 Fal lbelastung der  Fachkräf te in  der  wir tschaf t l ichen Jugendhi l fe  

(Hi l fen zur  Erziehung gem. §§ 27f f  SGB VI I I  pro Vol lze i ts te l le  in  der 

wir tschaf t l ichen Jugendhi l fe)  138  

Tabel le 72 Absolute Fal lzahlen von unbeg le i teten minder jähr igen 

Ausländern nach e inzelnen Hi l fesegmenten (ambulant,  te i ls tat io när,  

s tat ionär,  Vol lze i tpf lege)  im Jahr  2015  140  

Tabel le 73 Anzahl  der  (vor läuf igen) Inobhutnahmen von unbeg le i teten 

minder jähr igen Ausländern im Jahr  2015  141  

Tabel le 74 Fal lbelastung der  Fachkräf te im Jahr 2015  142  

Tabel le 75 Übers icht  über  d ie Datengrundlage des jewei l igen 

Jugendamtsbezirks – Absolute Fal lzahlen,  Brut toausgaben und Fachkräf te 

in  den Sozia len Diensten im  Jahr  2015 148  



 

161 
 

9. Fußnotenverzeichnis 

                                                           
1 Die Zahlen aus 2002 waren nicht in allen Rubriken verfügbar, weil einzelne Items im Jahr 

2002 entweder noch nicht oder in anderer Form erhoben wurden, so dass ein linearer Ver-

gleich nicht möglich war.  

2 Neben den 682 Stellen in den Sozialen Diensten wurden zusätzlich auch die 31 Personal-

stellen für die Begleitung und Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern in 

die Berechnung miteinbezogen.  

3 Die Anteile der Ausgaben für die verschiedenen Hilfesegmente ergeben in der Summe 

nicht 100 %, da in die Berechnung der Anteile die Ausgaben für die Hilfen nach § 35 (amb., 

teilstat., stat.) SGB VIII und § 27.2 (amb., teilstat., stat.) SGB VIII nicht mit einberechnet wur-

den. 

4 Im vorliegenden Profil werden alle Zahlen jeweils nur mit einer Dezimalstelle hinter dem 

Komma angegeben, wobei die weiteren Berechnungen in Eckwertpunkten, Prozentpunkten 

und Prozenten automatisch mit mehreren Dezimalstellen hinter dem Komma berechnet wur-

den. Dadurch können sich beim Nachrechnen mit den abgebildeten Zahlen Abweichungen 

zu den Eckwerten und Prozenten ergeben.  

5 Zu beachten ist hierbei, dass es im April 2016 rückwirkend eine Revision der zugrundelie-

genden Statistik der Bundesagentur für Arbeit gab, die beinhaltete, dass die Gruppe der Kin-

der ohne individuellen Leistungsanspruch eigens erfasst und nicht mehr in die Haushalte mit 

Sozialgeld-Bezug eingerechnet wird. Das bedeutet, ein Teil des Rückgangs des Sozialgeld-

Bezugs ist auf die Herausnahme dieser Personengruppe zurückzuführen.  

6 Während beim Sozialgeld-Bezug die Kinder ohne individuellen Leistungsanspruch nicht 

mehr berücksichtigt werden, beinhaltet der Indikator „Personen in Bedarfsgemeinschaften“ 

weiterhin diese Personengruppe. Somit ist trotz eines Rückgangs bei den Sozialgeld-

Beziehenden ein Anstieg des Eckwerts bei den Personen in Bedarfsgemeinschaften zu be-

obachten. 

7 Auch an dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass für die Berech-

nung sämtlicher Eckwerte im Datenprofil 2015 die Bevölkerungszahlen bzw. demografische 

Kennzahlen aus dem Jahr 2014 herangezogen wurden. Dies gilt insbesondere für die Wan-

derungsbewegungen.  

8 Auch an dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass für die Berech-

nung sämtlicher Eckwerte im Datenprofil 2015 die Bevölkerungszahlen bzw. die demografi-

schen Kennzahlen aus dem Jahr 2014 herangezogen wurden. Dies gilt neben den Wande-

rungsbewegungen auch für die Bevölkerungsdichte.  

9 Da im Rahmen des Projekts „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen“ nur alle drei Jah-

re die Daten zur Altersstruktur der Hilfeempfängerinnen und -empfänger erhoben werden, 

wird in diesem Fall auf die Darstellung der Daten aus den Berichtsjahren 2005, 2008, 2011 

und 2014 zurückgegriffen.  

10 Für die Vorausberechnung der demografischen Entwicklungen wurden Daten des Statis-

tischen Landesamtes Rheinland-Pfalz herangezogen (Basisjahr: 2013). Gewählt wurde die-
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jenige Bevölkerungsvorausberechnung (sog. mittlere Variante), die von folgenden Prämissen 

ausgeht: Die Geburtenrate bleibt mit 1,4 Kindern je Frau konstant. Die Lebenserwartung 

nimmt bis zum Jahr 2060 bei Frauen von 82,7 auf 88,7 und bei Männern von 77,8 auf 84,8 

Jahre zu. Der jährliche Wanderungsüberschuss für das gesamte Bundesland Rheinland-

Pfalz steigt 2014 und 2015 auf etwa 24.000 Personen jährlich, sinkt anschließend zwischen 

2016 und 2021 auf 6.000 Personen jährlich und bleibt dann konstant auf diesem Niveau bis 

zum Jahr 2060. Für die kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt werden seitens 

des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz keine Prognosen vorgelegt, die mit denjeni-

gen für die Landkreise und kreisfreien Städte im Land vergleichbar sind; entsprechend fehlen 

die Prognosezahlen für diese Gebietskörperschaften in der Tabelle. Allerdings sind die Be-

völkerungszahlen bzw. Bevölkerungsvorausberechnungen dieser Gebietskörperschaften in 

den betreffenden Landkreisdaten enthalten.  

11 Bundesweit ist die Geburtenrate von 2013 zu 2014 um 3,5 % angestiegen (vgl. Statisti-

sches Bundesamt 2016: o. S.).  

12 Erfasst wurde die Anzahl der in den Jugendämtern beendeten Hilfen mit einer Dauer von 

bis zu drei Monaten, von drei bis unter sechs Monaten, von sechs bis unter zwölf Monaten, 

von zwölf bis unter 18 Monaten, von 18 bis unter 24 Monaten, von 24 bis unter 36 Monaten, 

von drei bis unter fünf Jahren und länger als fünf Jahre, differenziert nach den einzelnen Pa-

ragraphen. Für Hilfen, bei denen in der Rubrik Dauer „länger als 5 Jahre“ verzeichnet ist, 

werden für die Soziale Gruppenarbeit, die Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer, 

SPFH, Tagesgruppe und die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Durchschnitts-

werte von 5,5 Jahren angenommen. Bei den Hilfen gem. § 34 und § 33 (Vollzeitpflege) wur-

de in dieser Rubrik eine Dauer von sieben Jahren bei den betreffenden Fällen angenommen, 

da davon auszugehen ist, dass die Fälle dieser Kategorie tatsächlich zu einem wesentlichen 

Anteil länger als fünf Jahre andauern. Die Angaben der Hilfen nach § 34 SGB VIII beinhalten 

sowohl die Dauern der Hilfen im Heim als auch die der betreuten Wohnformen. In die Be-

rechnung der Durchschnittswerte der Dauern wurden nur Rubriken einbezogen, die im jewei-

ligen Jahr für eine bestimmte Hilfe mindestens zehn Fälle zählten. In die Berechnung der 

Durchschnittswerte von Rheinland-Pfalz, den kreisfreien Städten, Landkreisen und kreisan-

gehörigen Städten mit eigenem Jugendamt sind jedoch alle beendeten Fälle der jeweiligen 

Gruppe einbezogen worden.  

13 Erfasst wurden die Ausgabenpositionen im jeweiligen Abschnitt des Haushaltsplanes so-

wie die ggf. angefallenen Personalkosten im Jugendamt (allerdings nur Personalkosten für 

Fachkräfte, die die Hilfen durchführen, nicht für den federführenden ASD oder für Overhead-

Personal), und zwar die Ausgaben laut Jahresabschluss.  

14 Berücksichtigt wurden sowohl die Fallzahlen am Stichtag des jeweiligen Erhebungsjahres 

als auch die Fallzahlen, die im Erhebungsjahr beendet wurden. 

15 Erfasst wurde die Anzahl der in den Jugendämtern beendeten Hilfen mit einer Dauer von 

bis zu drei Monaten, von drei bis unter sechs Monaten, von sechs bis unter zwölf Monaten, 

von zwölf bis unter 18 Monaten, von 18 bis unter 24 Monaten, von 24 bis unter 36 Monaten, 

von drei bis unter fünf Jahren und länger als fünf Jahre, differenziert nach den einzelnen Pa-

ragraphen. Für Hilfen, bei denen in der Rubrik Dauer „länger als 5 Jahre“ verzeichnet ist, 

werden für die Soziale Gruppenarbeit, die Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer, 



 

163 
 

                                                                                                                                                                                     
SPFH, Tagesgruppe und die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Durchschnitts-

werte von 5,5 Jahren angenommen. Bei den Hilfen gem. § 34 und § 33 (Vollzeitpflege) wur-

de in dieser Rubrik eine Dauer von sieben Jahren bei den betreffenden Fällen angenommen, 

da davon auszugehen ist, dass die Fälle dieser Kategorie tatsächlich zu einem wesentlichen 

Anteil länger als fünf Jahre andauern. Die Angaben der Hilfen nach § 34 SGB VIII beinhalten 

für beide Jahre sowohl die Dauern der Hilfen im Heim als auch die der betreuten Wohnfor-

men. In die Berechnung der Durchschnittswerte der Dauern wurden nur Rubriken einbezo-

gen, die im jeweiligen Jahr für eine bestimmte Hilfe mindestens zehn Fälle zählten. In die 

Berechnung der Durchschnittswerte von Rheinland-Pfalz, den kreisfreien Städten, Landkrei-

sen und kreisangehörigen Städten mit eigenem Jugendamt sind jedoch alle beendeten Fälle 

der jeweiligen Gruppe einbezogen worden 

16 Erfasst wurden die Ausgabenpositionen im jeweiligen Abschnitt des Haushaltsplanes so-

wie die ggf. angefallenen Personalkosten im Jugendamt (allerdings nur Personalkosten für 

Fachkräfte, die die Hilfen durchführen, nicht für den federführenden ASD oder für Overhead-

Personal), und zwar die Ausgaben laut Jahresabschluss. 

17 Berücksichtigt wurden Fallzahlen am Stichtag des jeweiligen Erhebungsjahres, Fallzah-

len, die im Erhebungsjahr beendet wurden sowie Einmalberatungen.  

18 Die Plätze im Kindertagesbetreuungsbereich werden seit 2007 ohne Plätze in Spiel- und 

Lernstuben erhoben. 

19 An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass zwei Jugendämter die durch die Jugendge-

richtshilfe betreuten Vorgänge für unbegleitete minderjährige Ausländer nicht gesondert 

ausweisen konnten. Diese Fälle sind somit in den 20.909 Vorgängen enthalten.  

 

 


